
• ' Bundesnetzagentur 

~ 

Beschlusskammer 8 	 Aktenzeichen: ·BKS-12/1858-11 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 

und 10ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösoberg_renzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer 	 . Wolfgang Wetzl . 

und den Beisitzer 	 Bernd Petermann, 

gegenüber. der Bonn-Netz GmbH, Sandkaule 2; 53111 Bonn, gesetzlich vertreten 

durch den Geschäftsführer 

- Netzbetreiber 
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_enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am 14.09.2015 beschlossen: 

1. 	 Die ·kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be­

schlusses ·festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig ·zum 01.01.2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 .S. 1 

Nr. 1 bis 8, Sb bis 11 und 12a bis 14, S. 4 AR~gVoder volatile Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, d.en Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 
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GRÜNDE 

1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be-: 

stimmung d~r Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 
, 

Landesregulierungsöehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens· informiert. · 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

·Zum .Zwecke der .Bestimmung der kalenderjähr1ichen Er1ösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Be5chlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen ~ostendateh ·des 

Netzbetreibers wurden von de'r Bundesnetzagentur erhoben. Für die Ermittlung des 

Anteils der dauerhaft nicht beeinflussba.ren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV 

an den Gesamtkosten gemäß § 6 Abs. 1 ARegV waren weitere Informationen not­

wendig. Der Netzbetreiber hatte die Möglichkeit, Kostenanteile in der Überleitungs­

rechnung umzubuchen. 

Die von ·der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Sc.hreiben vom 01.08.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit 

E-Mail vom 13.08.2013 gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach einge­

hender ·wor~lgung der Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber 

mit Schreiben vom 10.09.2013 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen Gesamt­

kosten mitgeteilt (Anlage Zwischendokumentation und den dazu gehörigen Anla­

gen 1bis3). 

2. E.rmittlung von Vergleichsparametern gemäß§ 13 Abs. 3 ~RegV 

. Um. ~ie Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß§ 13 Abs. 3 ARegV durchführen 

zu können, war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die 

keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß§ 24 Abs. 4 

S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber Y.(Ur­

deri von der Bundesnetzagentur erhoben. Die Bundesnetzagentur hat die vom Netz-
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betreiber übermittelten Daten einer Konsistenz- und Plausibilitätskontrolle unterzo­

' gen. Der Netzbetreiber wurde im Falle beobachteter Inkonsistenzen oder unplausib­

ler Datenübermittlungen aufgefordert, diese zu erläutern und, sofern eine Adjustie­

rung der Daten erforderlich war, die korrigierten Daten erneut unter Verwendung des 

Web-Formulars im Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu übermitteln. 

3. 	 Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Methoden gemäß Anla­

ge 3ARegV 

Das Beraterkonsortium SwissEconomics / SUMICSIÖ hat auf Grundlage der erhobe­

nen Daten ein Effizienzvergleichsmodell entwickelt. Am 12.07.2013 fand in den 

Räumlichkeiten des Bundesumweltministeriums eine Anhörung mit den Wirtschafts­

und Verbrauchervertretern gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in 

Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden zur Effizienzwertermittlung statt. 

Den Wirtschafts- und Verbrauchervertretern wurde die Möglichkeit ·zur schriftlichen 

Stellungnahme eingeräumt. Bei der Bundesnetzagentur· sind insgesamt vier Stel­

lungnahmen eingegangen. Die Verbände VKU, GEODE und BDEW haben am 

05.08.~013 eine gemeinsame Stellungnahme eingere.icht. Darüber hinaus sind Stel­

lungnahmen der ENSO NETZ GmbH (ENSO NETZ), der NRM Netzdienste Rhein­

Main GmbH (NRM) sowie der SWM Infrastruktur GmbH (SWM) eingegangen. 

In den Stellungnahmen wurde ·insbesondere vorgetragen, d~ss noch kein konkretes 
. 	 . 

Modell für die Berechnung der Effizienzwerte vorgestellt worden ist. Die lnformatio­

\ . nen seien nicht ausreichend, um der obligatorischen Anhörung der Verbände zu ge­

nügen (§§ 12 Abs. 1 Satz 2 und 13 Abs. 3, Satz 1 O ARegV). Ziel dieser Regelung s~i . 

es,. Transparenz zu schaffen und die inhaltliche Richtigkeit sicherzustellen. Die Ver­

bände schildern daher, dass aus ihrer Sicht in P,er ARegV vorgesehene Verfahrens­

rechte verletzt würden, . sollte die Bundesnetzagentur nicht weitere Informationen 

(insb. konkrete Gütemaße und Verteilungsgrößen zu den einzelnen Modellen) über­

mitteln. 

Des Weiteren kritisieren die Verbände, dass fehlende Kostendaten von 32 Unter­

nehmen durch die Bundesnetzagentur geschä~ wurden. Dies sei unabhängig von 

der Approximationsmethode u.a. deswegen kritisch zu sehen, weil unterstellt würde, 

dass Unternehmen mit fehlenden Daten die gleiche Struktur aufweisen wie · diejeni-
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gen mit vollständigen Daten. Dies sei jedoch angesichts der Tatsache, dass vor al­

lem kleinere Netzbetreiber keine vollständigen Daten aufweisen nicht der Fall. 

Das mehrstufige Verfahren zur Datenvalidierung wird von den Verbänden ausdrück­

lich gelobt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Validierung angesichts der 

noch nicht endgültigen Datenbasis_ in jedem Fall zu wiederholen sei. 

Außerdem weisen die Verbände darauf hin, dass für die Auswahl möglicher Ver­

gleichsparameter sicherzustellen sei, dass die Kostenseite der Daten· mit der Struk­

turparameterseite inhaltlich konsistent ist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, 

dass der unterschiedliche Umgang mit Entgelten für singulär g·enutzte Betriebsmittel 

(§ 19 Abs. 3 StromNEV) den Effizienzvergleich verzerren könnte. 

We;terhin weisen die Verbände darauf hin, dass die Verteilernetzbetreiber Strom in 

Deutschland besonders heterogen seien. Die Bundesnetzagentur sei in ihrer Konsul­

tation in der Parametrierung nicht auf diese vorliegenden Heterogenitäten eingegan­

gen. 

Insbesondere in Bezug auf die Beachtung von Erneuerbaren Energien · sehen die 

Verbände Probleme. Kosten, die auf gesetzliche Vorgaben zurückgehen, dürften da­

her nicht als ineffiziente Kosten gewertet werden. Die vom Gesetzgeber geforderte 

und geförderte Heterogenität sollte in der Parametrierung berücksichtigt. werden (z.B. 

durch Beachtung der Einspeisepunkte). 

Zudem fordern die Verbände, dass ein Parameter berü.cksichtigt werde: der die Netz­


länge Hochspannung disaggregiert abbildet. Diesen Punkt hebt die ENso· NETZ 


GmbH ausdrücklich hervor. 


Als weiterer kritischer Punkt wird die höhere Versorgungsdic_hte städtischer NB an­

gesehen·. Um diesbezüglich Nachteile auszuschließen, müsse eine Second-Stage 

Analyse durchgeführt werden. Außerdem sei die Integration von Parametern,. die ei­

ne höhere Versorgungsdichte anzeigen (z.B. Zählpunkte), eine Möglichkeit den City­

Effekt zu verhindern. 

Der Netzbetreib.er DB Energie GmbH solle nicht in den Effizienzvergleich einbezogen 

werden, weil dieser sich in der technisch-wirtschaftlichen Bewertung zu stark von den 

anderen Netzbetreibern unterscheide. 
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Im Zuge der Modellfindurig sei darüber hinaus sicherzustellen, dass nicht gewis~e 

Gruppen von Netzbetreiben systematisch benachteiligt würden. Dabei sei vor allem 

das „Vorsichtsprinzip" (§ 23 EnWG) bei·der Definition des Modells anzuwenden. 

Zum Vorgehen bei der. Analyse kritisieren die Verbände, dass es nicht klar ersichtlich 

sei, ob alle Modelle im Rahmen der Kostentreiberanalyse um Ausreißer bereinigt 

wurden. Außerdem sei es kritisch, dass die Auswahl einzelner Parameter aufgrund 

statistischer Kriterien erfolgte. Es sei wichtig, in der SFA und der Kostentreiberanaly­

se die gleiche funktionelle Fonn zu verwenden. 

Bei der Parameterauswahl wird vor allem die Darstellung der Ergebnisse kritisiert. Es 

sei nicht ersichtlich warum einige Parameter signifikant seien, andere wiederum 

nicht. .· 

Außerdem wird explizit die Aufnahme der Zählpunkte als Parameter in das Modell 

gefordert. Der Grund hierfür liege darin, dass nur so die anfallenden Mess- und Ab­

rechnungskosten hinreichend im Modell berücksichtigt werden könnten. 

Kritisiert wird weiterhin, dass die Effizienzwerte im Rahmen der Konsultation nicht 

detailliert genug dargestellt wurden, so .dass eine fundierte Beurteilung nicht möglich 

sei. 

Zuletzt kritisieren die Verbände die Verwe.ndung d.er gestutzten Normalverteilung. 

Die Verwendung einer Exponentialverteilung sei die bessere Alternative. 

Am 23.09.2013 wurde den Verbänden ein Foliensatz mit dem aktuellen Stand der 


Kostentreiberanalyse übersandt, mit der Bitte hierzu Stellung zu nehmen. 


In ihrer Steliungnahme führen die Verbände zunächst aus, dass die Bundesnetza­

gentur noch immer kein endgültiges Modell vorgelegt habe, so dass die Verbände 

weiterhin nicht endgültig Stellung nehmen könnten. Die Verbände erneuern daher 

ihre Forderung nach einem physischen Anhörungstermin, nachdem ein endgültiges 

Modell bestimmt wurde. 

Die Verbände nennen in Bezug auf die konkrete Bildung des Effizienzvergleichsmo­

dells na.chfolgende Punkte: 

- Dezentrale Erzeugungsarten (alle Spannungsebenen) sollen vollständig bei 

der Parametrierung berücksichtigt werden. 
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- Neben den Anschlusspunkten soflen auch die Einspeisepunkte in das· Modell 

integriert werden. 

- Um den sog. City-Effekt zu vermeiden sei es wichtig Zählpunkte in ·das Modell 

zu integrieren. 

- lns~esondere die Leitungslängen von HS und MS sollen disaggregiert in das 

Modell eingehen. 

- Um ein vollständiges Bild zu haben sollten verschiedene Parameter der Um­

spannebenen im Modell geprüft werden. 

- Die Annahme der Exponentialverteilung solle verwendet werden. 

4. Anhörun·g 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 04.12.2013 Gele­

g~nheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schrei­

ben vom 18.12.2013 und niit der E~Mail vom 01.09.2015 Stellung· genommen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwi.esen. 

II. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungs­


behörde. Die Zuständigkeit .der Beschlusskammer ergibt sich aus§ 59 Abs. 1 S. 1 


EnWG. 


2. 	 ErmitUung der kaleriderjährlichen Erlösobergrenzen 


nach § 4 ARegV 


Die Festlegung der Er1ösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie

·rungsperiode Strom erfolgt auf Grul"!dlage des§ 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 A~egV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetrei~ers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

­
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ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch · Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu· Energievers9r­

gungsnetzen ab dem 01.01 .2009 im Wege der Anre.izregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs .. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge

samten Regulierungsperiode (§ .4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis 

2918) ergeben sich aus Anlage 8. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibe~ erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsform_el. 

EO t = KA dnb, t + fJ 	\KA vnb,o + ( 1- V t ) ·KA b,o ) • ( --VPI t - PF ) ·t • EF t + Q t +(VK t - VK o) +St 
VPlo 

Zur Bestimmung der Erfösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb,t), die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b,o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V t) gemäß§ 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

(_ 	 Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF t) bereinigte allgem~ine Geldwertentwicklung (VPI t I VPI o) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF t) nach § 10 ARegV, das Quali­

tätselement (Q t) nach §§ 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (St) 

nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der· Regulierungsformel verwendeten Werte ·und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 
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2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ennittlur'lg der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittiung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des§ 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. . 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der G~undlage der Daten des letzten abge­

schlossenen .Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß§ 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt ~ie Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011. 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 

ergibt sich aus der Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen Anla­

gen 1bis3. 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 ·Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV d(!uerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen. 

Auf Grundlage der Oberleitungsrechnung wurde der in den.gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 2 

ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dauerhaft nicht beeinflussba­

ren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Der so ermittelte Anteil der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren. Kostenanteile ist der Anlage Zwischendokumenta­

tion und der dazugehörigen Anlage 5 zu entnehmen. 
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2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach§ 11Abs.3.ARegV 

Als yorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb. 0) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KA dnb, o). Somit gilt: 

KA vnb,o =(GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß § 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhende Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.3.1. 	 Effizienzwertermittlung nach§§ 12bis15 ARegV 

~in wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwer­

te der Verteilernetzbetreiber nach Maßgabe d.er §§ 12 bis 15 ARegV. 

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt für alle Verteilemetzbetreiber, 

die nicht am ·vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grundlage 

des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu 

§ 12 ARegV ergebenden Wertes. 

Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten 

EffizienZvetgleich mit dem Ziel durchgeführt, die untemehmensindividuellen Effizi­

(. enzwerte aller Verteilernetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der 

Effizienzvergleich für Verteilernetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur un· 

ter Berücksichtigung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie 

nach Maßgabe des § 12 Abs. 2 bis 4a und der §§ 13. und 14 ARegV durchgeführt. 

Unter Verwendung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch 

eine den Maßgaben. des § 13 ARegV entsprechende Kombination von Vergleichspa­

rametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers möglichst gut abgebildet wer­

den. 

Ergeben sich künftig auf Grund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen nach­

trägliche Anderung~n des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt 
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der Effizienzvergleich von diesen .nachträglichen Änderungen unberührt 

(§ 1 ~ Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermöglicht es dem Netzbetreiber, seine relative 

Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbe-; 

treibem zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergleichs kann jedoch nicht 

abgeleitet werden, welche konkreten Faktoren zu einer Veränderung der jeweiligen 

Effizienz führen. Gemäß der Anreizregulierungsverordnung ist es .insbesondere nicht 

Aufgabe der Regulierungsb~hörde, den Netzbetreibem diesbezüglich Informationen 

oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung . ihrer individuellen Effizienz 

aufzuzeigen. 

2.3.1.1. Methodik des Effizienzvergleichs 


Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nacn den me­


thodischen Vorgaben der§§ 12 bis 14 ARegVi.V.m. Anlage 3 zu§ 12 ARegV durch­


geführt. 


Die Bundesnetzagentur hat nach Durchführung einer Kostentreiberanalyse ein soge­

nanntes „doppeltes duales Benchmarking" (vgl.§ 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen, 

in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten 

(Kosten nach§ 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die Auf­

waridsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach§ 14 Abs. 1 

Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathematischen Ef­

( 	 fizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und Stochastic Frontier· Analysis 

- SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV ermittelten Ver­

gl~ichsparameter blieben dabei jeweils unverändert. 

Die Robustheit des Effizienzvergleic~s wurde unter anderem durch die komplemen­

täre Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewährleistet. Es wurden 

somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgeführt. Zugunsten des Netzbe­

treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt 

vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12 

Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV). 
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Für Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt 

gemäß Anlage.3 Nr. 2 zu§ 12 ARegV ein Effizienzwert von_ 100 Prozent, für alle an­

deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert. 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgeführt. Ausreißer mit einer besonders hohen 

.Effizienz; erhielten den Höchsteffizienzwert von 100 Prozent {§ 12 Abs. 1 ARegV 

i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von 

unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent (§ 12 Abs. 4 S. 

1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Die Effizienzvergleiche werden getrennt für Strom- und Gasverteilernetze durc.hge­

führt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein­

beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfolgte keine Ermittlung von Tei­

leffizienzen für die einzelnen Druckstufen(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr; 3 

zu § 12 ARegV) .. 

Methodische Grundlagen 

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment 

Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier 

Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchführung eines 

Effizienzvergleiches verwendet (§ 12 AQs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 1 zu § 12 

ARegV). In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den ­

nach· Maßgabe der Ausreißeranalyse - effizientesten Unternehmen (sogenannte 

l. 	 Frontierunternehmen). 

Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von 

den Netzbetreibern mit ·dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis­

tungserbringu~g und Aufwand gebilqet wird, verstößt nicht gegen § 21 Abs. 5 S. 4 

EnWG. Durch die Anwendung des „best-of-four'' gemäß§ 12 Abs. 3 und 4a ARegV 

wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorga­

be sichergestellt. Darüber hinaus wird neben der ökonometrischen Ausreißeranalyse, 

die der Eliminierung von außergewöhnlichen Datensätzen dient, eine äußerst groß­

zügige Ausreißerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 

ARegV vorgenommen, so dass insoweit im Effizienzvergleich insgesamt bereits fak­

tisch keine Orientierung am sog. Frontierunternehmen mehr erfolgt. 
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Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor­

gaben(§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewährleistet, dass den Netzbetrei­

bern ein angemessener mehrjähriger Zeitraum 2ur Erreichung der Effizienzgrenze . . 
eingeräumt wird. Zudem ist nach§ ·12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v. 

60 Prozent anzusetzen. Nach §_15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten 

der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu berücksichtigen. Soweit notwendig, · 

kann darüber hinaus in Ausnahmefällen eine individuelle Anpassung der Effizienz­

vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einräumung eines längeren Zeitraum~ 

zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV)_. Diese aus 

d~m Verhältnismäßigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen ändern nichts an 

dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmaßstab, der sich nach den im Effizienzver­

gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S.54). 

J 

Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis - DEA) 

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen 

Kombinationen von. Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line~ 

arkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen 

funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter­

stellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler­

netzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po­

sition des einzelnen Unternehmens gegenüber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos­

ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen näher. am 
l 

effizienten Rand, welches die höchste Relation aus gewichteten Vergleichsparame­

tern und Kosten erzielt. 'Bei Durchführung der DEA sind nicht-fallende Skalenerträge 

(non decreasing retums to scale - ndrs) zu unterstellen(§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4 

zu§ 12 ARegV). 

Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA) 

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu­

sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion .unter­

stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den regres­

sionsanalytisch geschätzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Störterm und 
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eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von 

Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung.·der Restkomponente ausge­

gangen. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis 

zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und A~fwand g~bildet. Bei Durch­

führung der SFA wurden konstante Skalenerträge (constant returns to scale - crs) 

unterstellt. 

2.3.1.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs 

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehörde ge~äß § 13 Abs. 1 ~RegV Auf­

wandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen. Insgesamt wurden 

·Daten von 182 Stromverteilernetzen in den Effizienzvergleich einbezogen. 

2.3.1.2.1. Aufwandsparameter nach § 14 ARegV 

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14 

ARegV ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern 

mit und ohhe Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden. 

Bei'der Ermittlung der Aufwandsparameter ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV zu­

nächst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Maßgabe der zur Bestim­

~ung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprüfung nach § 6 Abs. 1 und 3 

ARegV auszugehen. Von den so ermittelten Gesamtkosten sind gemäß§ 14 Abs. 1 

Nr. 2 ARegV die dauerhaft nicht beeinflussbaren Koste11anteile nach § 11 Abs.
\. 

2 ARegV abzuziehen. 

Zur Ermittlu_ng der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten wurde 

gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechnung durchg_eführt. Die 

Vergleichbarkeitsrechnung dient dazu, _die Kapitalkosten so zu bestimmen, .dass ihre 

Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, 

wie sie insbesondere durch unterschiedliche Altersstrukturen der_Anlagen und Ab­

schreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen können. Die nicht standardisierten 

Kosten werden in der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehörige~ An­

lage 5 ausgewiesen. 
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2.3.1.2.1.1. 	 Überleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV 

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu­
. . 

lierung gemäß § 14 . Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert 
. 	

di~ Überleitung der Kostenwerte . 

nach § 6 Abs .. 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 

§. 11 Abs. 2 ARegV. In der Anlage ZWlschendokumentation und der dazugehöri­

gen· Anlage 5 ist die Ermittlung der Aufwandsparameter .inklusive der vorgenomme­

nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulierungsbehörde dargestellt. 

2.3.1.2.1.2. 	 Vergleichbarkeltsrechnung nach 


§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV 


Die Kapitalkosten sollen gemäß§ 14.Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchführung des Effi­

zienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewähr­

leistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere .durch un­

terschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs„ und Aktivierungsprakti­

ken entstehen können. Zur Gewährleistung der.Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist 

gemäß § 14 Abs. 1 ·Nr. 3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur 
' 

Ermittlung von Kapitalkostenannuitäten durchzuführen. : 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs: 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdkapi­

talzinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemäß 

§ 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 StromNEV. 

Die Bestimmung der Kapitalkosten für den Netzbetreib~r nach Durchführung der 

Vergleichbarkeitsrechnung ist iry der Anlage Zwischendokumentation und der da­

zugehörigen Anlage 6 dargestellt. 

2.3.1.2.2. 	 Vergleichsparameter nach .§ 13 ARegV 

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Maßgabe . des § 13 Abs. 3 

ARegV. Vergleichsparameter im Sinn~ des § 13 Abs. 1 ARegV sind gemäß § 13 

Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der 

Gebietseigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topogra-
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fischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf

Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes. 

Die Parameter müssen gemäß § 13 Abs .. 3 S. 2 ARegV geeignet sein; die Belastbar­

keit des Effizienzvergleichs zu stützen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame­

ter, die einen signifikanten Einfluss auf die ·Kostenentwicklung haben. Dies ist gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder 

mengenmäßig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimm­

bar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und ins~esondere 

nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden. 

Vergleichsparameter können in Stromver5orgun$Jsnetzen gemäß § 13 Abs. 3 S. 4 

ARegV insbesondere sein: 

1. 	 die Anzahl ·der Anschlusspunkte, 

2. 	 die Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 die Leitungslänge, 

4. 	 die Jahresarbeit, 

5. 	 die zeitgleiche Jahreshöchstlast oder 

6. 	 die dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere die Anzahl und Leistung 

von . Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer Strahlungs­

energie .. 

In der ersten und zweiten Regulierungsperiode hat die Regulierungsbehörde gemäß 

§ 13 ·Abs. 4 S. ·1 ARegV in Stromversorgungsnetzen die Vergleichsparameter 

1. 	 Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. 	 Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 Leitungslänge (Systemlänge) und 

4. 	 zeitgleiche Jahreshöchstlast 

zu berücksichtigen. Darüber hinaus können gemäß§ 13 Abs. 4 S. ·2 ARegV weitere 

Parameter nach Maßgabe des§ 13.Abs. 3 ARegV verwendet werden. 

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung ge9grafis.cher, geologischer 

oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungsauf-
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gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes können gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flachenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden. 

Die Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die 

verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein 

Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. Die von den Netzbetreibern 

übermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise 

aggregiert. Oie Variablen wurden über Netzebenen, Druckstufen und Materialien 

kaskadiert. Dies dient dazu, aus der Fülle von disaggregierten Variablen eine aussa­

9efähige Größe zu generieren. ·Eine „Beschreibung der durchgeführten Aggregatio­

nen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern im Rahmen der Übersen­

dung der Datenquittung für den Effizienzvergleich mit übersandt. 

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß § 13 Abs. 3 S. 7 ARegV mit qualita­

tiven, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wis­

senschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen­

schaftlich anerkannter analytischer und statistischer MethodeA, die geeignet sind die 

Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus .den 

analysierten möglichen Vergleichsparametern ausgewählt. Durch die Auswahl der 

Vergleichsparameter soll g~mä.ß § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich­

barkeit möglichst weitgehend gewährleistet sein. Dabei sind gemäß§ 13 Abs. 3 S. 9 

ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und GasversorgungsnetZen zu berück­

sichtigen, insbesondere der unterschiedliche l;rschließungs- und Anschlussgrad von 

Stromversorgungsnetzen. 

Um.die Vergleichsparameter nach§ 13 Abs. 4 ARegV zu erh~ben und die Ermittlung 


weiterer Vergleichsparameter gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen zu können, 


wurde eine Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgeführt. 


Di& erhobenen Strukturdaten wurden, wie unter 1.3. beschrieben, von der Bundes­

netzagentur zunächst einer umfassenden Plausibilitätskontrolle unterzogen. Unplau­

sible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann 

wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weitere poten­

zielle Vergleichsparameter ermittelt. Im Rahmen des Verfahrens wurden de.n Netzbe­
. . 

treibem, wie unter 1.3. beschrieben, zeitlich gestaffelt zwei Datenquittungen über­

sandt, die von den Netzbetreibern zu bestätigen ~aren. 
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Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemäß § 13 Abs. 3 S. 10 ARegV 

Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehört. 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 13. Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der be­

schriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzver­

gleich einbezogen:· 

• Stromkreislänge HS- Kabel 

.. • Stromkreislänge MS - Kabel 


Stromkreislänge HS - Freileitungen 


• Stromkreislänge MS - Freileitungen 

• Anschlusspunkte 

• Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS 

• Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS 

• Zählpunkte 

• Installierte dezentrale Erzeugerleistung 

• Versorgte Fläche NS 

• Stromkreislänge NS 

Im Folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter enäutert: 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel: 


Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene HS ...,. Kabel" ist die 


Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in der Netzebene 


HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die .durchschnittliche Länge in km 


ermittelt. 


Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 
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Stromkl'eislänge in der Netzebene MS - Kabel: 

Der verwendet~.Parameter nStromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 

MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in ~m 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete ode.r anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 
. . 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stHlgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 


des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 


der von dem Netzbetreiber im Rahmen der ~trukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 


verwendet. 


Stromkreislänge in der Netzebene HS - F-reileitung: 


Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in ·der Netzebene HS - Freileitung" ist 


die· Syste.mlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) ·der Freileitungen in der 


Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen war die durchschnittliche Länge. 


in km zu ermitteln. 


Die Stromkreislänge erstreckt s_ich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene· Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be­

( trieben werden. Geplante, in Bau befinqliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 


des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 


der von dem Netzbetreiber im Rahmen. der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 


verwendet. 


Stromkreislänge in der Netzebene MS - Frei_leitungen: 


Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS - ·Freileitungen" 


ist die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Freileitungen in der 
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Netzebe11e MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche 

Länge in km ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietet~ oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überla~sene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be­

trieben werden. Geplante, .in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie. 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. . 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des· in 2011 abgeschlossenen Geschäffsjahres. Oer zugrunde gelegte.Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten H_öhe 

verwendet. 

Anschlusspunkte in den Netzebenen HS, ·MS, NS: 

Die .Anschlusspunkte in den Netzebenen HS, MS, NS" umfassen folgende Netzan­

schlusspunkte: 

(1) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt­

und Arealnetze stattfindet. Dies umfasst auch kundeneigene Stationen und Um­

spannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannüng sind die Hausan­

schlüsse; 

(2) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an fremde nachgelagerte Netz­

ebenen stattfindet. Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen der 

Weiterverteiler; 

(3) 	 Netzanschlusspunkte, an denen e!ne Übergabe an eigene nachgelagerte Netz­


ebenen stattfindet; 


(4) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an benachbarte Netz- oder 

Umspannebenen stattfindet; 

(5) 	 Netzanschlusspunkte der Straßenbeleuchtung; 

(6) 	 Einspeisepunkte, in denen dezentrale· Einspeisungen in das eigene Netz erfol­

gen; 
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(7) Einspeisepunkte der Netzebene NS, in denen dezentrale Einspeisungen in 

das eigene Netz erfolgen und .die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte sind, an 

denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt- und Arealnetze stattfindet. 

Zur Berechnung wurden zunächst alle Netzanschluss- und Einspeisepunkte der 

Nummer (1) bis (6) der Netzebenen Hs,·MS und NS addiert. Danach wird die Positi„ 

on (7) subtrahiert. Dabei handelt es sich um diejenigen Einspeisepunkte in die Netz­

ebene NS, die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte in der Netzebene NS sind. 

Da die~e als Anschlusspunkte von Letztverbrauchem sowohl in Position (1) als auch 

in Position (6) enthalten sind, muss - um eine Doppelzählung zu vermeiden - diese 

Größe einmal subtrahiert werden. 


Alle verwendeten Angaben wurden in ·der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 


Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 


Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 


Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS: 


Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS" beinhaltet 


die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene HS/MS ge­


messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­


stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene HS/MS. 


Zur Ermittlung der_Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit L~erstand in 


der Netzebene MS berücksichtigt. 


Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS umfasst den proze.n­


tualen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 


Monaten (bezogen auf den 31.12. des ·letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) 


leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Siche'rung 


wieder in Betrieb genommen werden kann. 


Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS wird um den vom Netz­

betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS kor­

rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 
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Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS : 


Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der . Umspannebene MS/NS" beinhaltet 


die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahm_en in der Umspannebene MS/NS ge­


mess~n in kW. Dabei handelt es sich um die höchste ·zeitgleiche Summe der viertel­


~tündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene MS/NS. 


Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 

der Netzebene NS berücksichtigt 

Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS umfasst den prozentu­

alen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 Mo­

naten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) leer 

steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung wieder 

in Betrieb genommen werden kann. 

Die zeitgleiche· Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom Netz­

betreibe~ gemeldeten Anteil der.Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS kor­

rigie~. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche . Jahreshöchstlast sich ergäbe, 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 


Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe ve1Wendet und beziehen sich aufden letzten 


Tag des if! 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 


Zählpunkte: 

„Zählpunkte11 sind Netzpunkte, „an denen der Energiefluss messtechnisch erfasst 

wird. Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Zählpunkte der 

Netz- und Umspannebenen Hoch- bis Niederspannung addiert. 

Alle verwendeten Größen beziehen sich auf den letzten Tag des in 2011 abge­

schlossenen Geschäftsjahres.· 
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Installierte dezentrale Erzeugerleistung: 


Die „Installierte dezentrale Erzeugerleis~ung" ist die Summe der installierten Erzeu­


gungsleistungen aller dezentralen .Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3. Zif.1 EEG), 


die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Hoch- bis. Niederspannung) ange­


schlossen sind, einschließlich Solarenergie und Windenergie. 


ZusätzliGh wurde noch die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller de­


zentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz­
. . 

oder Umspannebene (Hoch- bis Niederspannung) .angeschlossen sind sowie ·die 

Summe der installierten Erzeugungsleistµnge.n aller sonstigen· Kraftwerke und Er­

zeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspanr:iebene (Hoch- bis Nieder­

spannung) angeschlossen sind berücksichtigt. 

Alle verwendeten Angaben wurden in kW abgefragt, in der von dem Netzbetreiber im 


Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet ~nd beziehen sich 


auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 


Versorgte Fläche NS: 


Der Parameter "Versorgte Fläche NS" bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des er­


schlossenen Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz des Netzbetreibers ver­


sorgt wird. Diese Angabe des Netzbetreipers beruht auf der amtlichen Statistik zur 


Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter. 


Als versorgte Fläche wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und Freiflächen 


(nur bebaute Fläche)"; Flächenschlüssel 1001200) sowie Straßen, Wege und Plätze 


(Flächenschlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren 


Netzbetreibern versorgt, werden lediglich die entsprechenden Flächenanteile be­


rücksichtigt. Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich 


der nicht versorgten Flächen wie beispielsweise Wälder, Seen, Flüsse und nicht er· 


schlossenen Gebiete. 


Die versorgte Fläche bezieht sich auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen 

Geschäftsjahres.. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im 

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten -Höhe verwendet. 
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Stromkreisiänge NS: 


Der verwendete Parameter nStromkr~islänge in der Netzebene NS" ist die System­


länge (Gesamtheit der drei Phasen L 1+L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Ka­


bel) in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittli­


che Länge in km zu ennitteln. 


Pie Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 


dem Netzbetreiber überlassene Leitungen, sow~it diese vom Netzbetreiber betrieben 


werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­


te Leitungen sind nicht zu berücksichtigen. 


In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreislänge auch die Hausanschlussleitun­


gen. 


Zur Berechnung wurden die Stromkreislänge der Kabel in der Netzebene NS und die 


Stromkreislänge .der Freileitungen in der Netzebene NS addiert. 


Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen. Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Eine Übersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netz­

betreibers findet sich in Anlage 7. Die daraus berechneten und dem bundesweiten 

Effizienzvergleich zu Grunde gelegten Werte finden sich in Anlage 9. Die Beschrei­

bung bzw. ·D~finition der einzelnen Parameter und der Ermittlung· des Effizienzver­

gleichs findet sich in dem in Anlage A.BM beigefügten Gutachten des Beraterkon­

sortiums SwissEconomics I SUMICSID. 

2.3.1.2.3. Ausreißeranalyse 


Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFA) und für die nicht­


parametrische (DEA) Methode Analysen zur Identifikation von extremen Effiz_ienz­


werten (Ausreißern) durchgeführt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§ 


12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 
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Für Ausreißer mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent 

festgesetzt(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Ausreißer mit 

einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent 

(§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV). 

DEA 

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) g·ilt ein Wert als Ausreißer, wenn er für 

einen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten würde (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen 

Unternehmen aus dem Datensatz entfernt werden, die - bei Gültigkeit des ermittel­

ten .Effizienzvergleichsmodells - für mindestens die Hälfte der Unternehmen im Da­

tensatz den Effizienzmaßstab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, 

dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatürlich großen Einfluss auf die Effizienz 

eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber, die einen 

kritischen Wert überschreiten, werden aus dem Datensatz entfernt. 

Ergänzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgeführt. Dabei waren 

diejenigen Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den obe­

ren Quartilswert um mehr als den 1,5fachen Quartilsabstand übersteigen. D~r Quar­

tilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Da­

tensatzes(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Bei der Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandspara~. 

\.. 	 meter wurden 1 O Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. Bei der Effi­

zienzwertanalyse unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter 

wurden ebenfalls 1 O Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. 

SFA 

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er die 

Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgeführt, mit 

denen ein numerischer Wert für den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der ermittelte 
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Wert über einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreißer 

aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBE:­

TAS, DFFITS, ·covariance ratio und Robuste Regression zur Anwendung (§ ·12 

Abs. 1 ARegV i.V.m: Anlage 3 Nr. 5· zu § 12 ARegV). Es wurden 6 Unternehmen un­

ter Berücksichtigung standardisierter Aufwandsparameter und 12 Unternehmen ·unter 

Berücksichtigung nicht_.stan.dardisie.rter Aufwandsparameter als Ausreißer identifi­

ziert. 

2.3.1.2.4. Gutachten 

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschließlich einer einge­

henden Stellungnahme zu den Einwänden der Netzbetreiber wird auf das im Internet 

als Anlage A.BM veröffentlichte Gutachten des Beraterkonsortiums SwissJ:cono­

mics I SUMICSID verwiesen (http://www.bundesnetzagentur.de, unter den Menü­

punkten: Beschlusskammern IJlo. Beschlusskammer 8 ,... Aktuelles)._ 

2.3.2. Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage 

der§§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. ·1 ARegV). Ein Aufschlag auf den sich aus 

der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach ~aßgabe des § 15 Abs. 

1 ARegV grundsätzlich möglich. 

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist 

als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile in Prozent auszuweisen(§ 12 Abs. 2 ARegV). Die für den Netzbetreiber in 

den durchgeführten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte er­

. geben sich aus Anlage 9. 

2.4. Ermittlung der beeinflussbaren .Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 
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deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein mus

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines·Netzbetrei

bers (to) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug de

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA dnb,o) und

den mit dem Effizl~nzwert gemäß§ 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile

(§ 15 Abs. 3 S_. 2 ARegV). Somit gilt: 

1o =(GK - KA dnt,,o) - (GK - KA dnb,o) * E~ 

2.4.1 • . . Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare· Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze cfurch die Regulierungsbehörde hat gemäß 
. . 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV s.o zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 1·5 ARegV er­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA. b,o) 

unter ·Anwendung eines Verteilungsfaktors (V t) rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiOde gleichmäßig abgebaut werd~n (individuelle Effizienzvorgabe). 

l Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe ·gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3"ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat d~r Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen .in · der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf J~hren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V t) 

von 0,2 * t. 

Jahr t Vt 
2014 1 0,2 
2015 2 0,4 
2016 3 0,6 
2017 4 -0,8 
2018 5 1.0 
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2.5. .. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Eriösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergr'enze gilt, 

verwendet (VPI t). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das ~ahr 2011 102, 10 und für das Jahr 2012 104, 10 (ab­

rlifbar im Internet unter: https://www-aenesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI t I VPI 0 ·der in Anlage 1 ·zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ·ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,0196. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schluss.kammer die relative prozentuale Veränderung des VPI d~s Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 ( 102, 10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen kcmnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz-· 

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur. Anpassung der Erlösobergrenze ver­

. pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann . . 

Es wurden somit folgend~ VPl-"Yerte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

de diese nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach~ 

kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen): 

Jahr VPI 
2011 102,1 
2012 104,1 
2013 106,1 
2014 1082 
2015 110,3 
2016 112,5 
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Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0~96, für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi-. 

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0599, fü~ das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Höhe von 

1,1019 (atre Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zu Grunde gelegt: 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr .... d. h. die 

relative prozentuale Anderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ist in (lachstehelider Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 

{ 
\ Jahr VPl1 I VPlo 

2014 1,96% 
2015 3,96% 

. 2016 5,99% 
2017 8,07% 
2018 10.19% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt. 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor {PF t). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen · Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen .Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

1n der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1,5 Prozent{§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof 

. hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sektoralen Produktivitäts­

faktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.). 
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In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PFt als der generelle sektorale Produkti· 

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge. 

nerellen sektoralen Produktivitä~faktors für da.s Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili­

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF t) ergeben sich .demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t = (1+0,015} "t-1. 

2.7. Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jä~rlichen ·Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfa~ors nach § .10 ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. QuaJitätselement nach § 19 ARegV 

Auf.die Erlösoberg.renzen sind gemäß§ .19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge vor­

zunehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit oder der Netz­

leistungsfähigkeit von Kennzahlenvorgaben ·abweichen {Q t). _Hinsichtlich des Quali­

tätselementes ergeht ein gesonderter aeschluss. 

2.9. Saldo des Regulierungskontos nach.§ 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­
rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen ck;!n für das." Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durehschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß § 5 Abs. 
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2 S . . 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen · Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank ve~öffehtlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ·ARegV zulässigen Erlöse 

des. letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge-; 

mäß § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der ·Regu­

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährl!ch verbuchten Differenzen 

nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 ARegV i.V:m. § 34 Abs. 2 ARegV 

den Saldo des Regulierungskontos für die Kalenderjahre 2009 bis 2012 vorläufig er­

mittelt. Der Ausgleich des Regulierungskontos erfolgt gemäß § 5 Abs. 4 s; 2 ARegV 

durch gle.ic~mäßig über die zweite Regulierungsperiode verteilte Zu- oder Abschläge. 

Die Höhe der vorläufig zu berücksi~htigenden Zu- oder Abschläge ist Anlage 8 zu 

entnehmen. 

2.10. 	 Anpassung der Netzentgelte aufgrund eines öffentlich­

rechtlichen Vergleichsvertrages r 

2.11. ··Freiwillige Selbstverpflichtung Verlustenergie 

Der Netzbetreiber hat · bezüglich der Beschaffungskosten für Verlustenergie eine 

freiwillige Selbstverpflichtung abgegeben. Dementsprechend sind . die· in der .Aus­

gangsbasis enthaltenen Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie (Position 
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1.1.1.1.) anzupassen. Die Kosten für die Beschaffung von· Verlustenergie werden 

daher als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile entsprechend den Regelung 

der freiwilligen Selbstverpflichtung für die Dauer der zweiten ReguJierungsperiode 

(2014 - 2018) in folgender Höhe berücksichtigt: 

Menge 200& (kWhJ Referenzpreis [€/kWh) = . Verlustenergiekosten [EJ 

III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. ~ ARe~V ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan~ilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb 

bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß§ 11 Abs. 5 

ARegV. Einer erneuten Festiegung der Erl~obergrenze bedarf es ausweislich § 4 

Abs. 3 S. 2 ARegV in diesen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in der FestlegU!lQ aufzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.). Die Verpflichtung. zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffn~t werden, die Verpflich­

tung nach§ 94 En\JV~;~urchzusetzen. 

IV. Netzübergänge· 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG .i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Bundesnetzagentur Entscheidungen Z:U Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie · an, dass der Netzbetreiber ohne. schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 

1 
\ 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 


VI. Anlagenverweis 

Die Anlage Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 7, die 

Anlagen 8 und 9 die Anlage SR und die dazu gehörigen .Anlagen A 1, A2, A3 ·und 

A5 sowie die Anlage A.BM sind 88standteil dieses Beschlusses. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann . binnen einer Frist von . einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen: Es. genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. ·sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und· kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts venängert werden. Die Be­

schwerdebegrQndung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die· sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde-. 

schritt und .Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 14.09.2015 

Vorsitzender Beisitzer Beisrtzer 

~ V.Lt~
Bourwie~ Wetz! Petermann
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Anlage 8:.Ei1ösobergrenzen 2. Regullerungeperiode (2014 . 2018) Bonn-Netz GmbH AZ:. 81<8-1211858-11 

Berechnung dar kalenderJlhrllchan Ert6sobergrenzen In der 2. Regullerungaperlode 

1 

1 

Auagangsbaal• 1 2014 1 1 2015 1 
2011 

Gesetzl!che Grundlage Berechnung der kalenderjlhrllchan ErlOsobergrenzen 

seAbs. 1 ARea'i Baallj1hr 1 
ff 12-15 AA9l/I AnzlMwldender Eftlzienzwllrt 1ew. 

\/arllls~lmAueganglni'191Ur~~ 1~ I~ 
Ausg111gonNeliu •bzGgllch V.rlullenervfelmeltn 

l1•AR11v --·]~~~ - - - - -- . leot .1 1- ---,1 1 

ll 11 Abt.2 AAe;V Dauerhallnlclll-nftu1lbl„_lllntel11 KAdnb,t 1 
sunwne Kilnen =w. E~6oe 


Sobtt, Nr. 1 a-tzllclleAbnah.,.. unc1y~pftlc:1Wt 


Satz 1, Nr. 2 Kal-lon11bg1ben 
 .,.,„Satz';,Nr. 3 llelr1oblllluem 


s.t& 1, Nr. 4 ~rfordllllclle lnonapnacllnllhme 1IOlll"l•aertor N~n•n 


8alZ 1, Nr. 5 NIChrOlllMIO llGll Wecllaelrtc:lllem nach.f 10 M>s.1Z f der Syst811M1t1blllltJ....,,...,uno 

~ lnv..lilionamallNhmon nocll 523 ~.-•aie.dem lnhlllder 

S.tz 1, Nr.8 GenelwnlgungMCh ~hrt....-clln IDWleln ClerR~kolllnwir\11m · 


alnd und eh Genetwnigung nicht aufgehoben wnnlln III 

S.tz 1; Nr. eo AullONlQdla Abzugabllragl n..:h 123 - 21 AR&t/ 

Mohrlc~aten fllr dl• l!tllclltiq, don Betrieb cm clo Anderung llGll Erdkabeln nacll t 43 S.tz 
Sllll1, Nr. 7 1 Nr. 3 undS.tz 3 de&E'*lll~lllllOo-. - it-nielll noch Nummere 

be~gt- und -die Kallen bei oflizlonllm Notdlelrieb ..,_ 

....,,lff•ntH~ Im snie von t 18 der stnxnNEV, f 35Ab1. 2 EEG und f 4 Alle. sSllll 1, Nr. 8 KVln<-C 

Seiz 1, Nr, 8b Zlhlungon In Slldla ocllr GlllMlindln ..... M•lglbe....s5 Abo8li 4 SlromNEV 

belr1etllld1e und flrlfwlh;llche V1Nlnblrungln zu !Jlhnzu-..,d 

S.tz 1, Nr. 9 
 V.n~•l11Un91n, -cl111ln dorzol-dom 11 .~~ ......hlouen 

wont.n l1nd 

Sllll1, Nr. 10 Im geaWlldlen Rlhnlln •uogelllile-•bo-und Penon....llllllglcifll 

l!eru1UulbikUlgund ~ng im Unllmllllnen und lletrlobol<indo"-90Hllllen fllrSetz 1, Nr. 11 
Klndlrdertm-belcll111JQ111n .~Orf09n 

lwflOlung VOii Nllzllnacllwko•nbeltrlgon cm 8'1ukoatonzuochilo11n noch t 9 Abo. 1
Satz 1, Nr. 13 

Sitz 1Nr. 3 und 4 l V. ft1. Siiz2 S!romNEV 

dom llolnd9-'ltn AulllloidlllMChonil,...t nocll f 2.Abl. 4 dH 

S.IZ 1 , Nr. 1~ 
 EM~ell~- vom 21. Augual 2009 (BGBL 1S. 2870) in dlrjeMlll 

Q1119r1C11n f1uung 

Sllll 1, Nr. 15 ftnoniieler Au~ nllCh t 17dAbo. 4 Enm 

~ 
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Anlage 8: Etlölobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 2018} Bonn-Netz GmbH AZ.: BKB-1211858--

c-:--~-z~14 -· IIAu•gangabal•1 2015. Gesetzliche Grundlage 

Satz2, Nr. 1 

S.b: Z, Nr. 2 

,smi,Nr.3 

,Siiz 2 Santligl 

-· 

Berechnung der kaltnderJlhrllchen Erfftsob9rgronmn 

El11l1a 1111 l<ol'nptnulanaahlungen ImRahmen- Au..,._,....onlomua nach MIDI 
3der vernr11nwig(EG) Nr. 1228/2003 

l<o8tonodor ErlllH auadonl EnQPO......_,..nacl!Art. e dorV.nndnung {EG) Nr. 
1228/2003oderl*h f 15 stromNZV, llOWeftclOH onlgel1nWulomd nacll Mlkol ,....,._ e 
lkldwlllbe~ctorV~(EO)Hf. 122ll/200Sodlr S15Abl. U . 1 SlnlmNZV Qel19nd 
[gemllCM worden 

Kotten Odor Erl6H fOr eh Beldlatlllnoder Enet;I• zurEltlrin;ungwn 
[~Chllel1lungon, elnocllllolllleh IMIMilfvo Buchallung 

Kollen oder EllOM ..,. Mallnehmen Hin a_n,.„ van strornvert091•1J111-. cfe 
elnerwlftumenVo~wno.....,._, · 

Kolllln oder~ aul;Nnd elnorhlwlmQon Sel~Chlung nach 532 ""-· 1Nr. 4 
,AA~ 

11 

1
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Anlage 8: Er!Osobergrenzen 2. Regulleiungsper1od1 (2014 • 201 B) Bonn-Netz GmbH f.Z.: BKS-1211856-11 

GesetdlGhe Grundlage 1 Berechnung dilr kllendlMJlhrllchen Ert6a0bergrenzan \ - Auag..,pbaia 11 2014 __ 1 [ _ -~1~ 1 
111 Abi. 3~ IVotOllllQlhend lllclll bl•l-bl„ Kolltn1ntell9 ' 1 1 

il1&Abl. 1 LV.:nl34All&.1bARlgV · ~tllrclln_dlr_ + (1 - YI) 1-
lt 1BAb1.1 l.V.mf34Abl.1bAReolf IV-..,.._,turc1on-.c1or1not11•nun IV 1 °.z I 1 o.z J 

1111 Mio.4 MIQll a1111111ae11„~ "ICAl>,O) 

Nicht 1bc1o1tou1e bHlntluMbn Kaeten1nllll• (1 ·V~•l<Ao• 

lt1BAbl. 2ARogV ~--...... ~ IVi•KAo.. 

l8AReg\I V-ct:.pol.-ndel< dl1 l&Ulltndln Job... •(VP11 104,1 108,1 I 
U Alio. 1 ARogV V~cln~s VVPlol 102,1 102,1 ' 

flARogll ~ ..........p-.....­ ·Pfl 

-
0,03021 

JIMlalll Kollen1ntelle '.\'llb° + "b" :rilVPI und PF 

\t4.f10AReg\I 1~· IEF, 1 1 1 
1 

F1-;Mll.1~ . IQl•lllllHll!Mtl- r~- nl w-a 
1:: 1 

1u - ·~AROQV 

w==== 
IS81do dea R1911lltnlngllconloa 1+SI 1 

14Abi. 4 Nr. 2 ARogV 

~ ~ 
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Anlage&: EllOlabergrenzen 2. RagullarungaperiOde (2014 - 2018) Bonn-Netz GmbH "2:. BKS-12/1858-11 

Berechnung der kllenderJlhrllchen Er16tloborgrenzen In der 2. Regullel\lngeperlode 

1 1 2016 ·1 1 2017 1 1 2018 1OeMtzliche Grundlage Berechnung der ulenderjlhrtlchen Erlösobergrenzen 

f e All9. t ARogV B11r.j1hr 1 
H12-15ARo;V -dondOrElllzl•- IEWll 

1 

1-:---1.ERegY .- - - - -1~~-- - ---=---=--=--~-=---=--=--=--=--JEOt 1 7 1 [ 00 

AlllQangllllwau t<Aw.. 
11e11ua1onorg1e11a1„n ImA11111111Q1111-u 

Ausg1nglllivw10 atizQgllc:h v.rtu...,nerg1o11a...,, 

lt11Aba. 2~ O.u1rhoft nlclll beolnlkl""'"'9 Ko...nanltl• KMnb,I 

811& 1, Nr.1 

S81z1,Nr. 2 

SC1,Nf.3 

llall1. Nr. 4 

Summe Kallloln ­ · i:.­
gnetzlldlo Allnehme- lllld VergQlllnlllPlfldllln 

Konze•liOl\Mbgllleft 

Sollloba•uem 

•lfordertldt• ln1nsprucllll1h.,... wrgelagonor Nelubenon 

Salz 1,Nr. & Nechrllnlngwn Wtchlllrtc:Mlm nlCll f 10-1dirSyllarralllllillla1111ronhlng 

satz1, Nr. II 
111n1hm1Qle lnvestlli0n1me&n111u11en Mch S2aAReg\/, ­ sie dem lnhtl~ der 
Gon~ nac:ll dludtgalQhltwuRlen IOMeIn dorR9\l1111eNngsperlodo­
olnd und clo Gtnollmigung nicht aufOlhoben worden Ist 

s.tz1, Nr. III Aull&ouri;dU Abzvglbftqs noch 523Abtalz·2a AReg\/ 

Sall 1. Nr. 7 
M"ohrtmsten flir die Entc:hluno; don hlrieb und die Andonq ""!' Erdlulbeln n1c:ll l '3lllll 
1 Nr. 3 und Satz 3 dll• En11\lfewlrtlc:hoftilg9-•, ­ Mdleae nicht nlCll ..,....,,.,8 
borOcbiohtigt-n und lowoll<11 Ka•n bei efftzionlom Notzbelriob -t.llan . 

SCl,Nr. 8 vtmlildon• Ne1Unl90lle Im 6lme­
KWK-G 

S11 der stnMnNEV. f 35Abo. 2 EEG und f 4 Abi. 3 

Sell:1,Nr.8b Zlhlungon an Blldll -Gemoindon n1Ch Mlllgobo von f 5 Ab8ilZ 4 StromNEV 

SI!& 1, Nr. 9 
botrtobllche w>d bol1IYer1nQllc:ll• Vorolnberungon zu Ulhnzul• und 
Vertoigung11olltungln, -•dloM Indtr Z.l­ dlllll 31. Deu-2008 abgoaclt!DsMn 
--llnd 

Sitz 1, Nr. 10 1111 gnotzllchen Rahmen Mllg91lble Betllobs- und ,,.raonal„lltltltll*I 

Satz 1, Nr. 11 lleruflausbllcain; und 'Wtilnlldung Im Unbomehrran und llelrtoboldndorlllguollllon lllr 
tonder dorlm N.-.ichbMdllllglen hlri-ngenDll;en 

s.tz1,Nr.13 

Salz 1, Nr. 14 

8""'1,Nr. 15 

Au116aung von NotanschluslllOIWlbl'11tgon und BoukoelOnzulchO•- nadl S9 Abi. 1 
Sat& 1 Nr. 3 und 41.V. m. Sitz2 SlrOmNEV 

dom bu,._AlllgtoidWlnecllant.,.. Md! f 2 Abo. 4­
l!norgiel11tun;sau1b80ge-wm 21. "'91112009 (BGBI. 18."2170) Jn der Jewoll1 
goilltldon Fu1ung 

tlnonzloller ~c:ll ••oh s'7d Abi. 4 EnWG 

„ ...„„...„„„„„„„„„„..., 

1 \ 1 1 1 l 
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Anlage 8: Eitlllobergrenzen 2. Regulierungsperlode (2014- 2018) 

GeemllGht GNndlage 

6*2,Nr. 1 

Sall2, Nr. 2 

,Soll2, Nr. a 

ISall 2 Sonstige 

iSall4 

Berechnung dar kalendaljlhrllchen Erlöeobargranzen 

EMI• •us l<olnponatonouhlungonlm RahmondOl~MChMitei 
3 derVlltOrdnung (EG) Nr. 1228/2003 

K.o...n oc1ore~o„ ""'dem Engpusmanagameot _,, M 6 derVaro!dnuna (EG) Nr. 
122l/20CIS_. """"' 156lralrllZV, -dl-~--e '°"·& 
BucilltllbecdorVon>rdlUlg{m) Nr. 122ll/2003odarf 15Abl. S S. 1 StromNZVgoltond 
go-­

l<osllftodat Elt6Mlllrde ~-Enlrlll·-~""" 
Au1g....:l111loia1Ungen, olnaclll- IHtseHlge llelcllllll\lng 

Kotten Dclot EllllM.,. Mallnllhmon "'" -.1bar.....,Slnlm~ngon....,, ,.. 
111nar-..mon-...ragu11otungunlellllgen 

- adlrEll6M N'Qnlnd oinor h1wUllQonSelbalverpllidltuno....., SS2 /a. 1 Nr. 4 
IARegv 

Bonn-Netz GmbH 

r 2011 1 2017 
 2018 


• 

' 

" 

AZ:. 81<8-1211858-11 
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Anlage 8: ErlOsober;renien 2. R11QU1lerung1periode (2014 • 2018) Bonn-Netz GmbH 	 1\1:. BKB-12/1858-11 

Gnetzllche Grundlage Barec:hnung der kalendarjlhrlichen Erlösober9rennn 1 2011 1 \ · 2017 . 1 1 2018 
1 7 1 	 1

lt 11 Abo. 3 AReg\I 	 [VOIGbergth•nd nldll bMtntluoabara -""'11111• I+ (l<Avnb,O 

511Abl. 1i.V.mf:MAbo.1bAAegV 	 [Vertellun--ftlr den Allblu der lnoft121e....., +(1 - 111) 

118 Abi 1 l.V.mt34 Abl. 1bAAea\I 	 ,V"'11U....OO-ftlrdon_der_,,_ IV E :;] 1 :~\ 1 :;1 
lt 11 Abo. 4 AAeaV llMintlU1lb9rer l<otenantal 	 " l<All,O) 

Nldll •bgebllM bltlntlunblre Kl>eltn••lllile (1 • VJ XICAo,o 
lt 11 Abi.2 AReg\I Abgebaute bleintlu11blre Ko&illn•nllit. v,xKAu ~ Eli-flARegV V1rb!aucherp'tilgeurnllnclu de1 lou!Wncltn J1hreo "(VPll 

u Abi. 1 AReg\I Vlrbmadlorp"Oitfl-dot B•lbl*ff IVP!ol 
§9ARogV CJ1nerellor ~ ProduklMtltafaklOr - Pl't--lde"vrl:f' +"b" mkl/PlundPF 

108,2 

102,1 

0,0457 

110,3 

102,1 

0,0814 

112,5 

102,1 

0,11773 

[--·-\lt4, f 10 ARegV 	 l-111ngtflklor \EF, 1 1 1 

1.19Abl.1AR•oV . 	 1~- 1·~ 1ra t 17 -, 1 1 
fvo1111. KO.ton..W.. - · - - - - - ·-I· (VK, 

IVo111i1e 1<o11en1n1111. !VK.> i- ­2 	 1 1 
(ts Abi.!._AAegV__--·· ===rSUIO <1ot R•gulloRlng.m.~ _ 	 _ j +SI 

t 4 Abs. 4 Nt.2 AReg\I -
~ ~ ~ 
L-­
..---
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- Beschlusskammer 8 - Aktenzeichen: BKS-1211858-11 


Zwischendokumentation 

1. 

Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze, 


Feststellung der Aufwands- und Vergleichsparameter 


o. Vorbemerkung 


Die zweite Regulierungsperiode· beginnt am 01.01.2014. Die Kostenprüfung erfolgt 


nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie­


rungsperiode auf der" Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäfts­


jahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in · dem das der 


Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der 


Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten 


des Basisjahres 2011 . 


Zentraler ~aßstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe­

werbspolitische. Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe­

werbsdefizit der Netzmärkte reagiert: Als. natµrliche Monopolisten besteht für die 

Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgeltt! effizient zu gestalten. In dieser Situation 

strukturell wettbewerbsdefizitärer Märkte zielt die Regulierung auf die Simulierung 

von yvettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei funktionie­

rendem Wettbewerb he'rausbilden würden. Funktionierte der Wettbewerb, hätte jeder 

Ne~betreiber einen Anreiz, seine Kosten durch. effizienten Netzbetrieb soweit wie 

möglich zu reduzieren. Monopolgewinne könnte er nicht erzielen. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

fO~ die zweite Regulierungsperiode Strom sind die· Netzkosten nach § 6Abs. 1 Satz 1 

ARegV i. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV zu ermitteln. Ge.maß§ 4 

Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten 

- 1 ­



nach § 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori­

schen Steuern nach § 8 · StromNEV unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und 

Erträge nach§ 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemäß§ 10 StromNEV iZU 

berücksichtigen. 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen 

Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver­

gleichbaren Netzbetreibers entsprechen'(§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, ·§ 21 Abs. 2 S. 

1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang 

nach einstellen würden (vgl.§ 21Abs:2 S. 2 EnWG): 

„Die ·Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen 

eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, 

unter Berücksichtigung von Anreize·n für eine effiziente Leistungserbringung und ei­

ner angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des ein­

gesetzten Kapitals gebildet. [„.] Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, 

d~rfen Kosten und Kostenbestandteile, die. sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb 

nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt werden." 
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1. Aufw~ndsgleiche Kosten 

1.0. Allgemeines 


Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach 


Maßgabe des§ 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu berück­


sichtigen. Sie sind den nach § 1 O Abs. 3 EnWG oder nach § 4 Abs. 3 StromNEV er­


stellten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Elektrizitätsübertragung und Elektrizi­


tätsverteilung zu entnehmen. 


Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs. 

StromNEV statuiert, ist dabei die Berücksichtigung von Plankosten und ~erlösen aus­

geschlossen. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, di.e dem Grunde oder der Höhe nach 

auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung 

bezieht, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu berücksichtigen. 

a) Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz­

betrieb aufweisen {§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen {§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 

StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden 

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden {vgl.§ 21Abs.2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug 

zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes 
l 

entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht 

zu berücksichtigen. Demgemäß sind Kosten, die.ih~m Entsteherisgrunde oder ihrem 

Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder. anderen Unternehmensaktivitäten zu­

zuordnen sind, grundsätzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be­

rücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich . entstanden sind. Dies ergibt sich . be­

reits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe­

sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschluss­

kammer nicbt bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele­

vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht ·der 



Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behö~e. den Sachverhalt in 

eigener Verantwortung aufzuklären (§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Ob­

liegenheiten des Netzbetreiber$ gegenüber; die MltWirkungspflicht begrenzt die 

Amtsermittlungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungserheb­

liche Tatsachen nicht zu ennitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. 

BGH, EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987; 405). Nicht nachgewie­

sene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 

472106 Mund BGH, EnVR 6/08). 

b) Schlüsselung von Kostenpositionen 

Einzelkosten des Netzes sind gem. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord­

nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als 

Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten über eine verursa­

chungsgerechte Schlüsselung dem Elektrizitätsübertragungs- oder Elektrizitätsvertei­

lernetz zuzuordner:i. Die zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und 

den ·Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schlüssel sind für sachkundige Dritte 

nachvollziehbar und vollständig Z!J dokumentieren. Änderungen eines Sctilüssels 

sind nur. zulässig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfür maßgeblichen 

Gründe sind nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. 

Die Darlegung einer sachgerechten SchlÜsselung kann durch SchlOsse.1 gestützt 

werden, die eine möglichst große Nähe. zur tatsächlichen Kostenverteilung aufwei­

sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver­

teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz­

oder Gewinnschlüssel. Die ·Beschlusskammer behält sich somit vor auch sachge­

rechtere Schlüsselungen zur Anwendung zu bringen. 

c) Besonderheite·n des Geschäftsjahres 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des 'Ge­

schäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit . des Ge­

schäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch 

wiederkehren, sondern ausschließlich, dem Grunde oder der Höhe nach, einmalig im 

Basisjahr i.S.d. §. 6 Abs. 1 ARegV anfallen. _Der Regelung des § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

liegt die Überlegun9 zu Grunde, das~ die Heranziehung der Kosten eines bestimm­

ten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzeri dann 

- 4­



gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäfts­

jahren in der Regel im Wesentlichen gleich .ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 - „EnBW Re­

gion~! AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos­

tenprüfung 2011 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Er1öso~ergrenzen 

bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die ~usschlie~lich Jn diesem Ge­

schäftsjahr aufgetreten ·sind. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten 

dem Grunde oder der Höhe nach eine Beso~derheit des Geschäftsjahres darstellen, 

wenn diese in den Voljahren·dem Grunde oder der Höhe nach nicht angefallen sind 

und somit das Kostenniveau signifikant gege:nüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. 

d) Effiziente aufwandsgleiche Koswn 


Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur Insoweit anzuset­


zen, als sie den ·Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei­


bers entsprechen. Nach§ 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nict)t jedwede angesetzte 

. . 

Höhe ·einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Sonst würden dem Effizi­

enzvergleich womöglich auch nur ineffiziente Kosten zugeführt, deren Ineffizienz im 

Vergleich untereinander nicht identifizierbar wäre. Insofern erfüllt § 4 Abs. 1 Strom­

NEV die Sich~rungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammenballung 

mehrerer Jahre) oder besonders teure M~ßnahmen in maximal der a~f 5 Jahre ver­

rateten Höhe . . anerkannt werden und nicht ggf. fünfmalige .Berücksichtigung in der 

Kalkulation finden. 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern.§ 6 Abs. .3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS Strom­

NEV ·bei der Durchführung der ··Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsni- . 

veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlöse bzw. Erträge, die auf 

einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, si~d gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. ·1 ARegV Kosten·dem 

Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, 

auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der Ennittlung des Aus­

gangsniveaus unberücksichtigt. 

e) Ggf. .nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (Rückstellungen) 

Rückstellungen werden für eine Verpflichtung, über deren Höhe und Eintreten Unsi­

cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Rückstellungen erfolgt im Wege einer 
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aufwandswirksamen Zuführung. Voraussetzung ist hier, dass das Eintrittsereignis mit 

hinreichend großer Wahrs.cheinlichkeit belegt werden kann. 

Gemäß den Regelungen der StromNEV können aufwandsgleiche Kosten gemäß §4 

und§ 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der GuV 

überführt. Dementsprechend können Zuführungen von Rückstellungen sofern diese 

betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen als 

Kosten angesetzt werden. Nicht erfolgswirksame Verbräuche von Rückstellungen 

können nicht angesetzt werden. 
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1.1. Materialkosten 

1.1.1. Aufwendungan·tur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Bei der Übertragung von Elektrizität in elektrischen Systemen entstehen zwangsläu;. 

fig Energieverluste in Form von Stromwärmeverlusten~ Eisenverlusten der Transfor­

matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elektrischen 

Energieversorgungsnetz .sind diese Netzverluste im _Rahmen einer zeitgleichen Be­

trachtung der Zählung der Einspeisungen in das Netz sowie -der Zählung der Aus­

speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur­

sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver­

t_ 	 lustenergiebilanzkreis zu fOh~n. Die im Rahmen dieser Kostenprüfung relevanten 

Verlustenergiekosten ergeben sich aus den B~schaffun$skosten der im Kalenderjahr 

2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie(§ 10 Abs. 1 StromNEV). Verluste, die 

nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht 

Bestandteil dieser Position. 

Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem NetZbetreiber für das Kalender­

jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. Dieser fließt bei der Be­

stimmung der Aufwandsparameter des Effizienzvergleichs gemäß §§ 12 - 14 ARegV 

mit ein. 

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen, ob 

die relative Höhe. der Verlustenerg·iemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat 

eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene 

durc_hgeführt. Die Stichprobe, über die plausible -Daten vorlagen, umfasste ca. 150 

Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde 

das Verhältnis der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen ausge· 

speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Einspeisung aus Er­

zeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind 

ggf. durch Konfidenzintervalle erhöht als Aufgriffsgrenze anzusetzen, Insgesamt ist 

sie zu folgendem Zielkorridor gelangt: {HS [< 0,5 %]; HS/MS [< 0,5 %]; MS_[< 1,0 %]; 

MS/NS[< 1,5 %]; NS [< 3,2 %]}. Wird der Zielkorridor überschritten, so sind die ent­

sprechenden Mengen nicht' berücksichtigungsfähig, es sei denn, der Netzbetreiber 

- 7­



fegt.nachvollziehbar.dar, dass die Verlustme.ngen tatsächli.ch angefallen sind und die 

Überschreitung des Zielkorridors nicht auf Ineffizienzen beruht. 

Da der beschriebene Zielkorridor nicht Oberschritten wird, sind die vom Netzbetreiber 

ange9ebenen Verlustmengen vollständig bei"Qcicsichtigungsfähig. Daher werden die 

in dieser Position geltend gemachten Kosten i. H. v. oflumfänglich an­

erkannt. Den anerkannten Kosten liegt eine Veriustenergiemenge vo~ 
~uG,rude.· 

1.1.1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler 
Erzeugungsanlagen . · 

Unter den AufWendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber . -
dezentraler 

- ' 
Erzeu­

gungsanlagen sind AufWendungen für den EEG- und den · KWKG-

Wälzungsmechanismus sowie die Ent~efte für dezentrale Einspeisung gemäß§ 18 

StromNEV dargestellt. 

1.1.1.2.1. ·Nach EEG (exklusive· Einspeis,inanagement-Maßrmahmen) 

Das Erneuerbare-Energie·n-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem na~h dem Gesetz .aufgenommenen und vergüteten Strom aus Erneuerba­

ren Energien bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG­

Wäfzungsmech~ni~mus sichergestellt. Der Verteifernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage p~duzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im f;rneuerbare­

Energien-Gesetz (EEG) festges~hriebenert Sätzen. In der zweiten StLife leitet der 

"( 	 Verteilernetzbetreiber c;ten EEG-Strom weiter an den regelZonenverantwortlfchen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB} und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von EEG-Anlagen über­

steigen dabei die Erträge aus dem finanziellen Ausgleich. 

Differenzen, die aus Abgrenzungen · im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde 

Ettekte), we.rden in Höhe v~n-Uber die AufWandsseite n~utralisiert. 

Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung d_urch Betreiber dezentraler Erz~ugungsan­

lagen nach EEG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussba­

re Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 ARegV (vgl. Kapitel 7). 
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legt .nachvollziehbar dar, dass die Verlustmengen tatsächlich angefallen sind und die 

Überschreitung des Zielkorridors nicht auf Ineffizienzen beruht. 

Da der beschriebene Zielkorridor nicht überschritten wird, sind die vom Netzbetreiber 

angeaebenen Verlustmengen vollständig berücksichtigungsfähig. Daher werden die 

-.zu
in dieser Position geltend gemachten Kosten i. H. v. ollumfänglich an­

erkannt. Den anerkannten Kosten liegt eine Verlustenergiemenge vo~

G_i'ude. 

1.1.1.2. Aufwendungen für Stromei~speisung durch Betreiber dezentraler 

Erzeugungsanlagen . 


Unter den Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu­


gungsanlagen sind Aufwendungen für den EEG- und den · KWKG­


Wälzungsmechanismus sowie die Entgelte für dezentrale Einspeisung gemäß § 18 

StromNEV dargestellt. 

1.1.1.2.1. ·Nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

Das Erneuerbare-Energien-Gese~ (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung· 

aus dem nach dem Gesetz aufgenommenen und vergüteten Strom aus Erneuerba­

ren Energien bundeswe~t gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Emeuerbare­

Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

·(__ 
 Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. Die Aufwendungen aus Zahlungen an .die Betreiber von EEG-Anlagen über­

steigen dabei die Erträge aus dem finanziellen Ausgleich. 

Differenzen, die aus Abgrenzungen· im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde 

Effekte), werden in Höhe von-fjberdie Aufwand$seite neutralisiert. 

Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­

lagen nach EEG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussba­

re Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 ARegV (vgl. Kapitel 7). 
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1.1.1.2~2. Nach KWK-G 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­

mäßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implemen~ert (§ . 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Stro~ abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei­

gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Oer dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits . zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verteilemetzbetreibers aus 

dem .KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. 

. . 

Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-~trom aber auc::h an einen 

Dritten (z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetreiber 

lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge­

ragerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits · zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. 

Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschlu~s entstehen (periodenfremde 

Effekte), werden in Höhe vor-über die Aufwandsseite neutralisiert. 

Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­

lagen nach KWKG handelt es sich dem Grunde nach um daue~haft nicht beeinfluss­

bare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr: 1 AP.sgV (vgl. Kapitel 7). 

1.1.1.2.3. Nach § 18 StromNEV 

Betreiber von dezent~Jen Erzeugungsanlagen erhalten nach '§ 18 StromNEV vom 

NetZbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­

spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 

Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNl;V sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­
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schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei ~er Bestimmung der Netzkosten 

zu berücksichtigen. 

Der.Ansatz der vermiedenen Netzentgelte ist aus der Anlage 1 ersichtlich. Bei Auf­

wendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

nach § .18 StromNEV handelte~ sich dem. Grunde nach um dauerhaft nicht beein­

flussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 5.1 Nr.8 AR~V (vgl. Kapitel 7). 

1.1:1.2.4. Einspeisemanagemen~-Maßnahmen 

Die Aufwendungen für Einspeisemanagement - Maßnahmen umfassen die Entschä­

digungszahlungen nach § 11 .EEG. Gemäß §§ 11 und 12 EEG können Netzbetreiber 

bei' einer Netzüberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1. Nr. 1, Abs. 2 Nr: 1 oder 2 Buch­

' 	 stabe a EEG ·in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die nach dem 

EEG oder dem KWKG gefördert werden, ejngreifen, um die-störende· Netzüberfas­

tung zu beseitigen. Die von der Regelung nach $ 11 EEG betroffenen Betreiber von 

Stromer%eugungsanlag~n erhalten hierfür eine Entschädigung. 

1.1.1.3. Betriebsverbrauch 


Die Positiqn umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut­


zung verwendet. Dieser auf tatsächlich gemessenen Werten· beruhende Letztver­


brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein. 


Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit genügen, als 


dass keine überhöhten $trombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden. 

(_ Als Vergleichsmaßstab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemäß 

FSV Verlustenergie heran.zuziehen. 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Kosten angegeben. 

1.1.1.4. Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreis bzw. Aufwendungen für 
den Ausgleich'von Abweichungen bei Standardlastprofilen 

Betreiber von ·etektrizitätsverteilemetzen stehen· bei Kunden, deren Leistungswerte 

aus Gründen der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern . . prognostiziert werden. vor 

der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun­

gen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Be­

treib~r von Elektrizitätsverteilernetzen wählen ZWischen dem synthetischen oder dem 

analytischen Verfahren. 
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Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhändler die erwarte­

ten Lastpr.ofile ihrer Kleinkunden und speisen dana~h Strom ins Netz ein. Die Be­

rechnungen des Verteilernetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. bas 

analytische Lastprofil hat für den Netzbetrett>er den Vorteil, dass die gesamte Klein­

kundenlast auf die Stromhändler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste­

hen keine Kosten für den Netznutzer. 

Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein­

kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Die Stromhändler speisen 

Elektrizität auf der Grundlc:tge der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim 

synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Höhe der Leistungsabweichung. 

Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Händler 

abzurechnen und somit für die Netzkosten neutral. 

Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos­

ten auf die ~ändler überwälzen kann und somit die Netzen~gelte nicht belastet wer­

den, ersche·int es unter Effizienzgesichtspunkten zumindest fragwürdig, ob überhaupt 

Kosten für diese Position in den Netze~tgelten berücksichtigt werden können. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzbilanzkreisabweichungen sowohl 

Koste~ als äuch Erlöse generiert werden kör:inen. ·Je nachdem, ob der Differenzbi­

lanzkreis über- oder unterspeist ist, m.uss die überschüssige Energie verkauft oder 

die b~nötigte Energie gekauft werden. Erlöse können beispielsweise dann entstehen, 

wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Überschusses größer ist als di.e 

Ausg.leichsenergiemenge zum Schließen der Lücke. Erlöse entstehen auch dann, 

wenn der Verkaufspreis höher ist als der Kaufpreis. Die. Beschlusskammer geht da­

von aus, dass sich Kosten und Erlöse im ,Zeitverlauf in etwa ausgleichen. Aus die­

sem Grund· hält es die B~schlusskammer für sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un­

gunsten des Netzbetreibers keine· Erlöse oder Kosten bei der B~stimmung ·des Aus­

gangsniveaus zu berüCksichtigen. 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Kosten angegeben. 

1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sj~d insbesondere Aufwendun­

gen an vorgelagerte Netzbetreiber, Aufwendungen für Blindstrom,. für überlassene 

- 11 ­



Netzinfrastruktur, für singulär genutzte Betriebsmittel, für durch Dritte erbrachte Be­

triebsführung und für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistun­

gen. dargestellt. 

1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der Anla­

ge 1 ersichtlich. Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich 

dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten ·gemäß § 11 Abs. 2 S.1 

Nr.4 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, Arbeit, 

Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen:­

• Aufwendungen für Netzreservekapazität (vgl. 1.1.2.1.a.) 

• Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV (1.1.2.1.b.) 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung (1.1.2.1.c.) 

• Aufwendungen für Blindstrom (1.1.2.2.) 

• Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmitteln (1.1.2.4.) 

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

Netzbetreiber haben die Möglichkeit, Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber 

zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um höhere vorgelagerte Ne~kosten auf­

grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen .Erzeugungsanlagen 

oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam­

menhang zwischen der Jahreshöchstlast und den Aufwendl!ngen für Netzreserveka­

pazität. Die in der Erlösobergrenze enthaltene~ Ansätze sollen wertmäßig dem Be­

trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber für die 

Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazität in Rechnung gestellt 

wird. 

Bei Aufwe.ndungen für Netzreservekapazität handelt es sich dem Grunde nach um 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 ARegV (vgl. Kapi­

tel 7). 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Kosten angegeben. 
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1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern, 

die direkt miteinander verbundene Netze der .gleichen Netz- oder Umspannebene 

gemäß§ 14 Abs, 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8 

zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fällen der Kostenwälzung nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten. Der Nachweis, dass die Vorausset­

zungen für die Anwendung des§ 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den 

N.etzbetreiber zu erbringen. 

·Bei Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) handelt es sich dem 

Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs.· 2 S.1 Nr.4 

ARegV (vgl. Kapitel 7). 

·( Der Netzbetreiber hat In dieser Position keine Kosten angegeben. 

1.1.2.1.c. davon AufWendungen für ·unterspannungsseitige Messung 

Bei unterspannungsseitiger Messung· wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein 

Aufschlag auf die Arbeitsmenge pder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der 

Transfonnation verbundenen Stromver1uste zu decken. Die korrespondierenden Er­

löse des ~orgelagerten Netzbetreibers Wßrden bei diesem bei der Bestimmung des 

Regulie.rungskontosaldos abgeglichen. 

Bei Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung handelt es sich dem Grunde 

nach um dauerh~ft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr.4 ARegV 

(vgl. Kapitel 7) . 

.\... 
Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Kosten angegeben. 

1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom 

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen 

kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt ·nach 

·Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspätet auf (induktive Blindleistung). 

Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber 

erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, .eilt die Spannung dem Strom nach 

(K~paziti~e Blindleistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte über­

schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 25°, d.h. Wirkleistung= 90 %), muss der Netz­

betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. Bei AufWendun­
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gen für Blindstrom handelt es sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im 

Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV. 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Kosten angegeben. 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene N~tzinfrastruktur 

Unter der Position ,,Aufwendungen·für überlassene Netzintrastruktur" sind regelmä­

ßig die sog. Pachtentgelt~ für die Überlassung betriebsnotwendiger Anlagegüter zu 

erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann. wenn der Netzbetreiber ganz oder 

teilweise nicht Eigentümer des entsprechenden Anlagevermögens ist, sondern ihm 

dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung ("Pachtvertrag") .vom Eigen­

tümer zur Nutzung, d. h. für die Zwecke des Netzbetriebs, übertassery wird. Die aus 

der Überlassung des Anlagevermögens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden 

Kosten („Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, wie sie anfielen, 

wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. Maßgeblich sind somit die 

Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen, 
. . 

Zinsen u~d Gewerbesteuer). Für die Kalkulation ist damit die Kapitalstrukt.ur und der 

Gewerbesteuerhebesatz des Verpächters maßgeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau­

kostenzuschüsse sind zu berücksichtigen. Grundlage der Prüfung und damit einer 

Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpächterbogen. Die unter Zugrunde­

leg.Üng des Erhebungsbogens für den Verpächter ermittelten Kosten belE1ufen sich 

~bschnitt 6. zu entnehmen. 

1.1.2.4. Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 

Nach §··19-Abs: ·3 StromNEV wird für bestimmte An~chlusssituationen (singulär ge­

nutztes Betriebsmittel} . ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich 1,.1m ein sin­

gulär genutztes Betriebsmittel, wenn „ein Netznutzer sämtliche in einer Netz- oder 

Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel .ausschließlich selbst ·nutzt." Das 

kann z.B. ein Transformator sein, der nur von einem Kunden genutzt wird und der ihn 

mit dem ·380-kV-Höchstspannungsnetz ve~indet. In diesem Fall wird ein nach den 

gesetzlichen Vorgaben zur Bestimmung eines "angemessenen Entgelts" ermittelter 

Wert festgelegt. Be.i Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel handelt es 

sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 

4ARegV. 
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1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Bebiebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung betreffen regelmäßig Ver­

tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst­

leistungen sind nach § 4 Abs. Sa StromNEV maximal in der Höhe anzusetzen, wie 

sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen würde. 

Grundlage der Prüfung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfüh­

rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen fürdie sieben wertmäßig größ­

ten Dienstleistungsverträge mit verbundenen Unternehmen i. S. d. § 6 b Abs. 2 

EnWG, Maßgeblich für die Anerkennung der durch dje Dienstleistung verursachten 

Kosten sind somit die Kalkulationsmaßstäbe nach der StromNEV. 

Darüber hinaus müssen die Dienstleistungsverträge einem Fremdvergleichsmaßstab 

standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz g~brachten Vergütungssätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. 1. d. R. hat der Netzbetreiber in 

nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergleiche angestellt hat 

bzw. die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen im Wege der Ausschreibung erfolgt 

ist. Zudem darf die durch Drifte erbrachte Betrieb_sführung kostenseitig natürlich nicht 

den Wert übersteigen, der zuvor bei eigener Bewirtschaftung dürchgriff. 

l 

1.1.2.6. Aufwendung~n für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstand­
haltungsleistungen 

Für die Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaftu~gsleis­

tungen sind die gleichen Maßstäbe heranzuziehen wie für Aufwendungen für durch 

Dritte erbrachte Betriebsführung. Es. gelten daher die Ausführungen zu 1.1.2.5 ent­

sprechend. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von ist 
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1.2. Personalkosten 

Personalkosten setzen sich aus den Kosten für Gehälter und Löhne (Lohnkosten); 

aus den Kosten. für soziale AufWendungen geni. § 275 II Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan­

teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbeiterren­

ten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus den frei­

willigen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an· Pensionskassen; 

Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrichtungen, Aus­

gaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmltglieder) zusamme~. 

Anerkennungsfähige Personalkosten müssen sich immer c:1uf einen Arbeitnehmer 

des Stromnetzbetreibers und das Jahr 2011 beziehen. 

1.2.1. Löhne und Gehälter 

Unter der Position Löhne und Gehälter werden die Bruttobeträge der Arbeitsentgelte 

zusammengefasst. Zu Löhnen und Gehältern gehören alle Vergütungen, die die Be­

legschaftsmitglieder .(Arbeiter und Angestellte) und Geschäftsführer sowie Mitglieder 

des Vorstands erhalten, gleichgültig in. welcher Form sie gewährt werden, also auch 

Sachbezüge, Aufwandsentschädigungen etc. Die Bu~hung von Löhnen und Gehäl­

tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege für berech­

nete und gezahlte Löhne und Gehälter können Lohnlisten und Gehaltslisten sein. 

Der Betrag ist in der Regel der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen, entwe­

der 

• 	 beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in 

(1) Löhne und Gehälter sowie 

(2) soziale Abgaben und ·Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter­

stützu~g 

oder 

• 	 beim . Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen Herstellungskos­

ten, Vertriebs- und Verwaltungskosten. 

Kosten ~us der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstä

tigkeit, Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und 

Kosten von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
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Betriebsangehörigen betreffen teilweise Lohnbestandteil~. Diese Positionen sind un­

ter 1.2. 1. aufgeführt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche 

Vereinbarungen zu l,.ohnzusatzleistungen dar, soweit diese in der Zeit vor dem 31. 

Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position ist daher regelmäßig neu zu­

zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass · die Kosten das übliche Maß 

nicht Qberschreiten dürfen. 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un­

terstützung 


Kosten für soziale Abgaben bzw. Aufwendungen. gem. §. 275 II Nr. 6b HGB (Arbeit­


geberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbei­


terrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege..:, Arbeitslosenversicherung)) und aus 


den freiWiHigen Personalnebenkosten gem. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwen­


dungen fOr Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an··Pensionskas­


sen, Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrich~ungen, 


Ausgaben für kulturelle und sportliche Förderung der Beregschaftsmitglieder) zu­

sammen. 

1.2.2.1 'Altersversorgung 

Gern. § 275 II Nr. 8 und 111 Nr. 7 HGB können Aufwendungen für die Altersversor­

gung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. für die Kalkulation von Bedeutung sind. 

Der ~ffizienzgedanke verhindert jedoch die Übernahme jeglicher Aufwendungen in 

die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben · und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung) sind der Höhe nach anerkennungsfähig, 

wenn ·sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhältnis stehen. in effi­

zienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ ·21 Abs. 2 EnWG) ist unter 


Wettbewerbsgesichtspunkten gezwu~gen, sich an den im Wettbewerb Ober den Er­


lös durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu o·rientieren. Insbesondere die betriebli­. . 

chen Altersversorgungsmaßnahmen und Aufwendungen für Vorruhestandsregelun­

geh werden dadurch auf ein w~ttbewerbliches Maß begrenzt. Die Ansprüche der Ar.;. 

beitnehmer selbst werden durch diese Prüfung nicht betroffen. 

Die angegebene Kostenposition .in Höhe vo 

1.2.2.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Kosten für soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gem. § 275 II Nr: 6b HGB 

(Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, 
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Arbeiterrenten-, Knappschafts-. Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) sind 


ggf. berücksichtigungsfähig, insofern die entsprechenden Aufwendungen dem Effi­


zienzgedanken Rechnung tragen. Der Effizienzg~danke verhindert j~doch die Über­


nahme jegHcher. Aufwendungen in die Betrachtung. 


Die angegebene Kostenposition in Höhe von-st ungeminde~ anzusetzen. 


1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Fremdkapitalzinsen sind gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV in ihrer tatsächlichen Auf­

wandshöhe zu berücksichtigen, höchstens jedoch in der Höhe .kapital~arktüblicher 

Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege­

Jung hat der Verord.nungsgeber § 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan­

zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als· 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. 

Dabei ist auf die Kred.itbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi­

tes ~bzustellen . Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme. sich im Zeit­

verlauf als nicht vorteilhaft el'Weist, weil das Marktzinsniveau nach der Kreditaufnah­

me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Entwicklung in der Regei nicht sicher 

erkennbar. _·Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine individuellen 

Kreditkonditionen ir:n ·zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals gültigen Kreditkondi­

tionen· entsprachen. Zur Prüfung der Angemessenheit sind hierfür Plausibilisierungs­

zinssatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die erhöht um ei­

nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausführungen zur Eigenkapitalverzinsung) 

widerspiegeln; die sich an§ 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit ergeben sich die 

Plausibilisierungszinssatzreihen aus dem Mittelwert der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emit„ 

tenten - Anleihen d.er öffentlichen Hand, der Umlaufsrendite festverzinslicher Wert­

papiere inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls) und der 

Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe 

und der Addition eines Relevarizabstandes in Höhe von 0, 1%. 

Die im Tabellenblatt ,,A5. Darlehensspiegel 11" von dem Netzbetreiber eingetragenen 

Beträge für 0 Zinsen und ähnliche A_ufwe~dungen" werden mit Hilfe der genannten 

jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht davon 

aus, dass die zu den genannten Beträgen korrespondierenden Zinssätze überhöht 

- 18 ­



sind, wenn diese über den Plausibfüsierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall 

wi~ der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim­

m~ng der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die äurchschnittli­

che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben 
' 

im Tabellenblatt .AS. Darlehensspiegel 
' 

11" zudem das dur.chschnittlich gebundene. 

Kapital des Kalenderjahres 2011 für das jeweilige Darlehen herangezogen. 

Die .$ich somit aus den einzelnen Unterpositionen der Position „1.3. Zinsen und ähn­

liche Beträge" ergebenden Kürzungsbeträge werden vereinfachend in der Position 

„1.3.3. gegenüber Kreditinstituten" in Summe verbucht. 

1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedürfen stets 

einer kritischen Überprüfung. Dies gilt sowohl :hinsichtlich der Kteditkosten als auch 

der gewählten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch 

insoweit die zuvor beschriebenen Grundsätze. Bei der Kr0ditaufnahme des Netzbe­

treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver­

stärkte Nachweislas.t hinsichtlich der Marktüblichkeit der Kreditbedingungen. 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Aufwendungen angegeben. 

1.3.2. gegen-über Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhlltnis besteht 


Es gelten die Ausführungen zu Ziffer 1.3. und 1.3.1. entsprechend. 


Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Aufwendungen angegeben. 

1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 

Zinsen für Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern 

sind grundsätzlich zu berücksichtigen, es sei _denn dass dem Netzbetreiber günstige­

re Kreditaufnahmemöglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verfügung 

.standen. Sollten sich bei der Prüfung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss 

der Netzbetreiber darlegen, dass keine günstigere Finanzierungsmöglichkeit ·be­

stand. 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Aufwendungen angegeben. 
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1.3.4. Sonstiges 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Aufwendungen angegeben. 

1.4. Sonstige Steuern 

Betrie~ssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in 

der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Dem­

entsprechend· unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern 

dem Grunde der Regelung· des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische Ge­

werbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt ke!ne Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 S~1 

Nr.3 ARegV dar. 

Die .angegebene Kostenposition in HÖ~e von-ist ungemindert anzusetzen. 

( 
1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 


Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen .beinhalten. aufwandsgleiche Kosten für 


Konzessionsabgaben, Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebüh.:. 


ren und Beiträge, Versicherungen, Bürqbedarf, Drucksachen und Zeitschriften, Post 


und Fracht, Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Werbung, Spenden, Rei­


sen und Auslösungen, Bewirtung und Geschenke, Wartung und Instandsetzung, Eir.i­


zelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Zahlungen an Städte 


oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV sowie für Sonstiges. Die 


Beurt~ilung der Sachgerechtigkeit und· Effizienz der jeweiligen Kostenansätze sind 


einer Einzelfallprüfung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder verallgemei­


nerungsfähige Grundsätze bei der Prüfung berücksichtigt wurden, sind diese im Fol­


genden ergänzend erläutert. 


1.5.1. Konzessionsabgaben 

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Ein­

räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und 

den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 

im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position 

ist ertrags- (s.u.) und aufwandsseitig zu neutralisieren (Ansatz in jeweils gleicher Hö­

he). Bei Konzessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV (vgl. Kapitel 7). 
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1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Bei· 
träge · . 

In dieser Position . sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, 

GebQhren und Beiträge zu verbuchen. Die Vereinbarung marktüblicher Ansätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen. 

1.5~3. Versicherung~n 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgung~netzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Versicherungen (Sach- und Haftpflichtversicherungen) 

zu verbuchen. 

1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen· und· Zeitschriften 


In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendigen Kosten für Bürobedarf, Drucksachen urid Zeitschriften zu verbu­


chen. 


!1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 


In dieser Position sind die für den Betrieb eines ElektrizitätsversorgungsnetZes be­


triebsnotwendigen (Porto-)Kosten für Post, Fracht und ähnliche Leistungen zu verbu­


chen. 


1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 

Recht$- und Beratungskosten müssen einem Fremdv~rgleichsmaßstab standhalten~ 

Di~ Netzbetreiber sind verpflichtet, gerade im Bereich der· fortlaufenden Mandatie­

_ 	 rung von Be_ratungsleistungen günstige Konditionen· zu vereinbaren bzw. Preisver­

gleiche anzustellen. Für andere Beratungskosten ist insbesondere darzulegen, dass 

die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten 

Vergütungen dein. Marktniveau· entsprechen. Alle Beratungsleistungen müssen sich 

auf den Netzbetrieb bezi~hen, daher ist auf die Abgrenzung zu and~ren Aktivitäten 

zu achten. 

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 

Der Netzbetreiber hat fOr die Sponsoring, Werbung und Spenden insgesamt einen 

Betrag in Höhe von ~ltend gemacht. · 

Es handelt sich bei den geltend gemachten Aufwendungen für Sponsoring, Werbung 

und Spenden generell um Kosten, die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen 
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(vgl. § 3 Abs, 1 S. 1 StromNEV). Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie 

als Kundenbindu·ngsinstrumente eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation 

nicht ber:ücksichtigungsfähig. Aus der natürlichen Monopolstellung des Netzbetrei­

bers ergibt sich, dass solche Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld be­

stehenden Zweck in der Monopolsituation von vorneherein nicht erreichen können, 

da die . Netznutzer regelmäßig keine Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden 

Netzbetreibern haben. Der mit Werbeaktivitäte.n verbundene Imagegewinn ist - be­

dingt durch das Monopol eines Netzbetreibers - für den Elektrizitätsnetzbetrieb n_icht 

erforderlich. Die· Vorteile, sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher 

beim assoziierten Vertrieb. Hiervon werden Aufwendungen für sog. aufgabenorien­

tierte Kommunikation (Personalwerbung, gesetzliche Veröffentlichungspflichten etc.) 

nicht erfasst. 

Vorliegend wird die vorgenannte Position vo.llständig gekürzt. 

1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 


In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendigen Kosten für Reisen und Auslösungen zu. verbuchen. 


Aus den von dem Netzbetreiber vorgelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass in dieser 


Position Kosten in Höhe von insgesamt ~eltend gemacht werden. 


Der insgesamt für diese Positi.on anzuerkennende Betrag belä~ sich_ ungemindert 

auf 

1.5.9. Bewirtung und Geschenke 


In. dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 


nachweislich betriebsnotwendigen Kosten für Bewirtung und Gesct"aenke zu verbu­


chen. 


Der Netzbetreiber hat vorliegend keinerlei hinreichende Begründung für die Betriebs­
. . 


notwendig~eit der in Höhe von - angegebenen ·Kosten eingereicht. Somit wird 


die angegebene Kostenposition vollständig gekürzt. 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsver8orgungsnetzes be­

triebsnotwendigen ~sten/ür Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bei der 

Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen langlebiger Wirt­

schaftsgüter auszugehen: 
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Aus den von dem Netzbetreiber vorgelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass in dieser 

Position keine Kosten geltend gemacht werden. 

1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

Einzelwertberichtigungen und Abscnreibungen auf Forderungen sind nur dann be­

rücksichtigungsfähig, ·wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kön­

nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht g~leistete Hausanschlusskos­

teh und Baukostenzuschüsse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreib_un9en 

aufgrund der Zahlungsunfähigkeit eines Händlers. In keinem Fall können Forcfe­

rungsausfälle des . Vertriebs gegen Endkunc;ten anteilig ins Netz auch i. R.v. Pau­

schalwertberichtigungen geschlüsselt. werden. Das Risiko des Forderungsausfalls 

der Endkunden trägt der „assoziierte" Vertrieb. Bestünde die Möglichkeit Forde­

rungsausfälle anteilig auf den Netzbetri_eb zu übertragen, würde dies zu einer 
"( 

Quersubventionierung und Benachteiligung von Dritthändlern führen, da der Netzbe­

trieb keine Forderungsausfälle von Dritthändlern übernehmen würde. 

Kosten, die unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf 

Forderungen geltend gemacht werden, sind im Übrigen nur dann berücksichtigungs­

fähig, wenn es sich. um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handelt. 

Uneir:ibringliche Forderungen liegen vor, wenn ~s sich um einen endgültigen Forde­

rungsausfall handelt, d. h. die ·Beitreibung des Forderungsbetrages erfolglos abge­

schlossen wurde {bspw. fruchtlose Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren 

mangels Masse eingestellt). Darüber hinaus steht die Existenz einer Versicherung 

gegen Forderungsausfälle einer Kostenanerkenn~mg von Abschreibungen auf unein­
. . 


l bringliche Forderungen entgegen. Das Vorliegen uneinbringlicher Forderungen ist 


vom Netzbetreiber ausführlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der Höhe des 


Forderungsausfalls, der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der versuchten Bei­

treibung etc. darzulegen. 


Der Netzbetreiber macht unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschrei­

bungen auf Forderungen - für Forderungsausfälle geltend. Der geltend ge­

machte Betrag wird in voller Höhe anerkannt. 

1.5.12. 	 Zahlungen ·an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von §·5 Abs. 
4StromNEV 

In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 

§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bel dieser Position handelt es sich um dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.Sb ARegV (vgl. Kapitel 7). 
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Der ~etzbetreiber hat in dieser Position keine Aufwendungen angegeben. 

1.5.13. Sonstiges 

Für diese Position gelten die vorstehenden Ausführungen gleichennaßen. 

Der für diese Position ·anzuerkennende Betrag beläuft sich ungemindert auf 

1.5.14. Im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstä­
tigkeit 

Siehe unten Ziffer 7. 

1.5.1.5. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

Siehe unten Z;ffer 7. 

1.5.16. Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäf­
tigten Betriebsangehörigen 

Siehe unten Ziffer 7. 
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2. 	 KalkulatOrisch~ Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 
der kalkulatorischen Abschreibungen · 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen 

werde·n in der Abschreib.urig erfasst. Die für die Netzentgeltkalkulation maßgebliche 

Abschreibung is~ jedoch anders als bei. aufwandsgleichen Kosten im Sinne der §§ 4 

und 5 StromNEV nicht wertmäßig aus der GuV übertragbar. Diese wird stattdessen 

auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt 'und ersetzt somit den 

handelsbilanziellen Wert. Damit wird die Gewährleistung eines langfristig angelegten, 

leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter ist als Kostenposition bei der Ermittlung der Netz­

kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 $. 1. StromNEV). 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Absch~eibungen. und der kalkulatorischen Ei­
. . 	 . 

genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte d~s Sach­

anlagevermögens- erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abs~hreibun­

gen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegütern, die 

vor dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und .Anlagegütern, die ab de·m 

01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei AltaRlagen werden ·für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (ma­

ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis für: die weiteren Berechnungen herangezogen 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung 

der .historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfi­

nanzierten Anteil des Anlagevermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaf­
( fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 Strom­

NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten ~ach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 

StromNEV) zu ermitteln. 

Dementsprechend sind zunächst die originären historischen Anschaffungs- und Her­

stellungskosten zu identifizieren. Netzkäufe und vergleichba~ Fallgestaltungen dür­

fen nicht dazu führen, dass diese Berechnungsgrundlagen ver~~Hscht werden. Daher 

ist sicherzustellen, dass derartige Wertansätze nicht an die' Stelle der originären An­
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sc~affungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs­

und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An­

schließend sind aus den originären historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die eigenfinanzierten 

Abschreibungsanteile .der Altanlagen berechnen zu können. Aus der gewic~teten 

Bestimmung der Anschaffungsrestwerte de_r Altanlagen zu Tagesneuwerten .und zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird 

schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt. 

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktiviert~n 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Entsqheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie 

den historische·n Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3 
. . 

und 4 StromNEV). Maßgeblich· ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begründung 

der· erstmalig aktivierten Anschaffungs~ und Herstellungskosten. Diese yorgabe ver­

bietet es grundsätzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rück­

rechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­


und Herstellungskosten 
. . 

den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Verm.ögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs .zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. Das Mengengerüst darf somit nur in Betrieb 

befindliche Vermögensgegenstände umfassen. 

Nicht aktivierten sondern z.B. über lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermö­

gensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wur­

den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansätze der Anschaffungs"." und. 
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Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz­

stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berücksichtigung fand. Die aufgrund des 

Entfallens einer jährlichen. Prüfung eroffnete Möglichkeit, Aktivierungswahlrechte 

stärker als bisher zu nutzen und lnstandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu 

gestalteten Mehrkosten führen. Der ersparte Aufwand würde sonst zweimal zurück 

vergütet, zunächst in der nicht durch Effizienzste!gerungen unterschrittenen Erlös­

oberg renze. und dann in Form erhöhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch). 

2.1.1 Übergang von Netzen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Ermittlung ·der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den ftemdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 

StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung 

erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten („historische Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten") auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine 

Abschreibung unter Null · aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, 

insbesondere auch im Falle einer Veränderu~g der ursprünglichen Abschreibungs­

dauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot 

der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Änderung der Eigentumsverhältnisse 

oder c;jer Begründung von Schuldverhältnissen. In. den genannten Vorschriften 

kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein NetzkaOf oder 

vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der berücksichtigungsfähigen 

Netzkosten führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznu~er 

an möglichst geringen Netzk-osten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachliche Grundla­

~. ge ·findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energieversor­

gungsnetze als natürliche Monopole, die den Netznutzern rege~mäßig ·keine wettbe­

werblichen Ausweichmöglic:hkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund 

ihrer systematischen Stellung den Übergangsregelungen des § 32 StromNEV vor. 

D.h. unabhängig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, unabhängig von der 

Änderung von Eigentumsverhältnissen oder der Begründung von Schuldverhältnis­

sen, darf kein Vermögensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht 

werden. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch 

eines Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den ~a~f­

preis für erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht beste~t (BGH, KVR 35/07 - SW 

- 27 ­



Neustadt a;d.W., Rn. 47 ff.)-. Nach§ 6 Abs. 6 StromNEV dürfen die Abschreibungs­

grundlagen nicht verändert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt 

nur einmal und. ohne Erhöhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden 

kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt überdies ausdrücklich klar, dass 

das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines Eigentümerwechsels 

gilt. Damit wird bei ·einem Verkauf eine Veränderung der Abschreibungsgrundlage 

explizit aus·geschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen „Kaufering11
­

Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

StromNEV: BGH, KVR 35/07 - .SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff) 

Der Netzbetreiber hat keine Angaben zu etwaigen Netzkäufen gemacht. Die Be­

schlusskammer geht daher davon aus, dass Netzkäufe der Netzbetreiber nicht er:­
1 

folgt sind. Sie behä1t sich eine Rücknahme oder einen Widerruf der Festlegung der 

Erlösobergrenzen für den Fall vor, dass· der Netzbetreiber in der Vergangenheit ei­

nen Netzkauf getätigt haben sollte. 

2.1.2 Verär:-derung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fOr die . Wertbestimmung des Sachanla­

gevemiögens, i.nsofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsn~twendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs .zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. 

Entscheidend bei den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und He~tellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass 

sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 

Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeb~ich ist also der Zeitpunkt der Errichtu.ng und Be­

. gründung der erstmalig aktivierten originären Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind für die kalkulatorische Bewertung in der 

StromNEV unzulässig, um das Ab.schreibungsverbot unter Null nach§ 6 Abs ..5 und 

§ 6 Abs. 7 StromNEV sicherzustellen: Dementsprechend werden in der StromNEV­

Kalkulation - dem Gedanken des Ersat_zes der HGB-Regeln durch die Kalkulations­

vorgaben folgend - sämtliche Veränderungen, z.B. aufgrund erlaubter degressiver 

oder anderer Sonderabschreibungen, grundsätzlich unzulässig. Lediglich wenn ein 

Wirtschaftsgut die Sphäre der Reg~lierungsbasis durch Ausscheiden aus dem Anla­

gevermögen verlässt, ist die Berechnungsgrundlage originärer Anschaffungs- und 
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Herstellungskosten außer Ansatz zu bringen. Analog sind auch sämtliche nachträgli­

che Veränderungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht berOcksichti­

gungsfähig. Diese gelten als neue originäre Anschaffungs- und Herstellungskost~n 

der jeweiligen Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die einmal ge­

wählte Nutzungsdauer und das ursprüngliche Zugangsjahr sjnd unverändert fortzu­

führen, um das in § 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StroinNEV vorgegebene Verbot von Ab­

schreibungen unter Null umzusetzen. 

Neben den ·originären Anschaffungs- und Her$tellungskosten sind nach Maßgabe 

des§ 6 Abs. 5 S. 2 ·stromNEV die jeweils für eine Anlage. in An.wendung gebrachte. 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für . die Restdauer ihrer kalkulatorischen Ab­

schreibung unverändert zu lassen. 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2006 mit 

den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den 

jew~iligeri Anlagengruppen wurden im Rahmen des Beschlusses BK8~712·01 be­

reits geprüft und festgestellt und sind grundsätzlich unverändert fortzuführen, es sei 

denn Anlagenabgänge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den 

Anlagengruppen oder yerän.derungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV­

Vorgaben insofern . nicht nachzuvollziehen und unzulässig, da durch die entspre­

chenden Veränderungen bereits verdiente Abschreibungen und. Restwerte erneut in 

Ansatz gebracht werden könnten. Die Beschlusskammer ergänzt Zugänge im Anla­

gevermögen der Jahre 2007 - 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 

2.1.2.1 Abgänge im Anlagevermögen Altanlagen 

Anschaffungs- und-Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Vermö­

gensgegenstände sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegenstand be­

rücksichtig°ungsfähig. Anlagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen werden, 

führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Ansc~affungs- und Herstel­

lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begründung der erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. Dies~ · verlassen den Netzbetrieb. Die kalku­

latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und führt zu 

einer Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu­

tes, etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min­

dernd .anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenabgän­
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ge in den Anschaffungs- und Herstellungsko~ten und die korrespondierende Sonder­

abschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr 

auftritt. Schließlich sind .auch Minderungen .des Anteils des.Stromnetzes an Anlagen­

gütern ·des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsuntemehmens 

als Anlagenabgang zu klassifizieren. 

2.1.2.2 Zuginge im Anlagevermögen Alta"lagen 

Als nachträgliche Ansch~ffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten 

e.iner Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachträglich erhöht werden. 

Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachträglichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der ·Errichtung und Begründung der ur­

sprOnglichen A~lage erfasst. Kalkulatorsich sollten diese jedoch aufgrund der oben 

geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden. 

2.2~ Tagesneuwerte 

Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflati­

on bei der Netzentgeltkalkulation zu berücksichtigen. Indexreihen geben .wieder, in­

wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageguter im Zeitablauf 

entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermöglicht werden, das Anlagevermögen 

zu erhalten. Nicht zuletzt im polmschen Kompromisswege sind unterschiedliche Be­

wertungsmaßstabe für Altanlagen (vor dem 01 . 01. 2006 aktiviert, Nettosubstanzer­

 haltung) und Neuanlagen (Realkapit~lerhaltung) vorgegeben worden. 

Für den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 

Indizierung maßgeblich(§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages­

neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Berücksichtigung der 

technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer­

tungszeitpunkf' (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so 

die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln. 

Nachdem die Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 

Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 12013 Nr .. 50, 

21.08.2013, S. 3?50 ff.) sind gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § Sa Abs. 1 StromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 
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1. für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen und Gebäude. der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude , Bauleistungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachseri~ 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft}; · 

2. für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 

a} die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau}, ohne Um­

satzsteuer (Statislisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft} mit einem Anteil von 70 Prozent und . 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeuge,.Preise gewerblicher Pro­

dukte} mit einem Anteil von 30 Prozent; 

3. für die Anlagengruppe der Freileitungen der"Anlage 1 

a} die Indexreihe. Ortskanäle, Bauleistungen am aauwerk (Tiefbau}, ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bur,adesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft) mit einem Anteil von 50 .Prozent, 

. b} der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro­

dukte} mit einem Anteil von 15 Prozent und 

c} der Index Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches ·Bun­

desamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) mit einem 

Anteil von 35 Prozent; 

4. für die Anlagengrupp~ der Stationen der Anlage 1 

a) die _Indexreihe. Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau); ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft} mit einem Anteil von 35 Pr9zent und 

b) der Index für Erzeug·erpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Minerc~l­

ölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt,. Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte} mit einem Anteil von 65 Prozent; 

5. für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1. 

Grundstocke der Anlage· 1, ist die Indexreihe für Erzeugerpreise gewerblicher Pro­

dukte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte}. 



2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahres~bschreibung und Restwerte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei_ ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01.01 .2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterschei­

den. Alt- .und Neuanlagen_ unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Ge­

gensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß 

§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibun­

gen sind gem. § 6 Abs. 5 S. 3 ~tromNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach 

§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge­

schäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte. 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

( folgt Zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundstücke im Rahmen der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu­

setzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach§ 253 Abs. 3 S. t HGB nur für 

solche Ve!'fllögensgegenstände zulässig, deren Nutzu_ng zeitrich begrenzt ist, wobei 

sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen­

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Kon-· 

~equenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen P9sitionen, wie 

z. B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen. diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

 	 2.3.1 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung d~r 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln_ {§ 6 Abs. 2 

S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital­

quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdau~r; der fremdfinanzierte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den rel.evanten Restwerten zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten· multipliziert mit der Fremdkapi­

talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 

i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die rechn~rische Ermittlung der Jahresabschreibungen· ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV 
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geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu ermitteln: 

• · RestwertTNW. Restwert
Kalk.Jahresabsdtre1bun& = ~ x EKQuote + AXJHKJ x FKQuote 

Restn~sdaue~ RestnufzwBsdaueJi 

Hierbei ist die RestnutZungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauerif gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1. ~u § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 

der Anzahl der vergangenen Jahre seif ErrichtunQ des. Anlagegutes. In der Fonnel 

beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta­

gesneuwerten und der Restwert AKIHK,i den· kalkulatorischen Restwert der Anlage i 

zu Anschaffungs- und Herstellungskoste!l. 

2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuantagen 


Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind . ausgehend von den je­


weiligen ~istorischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab­


schreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt 


sich ~emnach ·aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstetrungs­


kosten und der nach Anlage 1 zu§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewählten Nutzungs­


dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß 


§ 6 Abs. 4 StromNEV. 


Die . rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch§ 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische 

Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel 

zu ermitteln: 

· . AK/HK.
Kalk. Jahresabscltreibungi ·= ND. 
1

' 


2.3.3 Ermittlung der kalkulatc>risch.en Res~erte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31 .12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr 

bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkul~torischen Abschreibungen. 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigen­

finanzierten Anteil aufTagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNl;:V, für den fremd­

finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku­

mentieren. 
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Dabei sind nach § 32 At>s. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan­

lagegüter der k~lkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut­

zungsdauern heranzuziehen. 

Für die Fälle,. in denen eine anlagensc~arfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

Ober Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs­

geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der 

tatsä·chlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun­

destarifordnung Elektrizität (vom .18.10:1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und v.on Dritten. gefordert 

wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vennutet, dass die nach den Ver­

waltungsvorschriften der .Länder zur . Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarif­

genehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kos­
. . 

ten zu Grunde gelegt worden sind. · 

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berücksichti­

·gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die SJrom­

preiskalkulat!on nach der Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. Denn die 

Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunternehmen not­

wendiger Bestandteil der StrompreiskalkulatiOn gewesen. Dabei wurden im Rahmen 

der de·n Ländern obliegenden Anwendung der BTOElt in der Vergangenheit durch­

aus unterschiedliche Abschreibungszeiträume anerkannt. So waren in einzelnen 

Ländern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulässig. Die Rege~ 

lungen des§ 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten 

bei der Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden mQsse~. Soweit also· während 

der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume 

in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der 

Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getätigten Ab­

schreibungen über die Strompreise regelmäßig bereits erhoben worden. Diesen Um­

stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berOcksi~tigen, würde zu unberechtigten 

erhöhten Abschrei~ungen führen: Es käme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab­

schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach§ 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV verboten sind. überdies würde die unvollständige Berücksichtigung be­

reits erfolgter Abschreibungen zu einer 'Oberhöhung des betriebsnotwendigen Kapi­

tals und mithin der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 

1 Satz 2 Nr.· 1 und 2 StromNEV führen. 
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Betriebsangehörigen betreffen teilweise Lohnbestandteil~. Diese Positionen sind un­

ter 1.2. 1. aufgeführt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche 

Vereinbarungen zu l,.ohnzusatzleistungen dar, soweit diese in der Zeit vor dem 31. 

Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position ist daher regelmäßig neu zu­

zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass · die Kosten das übliche Maß 

nicht Qberschreiten dürfen. 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un­

terstützung 


Kosten für soziale Abgaben bzw. Aufwendungen. gem. §. 275 II Nr. 6b HGB (Arbeit­


geberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbei­


terrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege..:, Arbeitslosenversicherung)) und aus 


den freiWiHigen Personalnebenkosten gem. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwen­


dungen fOr Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an··Pensionskas­


sen, Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrich~ungen, 

Ausgaben für kulturelle und sportliche Förderung der Beregschaftsmitglieder) zu­

sammen. 

1.2.2.1 'Altersversorgung 

Gern. § 275 II Nr. 8 und 111 Nr. 7 HGB können Aufwendungen für die Altersversor­

gung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. für die Kalkulation von Bedeutung sind. 

Der ~ffizienzgedanke verhindert jedoch die Übernahme jeglicher Aufwendungen in 

die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben · und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung) sind der Höhe nach anerkennungsfähig, 

wenn ·sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhältnis stehen. in effi­

zienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ ·21 Abs. 2 EnWG) ist unter 

Wettbewerbsgesichtspunkten gezwu~gen, sich an den im Wettbewerb Ober den Er­

lös durchsetzbaren . Personalzusatzkosten zu o·rientieren. Insbesondere die betriebli­. 

chen Altersversorgungsmaßnahmen und Aufwendungen für Vorruhestandsregelun­

geh werden dadurch auf ein w~ttbewerbliches Maß begrenzt. Die Ansprüche der Ar.;. 

beitnehmer selbst werden durch diese Prüfung nicht betroffen. 

Die angegebene Kostenposition .in Höhe vo 

1.2.2.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Kosten für soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gem. § 275 II Nr: 6b HGB 

(Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, 
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Netzbetreiber Anwendbare Nutzungsdauern (bitte zusätzlich Zeitab­

. schnitte eintragen) 

Bonn-Netz GmbH Grundlage waren die Nutzungsdauerannahmen des· 

§ 32 Abs. 3 StromNEV .sowie ergänzend die Auswer­

tung der BTOElt-Anträge der Antragstellerin 

seit 2006 wurden die beantragten Nutzungsdauern 

verwendet, sofern sie der angegebenen Spanne der 

Anlage 1 . StromNEV entsprechen .. Unterschreiten o­

der Überschreiten die beantragten Nutzungsdauern 

die Untergrenze bzw. die Obergrenze, so wurden die 

kürzeren bzw. längeren Nutzungsdauern der Spanne 

der Anlage 1 StromNEV. der Prüf~chnung zu Grunde · 

gelegt. 

Auf Grundlage dieser Informationen hat die Beschlusskammer folgende Nutzungs­

dauern zu Grunde gelegt: 

Untergrenzesteuerliche Nutzungsdauer StromNEVAnlageng.ruppe Nutzungsdauer 01.01.1981 bis 
(ab(bis 31.12.1980) .31.12.1993)
01 .01.1994) 

Kabel220 kV 35. 24 . 40 

Kabel 110 kV 
 35 24 40 

Kabel Mittelspannungsnetz 
 35 24 .40 

Kabel 1 kV 
 25 24 40 

Kabel Abnehmeranschlüsse 
 ·25 . 24 35 

Freileitunaen 110-380kV 
 .35 24 40 

Freileitungen Mittelspannunasnetz 
 30 24 .30 · 

Freileitungen 1 kV 
 30 24 30 

Freileitunaen Abnehmeranschlüsse 
 30 24 30 

Stationseinrichtungen und Hilfsanla­ 20 24 ·35 
gen inklusive Trafo und Schalter 
Schutz-, Mess- und Überspan­ 20 24 25 
nungsschutzeinrichtungen, · Fern­
steuer-, Fernmelde-, Fernmess- und -
Automatikanlagen sowie Rundsteu­
erungsanlagen einschließlich Kopp­
lungs-. Trafo- und Schaltanlagen 
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µntergrenze steuerliche Nutzungsdauer StromNEVAnlagengruppe Nutzungsdauer 01.01.1981 bis 
(ab(bis 31. 12.1.980) 31.12.1993) 
01.01.1994) 

Sonstiges 20 24 20 
380/220/110/30/10 kV-Stationen · .25 24 25 
Hauptverteilerstationeri 20 24 25 
Ortsnetzstationen 20 24 30 

. Kundenstationen 20. 24 30 
Stationsaebäude 20 24. 30 
Allgemeine . Stationseinrichtungen, 20 24 25 
Hilfsanlagen 
ortsfe$te Hebezeuge und Lasten­ 20 24 25 
aufzüge einschließlich Laufschie­
nen, Aussenbeleuchtung in Um-
spann- und Schaltanlaaen 
Schalteinrichtungen 20 24 30 
Rundsteuer-, Fernsteuer;., Fernmel­ · 20 24 25 
de-, Fernmess-, Automatikanlagen, 
Strom... und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtungen 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabel­ 20 24 30 
verteilerschränke 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, 24 20 
TFR-Empfänger 
Fernsprechleitungen 10 24 30 
Fahrbare Stromaaaregate 24' 15 
Grundstücksanlagen, Bauten für 12 12 25 
Transportwesen 
Betriebsoebäude 50 50 50 
Verwaltunasaebäude 50 50 60. 

. Geschäftsausstattung (ohne EDV, 8 
Werkzeuge/Geräte) 
Werkzeuae/ Geräte 10 14 
Laaereinrichfüna 10 14 
Hardware 4 
Software 3 
Leichtfahrzeuge 5 
Schwerfahrzeuge 8 

2.3.4 	 BerO.cksichtigungsfähige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato­

.rische Restwerte des Sachanlagevermögens 


Die kalkulatorisch~n Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen . . . · · 

- und zu Tagesneuwerten für Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup­

pen - wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ennittelt und ergeben 

sich - jeweils gesondert für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt - aus 

Anlage 3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sac~anlagevermö­

gens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3. 
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Die Anfangs- ui:1d Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever­

mögens zu Anschaffungs- und· Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach 

den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert 

nach Anlagengruppen - aus Anla~e 3. Bezogen auf die kalkulatorischen Restwerte 

Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (filr Altanlagen) - gegliedert nach Anla­

gengruppen.- finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3. 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauem) ergeben sich aus 

Anlage 3. 
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3. Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 

Abs. 1 stromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund­

lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

ergibt sich gern. §. 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV. 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen­

kapitalquote nach § 6 Abs. 2 $tromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens d~r betriebsnotwendi­

gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und 

4. 	 Bilanzwerte .der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be­

triebsnotwendigen Umlaufvermögens uriter Abzug des Steueranteils' der Son­

derposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung h~t somit eine Ermittlung der kalkulatori­


schen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß§ 7 StromNEV zu erfolgen. Bei 


Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß 


§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf 


Basis der Anschaffungs- , und Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen 


erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschließ­
·- . 

lieh auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grunqstücke sind hierbei 

gemäß § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens· als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und· 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der 
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Restwerte. des Sachanlagevermögens zum Jahresenqe 2011 und der Jahresab­

schreibung 2011 errechnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt 

keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß .§ 7 Abs. · 

1 S. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand 

und der Jahre~endbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti­

tät gemäß § 252 Abs. 1 Nr: 1 HGB müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz 

des Geschäftsjahres im Basisjahr .i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbi­

lanz des vorhergehenden Geschäftsjahres Obereinstim.men. Da in der Schlussbilanz 

des vorhergehenden Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i. S. d . § 6 Abs. 1 ARegV 

aktivierten Neuanlagen . denkfogisch noch nicht vorhanden sein können, beträgt der 

anzusetzende Jahresanfangsbestand für im Basisjahr aktivierte Neuanla9en Null. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenka.pitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen {§ 7 Abs. ·3 S. 1 StromNEV). Die 

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend ,der Systematik der 

StromNEV in fünf Schritten zu erfolgen: 

(1.) Ermittlung -der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

{§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 

StromNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Ei­

genkapitalanteils{§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV), 
' 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­

genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden EigenkapitalanteUe entfallen · 

(§ 7 Abs. 6 und ~s. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berech.nung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet · sich ebenfalls in An­

lage 2. 

3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatori~che Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK. /) und 
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den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV 1). Dabei wird auch das 

betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotWendigen Ver­

mögens zu historischen Anschaffungs- und Her8tellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 ·Strom­

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AKIHK 

+ Betrie~snotwendige Finanzanlagen 

+ Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ Grundstücke zu historischen AK/HK 

= Betriebsnotwendiges Vermögen 1 fBNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit ROcklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital . 

= Betriebsnotwendlges Eigenkapital 1 fBNEK 1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech­

nung. des betrieb~notwetidigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah­

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 

3.1.1 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 
Anschaffungs- un~ Herstellungskosten · 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen RestWerte des Sachanlagevermögens zu his­

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanla­

gevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestim­

mung der kalkulatoris~hen· Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus . fin­

den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachan­

lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigk~it nachgewiesen wurde; ~erück­

sichtigung, z. B. immaterielle Ve1Tnögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanla­

gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich 

aus Anlage 2. 
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3.1.2 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf­
vermögen 

Vo.raussetzung für die Anerkennung von· Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 

gern. § 7 Abs. 1' S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. fürdie 

Durchfü~rung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. 

StromNEV zu erstel.lenden kalkulatorischen Rechnung ist das Krit~rium der Betriebs­

notwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des · Umlaufvennögens .kann 

nicht mit dessen bilanzieller Berücksichtigung i. R. d. nach§ 10 EnWG aufzustellen­

den Jahresabschlusses begründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim 

Umlaufvennögen haben keine ·Kürzung des abschließend in § 7 Abs. 2 StromNEV 

definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapitals ein 

höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl. 

BGH, Beschl. v. 07.04.2009, !=nVR 6/08, Rn. 44, 32f.). ·Bilanzrechtliche Ausgleichs­

buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind für die vorliegen­

de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 

6108, Rn. 4~). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen VQn Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvennö­

gens schon aus. dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zur:n jeweiligen Biianzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag daL Die unver­

änderte Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatori­

schen Eigenkapitalverz'insung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital­

verzinsung-, die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden. Für den Ge­

schäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon. auszugehen, dass 

der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 

Bestand zum Bilanzstichtag - in der Reget zum 31.12. des Kalenderjahres - auf ei­

nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die 

Sachzielorientierung d~r kalkulatorischen Kostenposition . Eigenkapitalverzinsung 

nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung der kostenmindemden Erlöse durch eine 

Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba­

sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf 

einer ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich fonnell bei einer anderen Kostenpo­

sition berücksichtigt. ·Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin­

sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlängerung kann 

das Gesamtkapital erhöht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen verändem 

sich. Im Ergebnis würde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins leere 
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laufen. Dies liefe Sinn und ;Zweck der BeQrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu­

wider. 

Darüber hinaus sind nach§ 4 Abs. 1 StromNEV·i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi­

lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als 

sie. den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­

scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell v~rgleichbaren Netzbetreiber 

orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21Abs.2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe­

standteile betriebsnotwendis;i, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt 

hätten. 

Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos­

tenmindernde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 

Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist 

z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 

worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da­

mit würde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus­

führt, „das mit der Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil 


sich eine höhere EigenkapitalQuote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen 


würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 


vielmehr dazu führen, dass die EigenJcapitalquote noch weiter anstiege, mithin also. 


eiri Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild · des 


§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche 


Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ·nicht aus dem Um­


laufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen 


bildet[... ] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" 


(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f). 


Sollte die . Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den· Finanzmittelzufluss aus 


verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich 


auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs­


verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien­

ten „Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermögensgegenstände 
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bedar:f es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi­


ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen unter Effi-· 


zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. . 


Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu füh­


ren, dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und länger if.l voller Höhe zu 


... verzinsen wäre, während die tatsächliche effiZiente Kapitalbindung nur rund halb so 

. . 

hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 

Abs. 1 StromNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfacl)inanspruchnahme der 

Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Nach 

diesem Grundsatz . erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr . des

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals.· Stellt der Netzbetreiber (fiese MittelzuflOsse. dagegen an

teilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop­

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. . 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in . 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kanr~ nicht abgeleitet wer­

den, dass der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten 

muss. In solchen Fällen sind die Kapitalrückflü~se -- weil sie nicht mehr betriebsnot- . 

wendig sind-- an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die 

Mittel für rentableres Drittgeschäft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver­

mögen- verwenden können. 

3.1.2.1 Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­

verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert ·in Ansatz zu bringen. 

Finanzanlagen sind vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb 

des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der ~etzbetreiber hat 

nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanla­

gen für den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 

EnVR 79/07, Rn. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage­

vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben 

kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sach­

anlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Verzinsung 

vorsieht. 
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Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 

Finanzanlage einer .Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4. Alt. 1 Strom­

NEV unterworfe~ werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 

28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun­

gen geltend gemacht, zeigt das. vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 

nicht notwendig sind. 

Der Netzbetreiber hat keine Finanzanlagen angegeben. 

3.1.2.2 Umlaufvermögen 


Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegen­


stände. Der. Bestand dieser Vermögensgeg!!nstände ändert sich häufig durch Zu­


. und Abgänge. Im Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauer_haft dem Ge­

schäftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unter.neh­

men. 
. . 

Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass das geltend gemachte Umlaufver­

mögen in vollem Umfang berOcksichtigungsfähig ist. Hierfür hätte er nachweisen 

müssen, dass das_ geltend gemachte Umlaufv~rmögen der Maßgabe des § 4 Abs. 1 

StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 

EnVR 79/07, Rn. 20). 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass 

diese in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 

Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 

Betreibern von Elektrizitätsv~rsorgungsnetzen ·handelt es sich jedoch nicht uin i.m 

Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht 

gegeben sein kann. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vor­

gehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel 

auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver­

mögen in Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge 

erwirtschaftet und auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst 

geringe Erträge erbringen, die wegen der ·hiermit ve~undenen Kapitalkosten· zu einer 

W~rtvemichtung zu Lasten der Netzn.utzer führen. 

Auch die Investitionstätigkeit bzw. das Investitionsverhalten . des Unternehmens än­

dert nichts an der Einstufung eines beträchtlichen Teils des Umlaufvermögens als 

nicht betriebsnotwendig. 
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Der Wechsel von Investitionszyklen, d.h. von Zeitabschnitten mit erhöhten Investitio­

nen, die von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelöst werden, gebietet 

keinen erhöhten Bestand an Urrilaufvermögen. Selbst wenn die meisten Anlagegüter 

lange Abschreibungszeiträume aufweisen, sind diese in der Regel zeitversetzt, so 

das5 aus den verdienten Abschreibungen Mittel für neue Investitionen zur Verfügung 

stehen. Werden für einen längeren Zeitraum kein~ Investitionen getätigt, ist es aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht nicht effizient, liquide Mittel zu horten. Das· Umlaufver­

mögen dient nicht der ineffizienten Hortung von Liquidität. Zum Umlaufvermögen ge­
hören Vermogensgegens~ände, deren Bestand sich durch Zu- und Abgänge häufig 

ändert Es ist daher gerade keiri dauernd dem Betrieb dienender Vermögensgegen­

stand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofOrtigen Verbrau~h dient (vgl. die stän­

dige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001, IV R 73/00, Rn. 10; Urteil v. 

28.05.1998, XR 80194, Rn. 30). 

Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss 

aus ·verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Un­

ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen 

nicht gewäh_rleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen 

lassen, mit denen kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 

werden kann. Einer. kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. 

Schließlich ist auch eine langfristige und dj:imit kostenintensive Kapitalansammlung 

für Re„lnvestitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen 

sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich ·erforderlich sind. 

Sofern aus dem Umlaufvermögen keine Zinseinnahmen entstehen, können diese 

nicht einer Eigenkapitalverzinsung n~ch § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV unter­

worferi werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 28). Wer­

den durch den Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene Umlaufvermögen 

geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass dieses für den Betrieb des Netzes nicht 

notwendig ist. 

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei­

ber regelmäßig Umlaufvermögen in Höhe von jedenfalls 1/12 eines. Jahresumsatzes 

vorhält;" vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei­

bers grundsätzlich berücksichtigungsfähig, sofern entsprechende Nachweise vorlie­

gen. Bei der Bewertung der Jahresumsätze des Netzbetriebs. stellt die Beschluss­

kammer insoweit auf die berücksichtigungsfähige Erlösobergrenze des Jahres 2009 

ab. Dabei ist berücksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs­

ströme erhält. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1 /12 
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eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu­

weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermögen. betriebsnotwendig ist und 

der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. 
. . 

BGH, Beschl. vi. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.). Dabei ist insbesondere zu be­

rücksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmäßig um eine sehr kapitalintensi­

ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be­

darf (s. o.). 

3.1.3 Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstücke können nicht apgeschrieben werden. Aus§ 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahnien der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­

sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschrei­

bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände 

zulässi9, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die·zeitliche Begrenzung der 

Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes . ergeben muss, was bei 

Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu 

§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV fOr Grundstücke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So­

weit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. 8. Bauten, Grundstücksanteile 

enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 

3.1.4 	 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil, Abzugskapital und 
das verzinsliche Frem.dkapital · 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird .durch die abzugfähigen Positio­

nen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Frem~kapitals gemindert. 

. 	 . 
3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

. 	
Rechtsgrundlage war § 247 Abs.3 HGB a. F.: Passivposten, 

' 

die für Zwecke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet 

werden. Sie sind als Spnderposten mit ROcklage.anteil au5zuweisen und. nach Maß­

gabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer Rückstellung bedalf es. in~weit nicht. Nach 

Art 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende 

Geschäftsjahr Sonderposten mit Rücklageanteil im hande!srechttichen Jahresab­
' . 

schluss gebildet und Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen 

beruhten, in die Handelsbilanz übernommen werden. Der darin enthaltene Steueran­

teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 bei der Ermittlung der kalkulatorischen Ei­
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ge_nkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanzwerte der 

Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens. 

3.1.4.2 Abzugskapital 

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinsl~s zur Verfügung 

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskap_ital zählen z.B .. Kundenanzahlungen, Rück­

stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell­

schafterdartehen Oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach§ 7 Abs. 2. S. 2 

StromNEV im _Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

jeweils .der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio­

nen zu bilden: 

3.1.4.2.1 Rückstellungen 

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals 4nd bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt 
. ' 

sind. Hierzu zählen, dass Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verp~ichtun.g 

mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Ge­

währleistungsansprüche). RücksteHungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan­

sätzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei­

sen. Dabei ist jedoch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume zu hinterfra­

gen. Im Einzelnen: 

Altersversorgung undPensionen 

Die Finanzmittel ·der gesammelten jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation netzkostenmindernd in An­

satz zu bringen . . Hier wird über Liquidität verfügt, dementsprechend sind die Rück­

stellungen Minderungspositionen der Eigenkapitalverzinsung. Dieser besonderen 

Kalkulationslogik könnte sich ein Netzbetreiber entziehen, wenn diese Passivposition 

durch Verlagerung in ei~e andere Gesellschaft der Gesamtkalkulation entzogen wür­

de. Somit müsste, entgegen § 246 Abs. 2 S.2 HGB (der vorsieht Vermögensgegen­

stände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der 

Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren 

langfristig fälligen Verpflichtungen dienen, mit diesen Schulc;ien zu verrechnen) für 

die kalkulatorische Betrachtung zur Verhinderung von Ge~taltungsmissbräuchen eine 

Einzelbetrachtung erfolgen. Der durch das Deckungsvermögen abgesicherte Rück­

stellungsbestand ist daherdem Abzugskap.ital hinzuzurechnen. Fondsvermögen oder 
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Finanzanlagen sind aktivisch hinzuzurechnen und, insoweit betriel;>snotwendig, zu 

berücksichtigen. Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Faktisch wird also der Be­

stand gemäß §246 Abs. 2 S."2 HGB zwar nicht bilanziert, dient jedoch zur E~Ollung 

der entsprecht[!nden Verpflichtung und muss im Abzugskapital Berücksichtigung fin­

den. 

Regulierungskonto 

In der Ziffer 8.3 des B1-Bogens (Tabellenblatt n11_B1." des Erhebungsbogens) sind 

die dem Netzbereich zugeordneten Rückstellungsbestände für das Regulierungskon­

to zum 31 .12.2011 sowie zum 31.. 12.2010 vom Netzbetreiber berücksichtigt worden. 

Gemäß Rückstellungsspiegel 2011 und 2010 (Tabellenblatt „IJ_A3" 2011 ·und 

„l_A3.1 .~1 RSt 2010 des Erhebungsbogens, Ziffer 1.3.X, Spalten T und U für ·2011 

sowie Spalten R und S für 2010 „Berücksichtigung des Bestandes in·81. Kalk. EK­

Verzinsung") belaufen sich die berücksichtigten . Beträge auf - (2011) und 

auf-(2010). Die Rückstellungsbestände werden von der Beschlusskammer 

im Rahmen der Ermittlung der Eigenkapltalverzinsungsbasis als Abzugsposition be­

rücksichtigt. Dies dient dazu, die vom Netzkunden zuviel geleisteten Zahlungen kos­

tenmindemd zu berücksichtigen. Die korrespondierende Zuführung -oder Auflösung 

wird in Höhe dt!s Zinsanteils einbezogen. 

Periodenübergreifende Saldierung . 

In der Ziffer 8.3 des B1-Bogens (Tabellenblatt "11~81 . " des Erhebungsbogens) sind 

die dem Netzbereich zugeordneten ROckstelfungsbestände für die Periodenübergrei­

fende Saldierung zum 31.12.2011 ~owie zum 31 .12.201 ovom Netzbetreiber berück­

sichtigt worden. Gemäß Rückstellungsspiegel 2011 und 2010 (Tabellenblatt „Jl_A3" 

2011 und „LA3.1.~ RSt 2010 des Erhebungsbogens, Ziffer 1.3.5, Spalten T und U fOr 

2011 sowie Spalten R und S für 2010 „Berücksichtigung des Bestandes in B1. Kalk. 

E~-Verzinsung") belaufen sich die berücksichtigten Beträge auf - (2011) und 

auf-(2010). Die Rückstellungsbestände werden von der Beschlusskammer 

im Rahmen der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsungsbasis a"ls Abzugsposition be­

rücksichtigt. Dies dient dazu, die vom Netzkunden zuviel geleisteten Zahlungen kos­

tenmindernd zu berücksichtigen. Die korrespondierende ·Zuführung oder Auflösung 

wird in Höhe des Zinsanteils einbezogen, 
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3.1.4.2.2 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen 
· der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschluaskosten ' 

Die Position beinhaltet .den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­

anschlusskostenbeiträge. Kalkulatorisch ist im Regime der StrQl'!lNEV die aktivische 

Absetzung . von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin­

gend Pa·ssivposten zu bilden, die gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 .StromNEV 


über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. 


3.1.6 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß§ 6 StromNEV (BNV I)· und -be­
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 6 StromNEV (BNEK 1) 


Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatori­


schen ·Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 


Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück­


sichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 
.,, 
nach.§ 6 StromNEV (BNV /)aus Anlage 2 (Position 13). 


Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapi- · 


tafs und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen­


kapital nach § 6 S~NEV (BNEK f) aus Anlage 2 (Position 14). 


Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt 

sich aus Anlage 2 (Position 15). 

3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) und be­
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, 

wie es in § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. 

I~ Oberbli~k: 

Kalk. Restwerte des ·sachanlagevermiJgens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betrjebsnotwendigen Altanlagen 
zu historischen AKIHK *Fremdkapitalquote (min. 60 %) „ 

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historisehen AKIHK 

+ Grundstocke zu historischen AKIHK 
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+ betriebsnotwendige Finanzanlagen 
+ betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 
= Bettiebsnotwendiges Vermögen II tBNV llJ 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 
Abzugskapital 
Verzinsliches Fretridkapital 

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital II tBNEK III 

Zur · Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV II) 

sind somit die. kalkulatorischen Restwerte . des Sachanlagevermögens der betriebs­

notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen„kalkulatorischen Restwerten zu berücksichti­

gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gern.§ 6 Strom­

NEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden _bei der Berechnung des betriebshot­

wendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit 

deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde,· Berücksichtigung, z. B. immateri­

elle. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Geleistete Anzahlungen 

und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzuseuen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, . 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah­. 

men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitaiquote 


der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die ·kalkula­


torischen Restwerte des Sachanlagevermögens der·betriebsnotWendigenAltanlagen 


zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis 


der Eigenkapitalzinsen· einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz· .zwischen 


100 % und der Eigenkapitalquote ist{§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen die kalku­


latorischen Restwerte des· Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanla­


gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min­


destens 60 % gewichtet we_rclen. 


Übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote einen Anteil von 40% so ist diese gemäß 


§ 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen. 


Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebs~otwendige 


Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II} aus Anlage 2··(Position 17). 
( 
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Das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) ergibt sich aus. 

Anlage 2 (Position 18). 

3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 
übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 s~ 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­

ximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver­

zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei­

genkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, ist folglich das Qetriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist· zunächst der Anteil 

des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK 

II s 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote 

übersteigt (BNEK II > 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist ·der die zugelassene .Eigenkapital­

quote .nicht übersteigende Eig·enkapitalanteil (BNEK II s 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II s 40% = BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 
. 	 . 

VC?n § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Formel: 

BNEK II> 40% =BNEK II - BNEK II s 40% =BNEK II - (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt; hat demgegenüber keine Aufteilung des 

BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender 

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­
genkapital 

Zur Festlegung der Basis für die· Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom­

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist.. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla­

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 
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Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten qer Neuanlagen zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan

lagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 

der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AKIHK 

1 · [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten *Eigenkapitalquote nach·§ 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AKIHK *Fremdkapitalquote nach § 6 A.bs. 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RWdes Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AKMK] 

= Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 


der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu­


anlagen (Anteil SAVneu). 


Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2 (Position 23). 


Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2 (Position 24). 


3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapi~lanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31 .10.2011, 

unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des 

Eigenkapit~ls, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht .übersteigt, für Neuanla­

gen auf 9,05 % und für Altanlagen auf 7, 14 % nach Gewerbesteuer und vor Körper­

schaftsteuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 

BNEK II s 40% * Anteil SAVneu * 9,05 % + BNEK II s 40% * Anteil SAValt '* 

7, 14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanz ... 

werte mit dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

gern. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gern. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz­

ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die 

Werte aus der "Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 
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Diese Reihen können auf der Internetseite. des Statistischen Bundesamtes 
http://www.bundesbank.de, unter dem Pfad: „Geld- und Kapitalmärkte > Zinssätze und 
Renditen > Zeitreihen: Zinssätze und Renditen > Umlaufsrendlten festverzinslicher Wertpa­
piere inländischer Emittenten".abgerufen werden. Link: 
http://www.bundesbank.de/Navigation/t:>E/Statistiken/Zeitreihen_Oatenbanken/Makrooekon 
omische_Zeitreihen/its_list_node.html?listld=www_s140 _it01 
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- Anleihen der öffentlichen Hand", aus „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie­

fe".1 Weitere Zuschläge sind gern. § 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulässig. 

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt für alle Papiere als Monatswerte 

geführt werden, wurde zunächst ein Jahresmittelwert jeweils für die Jahre 2002 bis 

2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich für 
die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von 

3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundet~n Werte verwendet. 

3.6~ Berückslchtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich _in Summe aus Anlage 2 (Posi­

tion 30). 



Dabei ist zu beachten, dass auch dieser Rechenschritt dem Algorithmus für die Er­

mittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin~ung unterfällt. Da die 

Innerhalb der Vermögenswerte dominiert das Umlaufvermögen. Dazu· gehören aus­

schließlich Vermögenswerte, deren Bestand sich durch Zu- und Abgänge häufig än­

dert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienender Vermögen~gegen­

stand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die stän­

dige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001, IV R 73/00, Rn. 10; Urteil v. 

28.05._1998, XR 80/94, Rn. 30). Insoweit handelt es sich m·aßgebtich um Vermö­

genswerte die mit Neuanlagen vergleichbar sind, und daher mit c;1em für Neuanlagen 

maßgeblichen Zinssatz in Höhe von 9,05 % verzinst werden. 

In der _Gesamtschau der dem Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzin­
- . 

sung aus Pächter und Verpächter wird dem. Netzbetreiber über den in Ansatz ge­

brachten (gekürzten) Pach_tzins das Eigenkapital des Netz~igentümers zugute ge­

bracht (BGH, EnVR 79/07 - „swu Netze GmbH", s. 18). 
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4. Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 

Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­

position in Ansatz gebracht werden: Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da­

her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. . Bei dem . von der Bundes­

netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handeit es sich um einen Zinssatz 

nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). 

Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein ·nach den kal­

kulatorischen Maßstäben ·der StromNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen 

Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlich.er Gewinn erscheinende Differenz zwi­

schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 

(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 

den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz, Dies ist von der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGHv. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW 

Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird. auf die zusätzliche Berück­


sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundla­


ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10). 


Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 


[BNEK 11.~0% *Anteil SAVaft * 7, 14 % + BNEK II s40% * Anteil SAVneu * 

9,05 % * + BNEK II > 40% * 3, 98 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 2 

ausgewiesen. 



5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 


Die oben stehenden Ausführungen (insbesondere im Abschnitt 1.) müssen, ~em 


Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies verdeut­


licht systematisch die Regelung des § a·Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer „Kosten­


prüfung" spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von · 


Erlösen nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D.~. netzbezogene Erlöse bei­


spielsweise sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen Ausführungen sind 


analog anzusetzen. 


5.1. Bestandsveränderungen 


Der Netzbetreiber hat zu dieser Position keine Angaben gemacht. 


5.2. Aktivierte Eigenleistungen 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position - angegeben. ·rne kostenmindemden 

Erlöse der aktivierten Eigenleistung basieren auf der 

5.3. sonstige betriebliche Erträge 

5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbeiträge und 8-aukos­

tenzuschüss~. die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die 

Entnahme elektrischer Energie .entrichtet' wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 

2 S. 1 StromNEV über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. Die Position zählt 

gern. § 11 Abs. 2 ARegV dem Grunde riach zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen. 

5.3._2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlussbeiträge ·und Baukostenzu­

schüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die f;nt­

nahme elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach§ 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 

S. 1 StromNEV Ober die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. Die Position zählt 

gern. § 11 Abs. 2 ARegV dem Grunde nach zu den dauerbaft nicnt beeinflussbaren 

Kostenanteilen. 
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5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 


Der NetZbetreiber hat zu dieser P.osition Erlöse in HÖhe von - angegeben, die 


ungemindert berücksichtigt werden. 


5.3.4. Erträge aus Blindstrom 


Erträge aus Blindstrom stellen Umsatzerlöse dar und sind im Rahmen der Verpro:­


bungsrechnung zu berücksichtigen, Die Erlösposition würde aus diesem Grunde mit 


Null angesetzt. 


Der Netzbetreiber hat zu dieser Position keine Angabe~ gemacht. 


5.3.5. andere sonstige.betriebliche Erträge 


Der Netzbetreiber hat zu dieser Position Erlöse in Höhe von - angegeben, 


Diese Position beinhaltet maßgeblich Erlöse 

5.4. ' Erträge aus Be~iligungen 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position keine Angaben gemacht. 

5.5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage­
vermögens 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position keine Angaben gemacht. 

5.6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

5.6.1. Erträge aus Finanzanlagen 

Der Netzbetreiber hat zu dieser Position keine Angaben gemacht. 


5.6.2. Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

5.6.2.1. . Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Der Netzbetreiber hat zu dieser Position keine Angaben gemacht. 

5.6.2.2. Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. 
Cash-Pooling) · 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position Erträge in Höhe von - angegeben. 
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5.6.3. Erträge aus Wertpapieren 


DerNetzbetreiber hat zu dieser PositiOn keine Angaben gemacht. 


. 
5.6.4. Erträ~e aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstitu­

ten 


Der Netzbetreiber hat zu dieser Position keine Angaben gemacht. 


5.6.5. andere sonstige Zinse~ und ähnliche Erträge 


Der Netzbetreiber hat zu dieser Position Erträge in Höhe von - angegeben, 


die ungemindert berücksichtigt werden.•••••••••1•••••• 

5.7. Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben 

.·Korrespondierend zu den Aufwendungen (Position 1.5.1.) hat der Netzbetreiber unter 

dieser Position Erlöse aus erhobenen Kol')zessionsabgaben angegeben. Es handelt 

sich, wie in der Position 1.5.1. beschrieben, um einen durchlaufenden Posten. Die 

Position zählt gern. § 11 Abs. 2 AR~gV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteilen (vgl. hierzu Abschnitt 6.). 

5.7 .2. Erlöse aus EEG 

Korrespondierend zu den Aufwendungen hat die Antragste.llerin unter Position 5.7.2. 

Erlöse aus EEG in Höhe von- angegeben. Die Differenz zwischen den Kos­

ten (inkl. vermiedenen Netzentgelten) in Höhe von - wird über die Aufwands­

seite eliminiert. 

5.7.3. Erlöse aus KWK-G 


Korrespondierend zu den Aufwendungen hat der Netzbetreiber unter Position 5.7.3. 


Erlöse .aus KWK in Höhe von - angegeben. D.ie Differenz zwischen den Kos­


ten (inkl. vermiedenen Netzentgelten) in Höhe von -wird über die Aufwands­


seite eliminiert. 


5.7 .4. sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 
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5.7.5. ·Erlöse aus § 19 Abs. _3 Strom~EV 

Erlöse aus singulär genutzten Betriebsmitteln stellen Umsatzerlöse dar, die bei der 

Verprobung der Netzentgelte Zl,J berücksichtigen sind. Der jährliche Abgleich erfolgt 

über das Regulierungskonto. 
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6. Pacht- und Dienstleistungsverhältnisse 

Die in dieser Dokumentation insgesamt enthaltenen aufgeführten Standpunkte und 

Rechtsauffas~ungen gelten gleichermaßen für die nachstehenden Positionen. Die 

s.ich hieraus ergebende Konsequenz ist ·stichpunktartig unter ·den nachstehenden 

Positionen getrennt nach den unterschiedlichen Leistungserbringern aufgeführt. 

Verpächter: Energie- und Wasserversora.ung Bonn/Rhein-Sieg GmbH 

Die aus der Überlassu_ng des Anlagevermögens nach§ 4 Abs. 5 StromNEV resultie. 

renden Kosten („Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, wie sie 

anfielen, wenn der Netzbetreiber Eigentümer ·der Anlagen wäre. Maßgeblich sind 

somit die Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschrei­

bungen, Zinsen und Gewerbesteuer). Für die Kalkulation ist damit die Kap·italstruktur 

und der Gewerbesteuerhebesatz des Verpächters maßgeblich, Fremdkapitalzinsen 

und Baukostenzuschüsse sind zu berücksichtigen. Grundlage der Prüfung und damit 

einer Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpächterbogen. Berücksichti­

gungsfähig ist ein Betrag in Höhe von Im Einzelnen: 

Kalkulatorische Abschreibungen Sachanlagevermögen 

Der Netzbetreiber hat kalkulatorische Abschreibungen in Höhe von gel­

tend gemacht. 


Die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgt analog zu den Ausfüh­

rungen unter Ziffer 2. Anerkennungsfähig ist ein Betrag in Höhe von Die 

genaue Berechnung ist in der Anlage 3a dargelegt. 

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Die vom Netzbetreiber angegebenen kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen in . Höhe 

vo Die Ausführungen 

unter Zfffer 3 hinsichtlich des Netzbetreibers.gelten entsprechend. Wie bereits darge­

legt, ist im Hinblick auf das für Liquiditätszwecke vorzuhaltende Umlaufve.rmögen 

grundsätzlich· davon auszugehen, dass ein effizienter Netzbetreiber als .betriebsnot

wendiges Umlaufvermögen nicht mehr als 1 /12 eines Jahresumsatzes vorhalten 

muss. Mindestens ein weiterer Monatsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung 

von Netzentgelten steht für Liquiditätszwecke ergänzend zur Verfügung. Die ferner 

monatlich aufwachsenden nicht zahlungswirksamen Anteile der monatlichen Netz­

entgelteinnahmen erhöhen ferner die Liquidität während des Jahres. 
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Der aus dieser Rechtsauffassung für den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet in Bezug auf das vorhandene Umlaufvermögen mit Ausnahme evtl. Vorrats­

vermögen eines Verpächt~rs keinen Ansatz. Verpächter erhalten eine Vergütung, die 

den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte. Werden die 

Vergütungen vorgangs.bezogen weiterbe1astet, ist diesen Weiterbelastungen lediglich 

der Charakter eines durchlaufenden Postens beizumessen. Nicht der Selbstorgani­

sation geschuldete Zahlungsschwankungen sind darüber hinaus für einen Verpäch­

ter generell nicht erkennbar. Notwendige· liquide Mittel sind somit nicht betriebsnot­

wendig. Da der Netzbetreiber aufgrund seiner Betriebsverantwortung die im Übrigen 

benötigte Liquiditätsreserve im originären Netzbetrieb vorhält, kann im Gesamtkon­. 
text beim Verpächter daher außerh.alb eines Vorratsvermögens kein betriebsnotwen­


diges Umlaufvermögen anerkannt werden. 


Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2a dargelegt. 


Kalkulatorische Gewerbesteuer 


Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatorische Gewerbesteuer in Höhe. von 


Die Ausführungen unter Ziffer 4 

gelten entsprechend. Oie genaue Berechnung ist in der· Anlage 2a dargelegt. 
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7. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteil~ i.S.d . . § 11 
Abs. 2 ARegV 

Auf Grundlage der Daten, die die Beschlusskammer 8 mit Beschluss v. 14.05.2012 

zur Durchführung der Datenerhebung für die Kostenprüfung zur Bestimmung des 

Ausgangsniveaus der Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen i S. · d. § Nr. 2 

EnWG für die zweite Regulierungsperiode nach § 6 Abs. 1 ARegV erhoben hat, wer­

den die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV im 

Basisjahr bestimmt. Es wurden dabei die nachfolgend aufgeführten Kostenanteile 

berücksichtigt: 

1. Gesetzliche.Abnahme- und Vergütungspflichten CS. 1 Nr. 1) 


Unter gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten sind finanzielle Verpflichtun­


gen aus dem EEG und KWKG zu verstehen. Die hieraus entstehenden Kosten und 


Erlöse sind gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare 


Kostenanteile. 


Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem aufgenommenen und vergüteten Strom aus Anlagen, die dem 

EEG unterfallen, . bundesweit gleichmäßig v.erteilt wird. Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anla.ge produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare­

Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den · regelzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­

mäßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes· 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK"'.Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei­

gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­
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.Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verteilemetzbetreibers aus 

dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus.· Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht. davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an ei­

nen Dritten {z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetrei­

ber lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber 

vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlag& verpflichtet. 

2. Konzessionsabgaben es. 1 Nr. 2) 


Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Ein­


räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicherVer_kehrswege für die Verlegung und 


den Betrieb von.Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 


im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die P<?sition 


ist ertrags- und aufwandsseitig relevant (Ansatz in jeweils gleicher Höhe) .. Bei Kon­


zessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss­


bare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV. 


3. Betriebssteuern es. 1 Nr. 3) 


Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in 


der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Dem­


entsprechend un.terfallen etWa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern 


dem Grunde nach der Regelung des § 11 Abs.2 S:1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische 


Gewerbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 


S.1 Nr.3 ARegV dar. 

4. Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen es. 1 Nr. 4) 

Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich dem Grunde nach 

um dauerhaft. nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 

ARegV. Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, 

Arbeit, Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 

• Aufwendungen für Netzreservekapazität 

• Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV 
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• Aufwendungen für unt~rspannungsseitige Messung 

• Aufwendungen für Blindstrom 

• Aufwendungen für' singulär genutzte Betriebsmittel 

5. Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1 O Abs. 1 der Systemstabilitätsverord­


nung es. 1 Nr. 5) 


Kosten fü~ di~ Nachrüstung von Wechselrichtern gemäß § 10 Abs. 1 ~ysStabV. Die­


se Kosten sind für das Basisjahr nicht relevant. 


6. Genehmigte Investitionsmaßnahmen es. 1 Nr. 6 und 6a) 


Kosten aus genehmigten lnvestiti9nsmaßnahmen sjnd gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 6 


und 6a ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. 


7. Mehrkosten für die Errichtung. den Betrieb und die Änderung von Erdkabeln nach 

§ 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach Nr." 6 berücksichtigt we~den 

und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb entstehen CS. 1 Nr. 7) 

In dieser Position sind die Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Ände­

rung von Erdkabeln nach § 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG ·soweit diese nicht nach 

Nr. 6 berücksichtigt werden und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb ent­

stehen zu verbuchen. Soweit diese Kosten vorliegen, handelt es sich um. dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile nach S. 1 Nr. 7 ARegV. 

8 .. Vermiedene Netzentgelte i.S:v. § 18 StromNEV. § 35 Abs. 2 EEG und § 4 Abs. 3 


KWKG es. 1 Nr. 8) 


Betreiber von dezentralen Erzeug.ungsanlagen erh.alten nach § 18. StromNEV vo~ 


Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­


spannebenen durch diejeweilige Einspeisung veimi~denen Netzentgelten entspricht. 

Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 

zu berücksichtigen. Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezent­

raler Erzeugungsanlagen nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um 

da.uerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 'gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr:8 ARegV. 



Ba.. Erweiterter Bilanzausgleich gern. § 35 GasNZV 

Für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen nicht relevant. 

Sb. Zahlungen an Städte und Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 4 StromNEV 

($. 1 Nr. 8b) 

In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 

~ 5 Abs. 4 StromNEV z~ verbuchen. Bei dieser P~sition handelt es si<;:h dem Grunde 

nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. Sb 

ARegV. 

9. Tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatz und Versorgungsleistungen CS. 1 


Nr. 9) 


Dauerhaft nicht beeinflussbare _Kostenanteile werden zwar nicht dem Effizienzver­


gleich zugeführt, müssen aber dennoch - wie alle Kostenanteile - gem. § 4 Abs. 1 


StromNEV effizient sein. Zur Prüfung des Effizienzgebots sind Fremdvergleichsmaß­


stäbe heranzuziehen, die· insbesondere die Angemessenheit von betrieblichen Zu­


satzvereinbarungen im Blick haben. 


Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen·, soweit diese i"n der Zeit vor dem. 31. Dezember 2008 abge­

schlossen worden sind, sind gemäß § 11 Abs'.2 S.1 Nr.9 ARegV dauerhaft nicht be­

einflussbare Kostenanteile. Diesbezüglich geht die Beschlusskammer davon aus, 

dass von dieser Regelung nur jene Mitarbeiter erfasst werden, die auf Grundlage 

eines Arbeitsvertrages direkt bei dem Netzbetreiber tätig sind. 

Da die Überleitung von Arbeitnehmern auf den rechtlich selbständigen Netzbetreiber 

zum 31. Dezember 2008 aus den verschiedensten Gründen noch nicht vollständig 

abgeschlossen war, wurde für die erste Regulierungsperiode eine Übergangsrege­

lung akzeptiert. Es war danach zulässig, die Kosten für betrieblich und tarifvertraglich 

geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von Mitarbeitern als dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile auszuweisen, die noch nicht unmittelbar beim 

Netzbetreiber beschäftigt waren, deren Tätigkeit aber ausschließlich für den jeweili­

gen Netzbetreiber erfolgte und deren endgültige Überleitung in ein arbeitsvertragli­

ches Beschäftigungsverhältnis beim Netzbetreiber angestrebt war. 
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Wollte der Netzbetreiber von der Übergangsregelung für die erste Regulierungsperi­

ode Gebrauch machen, so hatte er entsprechend dem Leitfaden „Große Netzgesell­

schaft" bis zum 31.03.2013 nachvollziehbar darzulegen und zu quantifizieren, welche 

Mitarbeiter ausschließlich für das Netz tätig waren und bis zum Abschluss der ersten 

Regulierungsperiode auf den Netzbetreiber im oben genannten ·Sinne überge.leitet 

werden sollten. Die Umstrukturierung ist der Beschlusskammer in Forin eines recht­

lich yerbindlichen personenscharfen Nachweises vorzulegen, der belegt, dass der 

einzelne Arbeitnehmer in der zweiten Regulierungsperiode aufgrund eines Arbeits­

vertrages direkt bei der Netzgesellschaft tätig ist. Dieser personenscharfe Nachweis 

war bis spätestens mit Ablauf der Stellungnahmefrist der Anhörung vom 29.05.2013, 

soweit nicht bereits erfolgt, zu übermitteln. Ergänzend zu dem personenscharfen 

Nachweis mussten auch die PZK mitgeteilt werden, die zu den übergeleiteten Mitar­

beitern gehören. Eine weitere Übergangsregelung für die zweite Regulierungsperio­

de ist nicht vorgesehen. 

Mit Beginn der zweiten Regulierungsperiode werden daher nur noch die Versor­

gungsleistungen derjenigen Mitarbeiter als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV berücksichtigt, die auf Grundlage eines un­

mittelbar mit dem Netzbetreiber geschlossenen Arbeitsvertrages ausschließlich dort 

tätig sind. Lohnzusatzleistungen derjenigen Arbeitnehmer, die aufgn.~nd von Dienst­

leistungsverträgen oder Mitarbeiterüberlassungen für die Netzgesellschaft. tätig sind,. 

gelten ebenso nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar. 

10. Betriebs- und Personalratstätigkeit CS. 1 Nr. _1Ol 

Kosten der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstätigkeit 

sind gemäß§ 11Abs. 2 S. 1 Nr. 10 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­

teile. 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Kosten für die im gesetzlichen Rahmen 

ausgeübte Betrieb~ und Personalratstätigkeit (§ 11 Abs. 2 Nr. 10 ARegV) keine 

Aufwendungen geltend gemacht. 
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11. Berufsausbildung und Weiterbildung im ·Unternehmen und Betriebskinder­


tagesstätten CS. 1 Nr. 11) 


Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebs­


kindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 


sind nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantei­


le. 


12. Pauschalierter Investitionszuschlag nach§ 25 ARegV (S. 1 Nr. 12) 


Gern. § 34 Abs. 4 ARegV ist der pauschalierte ·Investitionszuschlag gem. § 25 


ARegV nur bis zum 31.12.2013 anzuwenden und ist insofern nicht mehr relevant für 


die zweite Regulierungsperiode (Strom). 


13. Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen CS. 1 

Nr. 13) · 

Auflösungen von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen nach § 9 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. Satz 2 StromNEV sind als dauerhaft nicht beein­
. . 


flussbare Kostenanteile gern. § 11 Abs. 2. Nr. 13 ARegV zu berücksichtigen. 


14. Ausgleichsmechanismus nach§ 2 Abs. 4 Energieleitungsausbaugesetz CS. 1 Nr. 

M1 
Die .Kosten aus dem bundesweiten Ausgleic~smechanismus nach § 2 Abs. 4 EnLAG 

sind als dauerhaft nicht beeinflus$bare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 14 ARegV zu 

berücksichtigen. 
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8. Vergleichbarkeitsrechnung 

Die Kapitalkosten· sollen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 ARegV zur Durchführung des 

Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst ge­

währleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch 

unterschiedliche Alter5strukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprak­

tiken entstehen können. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 ARegV die Fremdkapital­

zinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorische Abschreibungen gemäß § 6 

StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 StromNEV. 

Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 

3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermittlung von Kapitalkos­

tenannuitäten ·durchzuführen. Oie Standardisierung der Kapitalkosten stellt sicher, 

dass die Durchführung effizienter Ersatzinvestitionen nic;:ht zu einer verschlechterten 

Effizienzbewertung de$ Netzbetreibers führt. 

Die Kapitalkostenannuität wird fürjede Anlagengruppe der Anlage 1 der StromNEV 

mit Hilfe des Annuitätenfaktors wie folgt gebildet: 

An; = Annuität der Anlagengruppe 
i 

TNW; = Tagesneuwert der 
Anlagengruppe i 

Q = 1 + Zinssatz 
n; = Nutzungsdauer der Anla­

gengruppe i 
Die Summe der Annuitäten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzinsung. 

der von diesen Annuitäten nicht erfassten, aber zu verzinsenden Bilanzwerte bilden 

die standardisierten Kapitalkosten· gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 ARegV. 

Durch die Kostenannuitäten werden die Abscnreibungen und die Verzinsung des 

Sachanlagevermögens standardisiert. Neben de~ Verzinsung des Sachanlagever­

mögens sieht § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV auch die Verzinsung weiterer Bilanzwerte 
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vor. Diese Verzinsung wird von den Annuitäten nicht erfasst. Die Kapitalkosten hier­

für werden berücksichtigt, indem die Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz mul­

tipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes findet insoweit auch§ 14 Abs. 2 ARegV 

Anwendung. Einer besonderen Berücksichtigung des Abz_ugskapitals bedarf es nicht,· 

da im Rahmen der Standardisierungsrechnung hierfür ein Pauschalansatz in der 

Form des gewichteten ·Zinssatzes herangezogen wird. 

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemäß§ 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundlage 

der Tagesneuwerte (TNW} des Anlagevermögens des Netzbetreibers zu erfolgen. 

Zur Berechnung der TNW wurden die im ~ahmen der Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV für die zweite Regulierungsperiode zu Grunde g~leg­

ten historischen Anschaffungs- unq Herstellungskosten (AK/HK) und die Indexreihen 

gemä.ß § 6 Abs. 3 S.2 i.V.m. § Sa StromNEV verwendet. 

Für die Ermittlung von einheitlichen Nutzungsdauern für jede Anlagengruppe sind 

gemäß § 14 Abs. 2 S. 2 ARegV die unteren Werte der betriebsgewöhnlichen Nut­

zungsdauern in Anlage 1 der StromNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zios­

·satz bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichteter Mitt~lwert aus 

Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eig~nkapitafzinssatz mit 

40 Prozent und der Fremdkapitafzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist. Von den 

60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemäß§ 14 Abs. 2. S. 4 ARegV 25 

Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital. 

Für das Eigenkapital sind gemäß § 14 Abs. 2 S. 5 ARegV die nach § 7 Abs. 6 
. . 

StromNEV für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzinssätze anzusetzen. Es wurde 

der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen in Höhe von 9,05 Prozent gemäß § 7 Abs. 6 

StromNEV für alle Anlagen zu. Grunde gelegt, da es Sinn und Zweck der Vergleich­

barkeitsrechnung ist von der spezifischen Investitionshistorie des einzelnen Netzbe­

treibers zu abstrahieren. 

Für das verzinsliche Fremdkapital richtet _sich die Verzinsung gemäß§ 14 Abs. 2 S. 6 

ARegV nach dem auf die fetzen zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufrendite fest­

verzinslicher Wertpapiere infändi;;cher Emittenten. Die nachstehende Tabelle steift 

die entsprechenden Jahresdurchschnittswerte seit 1999 dar. 
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2 

http://Www.bundesbank.de/Navigatiori/DE/Statistiken/Zeitrel~en_Datenbanken/Makrooekonomische_Zeitreihen/lts_list_node. ht 

'ml?listld•www_s140_ito1 (Stand:20.11.2012) · 

3 

Tabelle 1: Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

Jahr Umlaufrendite r.kl 10-jahres-Mittel r.kl 
1999 4,3 

2000 
 5,4 

·2001 4,8 

2002 
 4,7 

2003 
 3,7 

2004 
 3,7 

2005 
 . 3, 1 

2006 
 3,8 

2007 
 4,3 

2008 
 4,2 

2009 
 3,2 4,08 

2010 
 2,5 3,80 

2011 
 2,6 3,58 


Quelle: Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank~ 


Für den hier relevanten Zeitraum 2002 bis 2011 leitet sich hieraus für die genannten 

festverzinslichen Papiere eine durch5chnittliche Rendite von 3,.58 % ab. · . 

Der: Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatz sind gemäß§ 14 Abs. 2 S. 7 ARegV 

um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durch­

schnitt der Preisänderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlich­

ten Verbraucherpreisgesamtindex zu ermäßigen. . 

Tabelle 2: Verbraucherpreisgesamtindex für Deutschland (Jahreswerte) 

Jahr Index Veränderungsrate 10-jahres-Mittel r.kl 
1999 84,5 
2000 ·85,7 0,014 
2001 87,4 0,020 
2002 88,6 0,014 
2003· 89,6 0,011. 
·2004 91,0 0,016 
2005 92,5 0,016 
2006 93,9 0,015 
2007 96,1 0,023 
2008 98,6 0,026 
2009 98,9 0,003 
2010 . 100,0 0,011 
2011 102,1 0,021 1.57 
Quelle: Statistisches Bundesamt " 
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eKategorien.html?cms_gtp=145110_slot%253D2&https=1 (Stand:26.04.2013) 
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In Tabelle 2 sind die entsprechenden Werte seit dem Jahr 1999 dargestellt. Hieraus 

leitet sich für den Verbraucherpreisgesamtindex für den relevanten Zeitraum 2002 

bis 2011 ein durchschnittlicher Wert von 1,57 % ab. Die Ermäßigung der Zinssätze 

erfolgt anhand der nachstehenden Formel: 

Zins =Zins - VPI 
r1ta1 nom. 

Daraus folgt ein Wert für den realen Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins reai) in Höhe von 

7.48 % und für den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins real} ein Wert von 2,01 %. 

Der zu verwendende Zinssatz (Zins Mitter) bestimmt sich gemäß. § 14 Abs .. 2 S. 3 

ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzins­

satz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 

60 Prozent zu gewichten ist. Von den 60 Prozent des Fremd~apita,lzins~atzes entfal­

len gemäß§ 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzin~liches Fremdka­

pital. 

De.r gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermittelt: 

· Zins Mittel =40 % * EK-Zins real + 35 % * FK-Zins rea1 + 25 % * 0 

Hieraus ergibt sich ein gewich~eter Zinssatz in Höhe von 3,70 %. 

9. Vergleichsparameter 

Die Vergleichsparameter gern. §' 13 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 ARegV, die dem Effi­

zienzvergleich zu Grunde gelegt werden, sind in Anlage 7 aufgeführt. 



II. 


Aus den beigefügten Anlagen 1 bis 7 und 1a - 3a sind die Ergebnisse im Einzelnen 

ersichtlich. 
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"'11•U-' Al.: I X.12/ll!ill-11 

1.1.1.2. 
1.1.1.2.1. 
1.1.1.Z.2. 
1.1.1.U. 
1.1.1.2.4. 
1.1.1.3. 

1.1.1.4. 

1.1.1.5. 
1.1.2. 
1.1.2. t 
1.1 -1.a. 
1.1.2.1.b. 
1.1.2.1.c. 
1.t.z.2. 
1.1.2.3. 
1.1JA 
1.U.5. 
1.1.2.8. 
1.1.2.7. 
u. 
1.2.1. 
1.2.ta. 
1.2.1.b. 

1.2.1.c:. 

- betrllbllc:he und tlltl'vertragllclle -.1nc1 Verelnbllrungen %U Lollnzu1-l11ungen, IOWllt dl11e In der ZeJI 1.2_1.d. 
vordem31.o„.20011 oc111...... 

1.2.2. Soziale fiir Alters„rso 

u.a„. 
1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.3. 

1.S.18. 

Sello 1 ....2 
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KOnzalslonen, oe-t>llche Sdlu- und lhnUcht R"""'8 Wld Werta - Uannil an tclcllefl2 .1.1. 
Rtcl*nund- · 

u. 
2.-4. 

l.a. 
f. 
l.1. 
s.a. 
5.3. 
5.3.1 . 
5.3.2. 
5.3.S. 
U.4. 
6.3.5. 

5.„.•. 
u. 
5.15.1. 
u. 
5.IS.1. 

5.8.2. 

5.6.3. 
5.6.4. 
5.6.5. 
8.7 .• 
5.7.1. 
5.7.2. 
5.7.2.•. 
5.7.3. 
5.7.3..o. 
5.7.3.b. 
5.7.4. 

l.lt. 

J 

!. 

8 eitlf2 vcn2 
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~ BKa-12/llSt-11 

2. 
3. 
S.f . 
3.1.1. 
3.1.1.1. 
3.U .2. 
3.1.1.3. 
3.1.1.4. 

3.1.-1.6. 

3.1.2. 
3.1:2.1. 
3.1.2.2. 
S.1.2.3. 
s.12;.r. 
3.1.2.5. 
u . 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. 
3.2.li. 
4. 

4.•. 

4.b. 

4.1. 

4.2. 

4.3 • . 


4.4, •~•-"'"'""•" "" „n____ - •• "- ' - '~ 11...tihatinll bestellt 

4.5. 
4.6 . 

li.1. 
5.2. 

5.2.a. 1 dawn verzln1llcti1 Forderungen Wld 110n&Uge Vermogengegenalllnde 
6.2.1. IFard• 
5.2.2. IF< 

5.2.3. 

5.2.4. 
5.3. 
5.3.a. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.4 . . 
5.4.a. 
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7. 
1, 
8.1. 
8.2. 
8.3. 

8. IEl'haltene Vorauauhlungen 11nd Anzalllungen ltOn Kunden 

10. 1Unverzlnsllche Vertilndllchkelten •us Llnn.ngen und Lel1tung1n 

ErhllteRe Baukoatenzu•chQne eln•chllelllch p1•M-r
11. lLelatungen derAnachluullllhmerzur Erabltltin11 von 

N.tuMChlu•eka.ten 

12. 1Son•Ug• Vertilncllchkelten, die zlnslos·zurVetfllgung stehen 
13. 
ZS2 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
26. 
28. 
27: 
28. 
29. 

1. ISleuormes&>ahl f§ 11 Abs. 2 GewSIG 
2. 1 Hebesatz !§ 18 GewSIG 
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1.1.c. --~~tllrl<lndwdlri'nN._..,.lcll-..f11811n ~e.!gon 

1.1.1. """" 
1.1.1.t 
1.1.1.2. 
1.1.1.2.1. 
U.1.2.2. 
1.1.U.S. 
1.1.t.2.4. 
U.1.3. M!obs_....., 

1.1.1.4: 

1.1.1.11. 
1.1.2.· 
1.1.2.1. 
1.1.2.1.I. 
1.1.2.1.b. 
1.1.2.t.c. 
1.1.2.2. 
1.1.2.3. 
1.1.2.4. 
1.f.2.5. 
1.1.2.IJ. 
1.1.2.7. 
1.2. 
U.t 
1.2.1.AI. 
1.2.1.b. 

1.2.1.c. 

1.2.1.d. 

1.2.2. 

1.2..2.9. 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
u. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.:U. 
U.4. 
u. 
1.S. 
1.5.1. 
U.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.S.S. 
1.5.8. 
1.5.7. 
1.5.IJ. 
1.U. 
1.6.10. 
1.8.11. 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 
1.5.15. 

U.18. 

n 
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2.1.1. 

2.1.2. 
2.2. 
2.3. 
2A. 
3. .... 
La.„ 
1.1. 
5.Z. 
u. 
5-J.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.U. 
5.U. 
M. 
5.4.•. 
5.5. 
5.5.„ .... 
5.6.1. 
5.6.1.•. 
5.6.1.b. 
5.8.2. 
5.8.2.1. 
5".2. 
5.6.2.3. 
s.6.2.4. 
5..8.3. 
5.U. 
U.5. 
s.7. 
5.7.1. 
5.7.2. 
5.7.2.•. 
5.7-3. 
5.7.3.a. 
5.7-3.b. 
5.7.4. 

l.b: 
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3.1. 
i.1.1. 
3.ü1. 
3.1.1.2. 

,,3.1.1.3. 
ll.1.1.4. 
3.1.1.5. 
S.1.2. 
i.1.2:1. 
3.1.2.2. 
3.1.2.3, 
ll.1.2.4. 
3.1.2.6. 
u. 
m. 
13.2.2. 
3.2.3. IK81k..R-"8 de1Sach1 
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4.b. 
4.1. 
4.2. 

~ 
4.4. 
4.5. 
4.8. 
5. 
5.1. 
5.2. 

5.2.a. 

6.2.1. 

11.-bealllll 

5.2.2. 1Forderungenoa0en verbundene Uni•metunen,(i..B. CetlH>clellnQ) 

5.2.S. 

5.2.4. 
u. 
5.3.a. 
5.S.1. 
6.3.2. 

u.~ - l ianauiie Wllrtp1Plor. 
6.4. ~ballanel BunllHbl uthlben Guthlben bei Kred!Unali!Utan Wld Sclleck: 
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13. 
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14. 
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··ii 
17. 
18. 
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22. 
23. 
ß 
125. 
20. 
,27. 
28. 
n. 

Erha...1111 Vorauuahlungen und Anrahlungen von Kunden 

~olleV9'blndllc""*"" .ua Uefwungen lind 
l.91•1 
Erhall9ne Bll...,..nauacllbae alnachllallliah ii-111YtaoWr 
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M l•gt 5 {AIMndl.,.,.,,...l) Bonn-Netz GmbH AZ: BK&-12/1858·11 

·-._.•. 

PoaltlOn 

1. 
1.1. 
1.1.1. 
1.1 .b. 

1.1.c . 

1.1.1. 
1.1.1.1. 
1.1.1.2. 
1.1.1.2.1. 
1.1 .1.2.2. 
1.1.1.2.3. 
1.1.1.2.4. 
1.1.1 .3. 

1.1 .1.4. 

t1.1.5. 
1.1.2. 
1.1 .2.1 . 
1.1.2.1 .a . 
1.1.2.1.b. 
1.1.2.1.c. 

,·1 .1.2.2. 
1.1.2.3. 
1.1.2.4. 
1.1.2.5. 
1.1.2.8. 
1.1.2.7. 
1.2. 
1.2.1. 
1.2.1.a. 
1.2.1.b. 

1.2.1 .c. 

1.2.1.d. 

1.2.2. 

l .2.2.a . 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
u. 
1.3.1 . 
1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4. 

Kostenarten 

davon Im aesetzllcllen Rahmen auageQble Betrieb&- und PersonafratlUltlakelt 
davon für Betufsausbildun11 und Weiterliildung Im Untemehmen 
davon für Belrlebakindertageutatten fQr Kinder dar im Neti.beretch be1cbllliglen 
Belriablangehörigen 
Au"-'<lungen fUr Roh·. Hllls- und Betriebaatoffe 
Aut.vendunaen fQr die Beschafluna von Verlustenerale 

Auflltendungen ftlr Differenz-Bilanzkreise blw. Aufwendungen fQr den Ausgleich von 
.Abweichungen bei Standardlastprofllen 
Sonstiges" 
Aufwendunaen fllr bezoaene Leiatunaen 
Au!Wen~ell •_ll ~rgela11erten Netzbetr.lber 
davon ~unaen fQr Netzrel&Mlka118ZllAt 
davon AufWendungen gemäß§ 14 Ab&. 2 StromNEV (Pancakl!lll: 
davon Aul'Weodunapn fUr unterspannungaaeitiga Messung 
Aufwendungen fllr Blindstrom 

1slelslunaen 

Pe111on1lkosten 
Ulhne und Gehälter 
davon im gese!zlk:hen Rahmen ausgeDbte Betriebs- und Personalretstilklkelt 
davon für Berufsausbllduna und Weiterbikluna im Unternehmen 
davon fUr Betriebsklndertl11gesstltten fOr Kinder der im Netzbereich besehllllgt1111 
Beltiebaangellörigen 
davon betrlllbllche und tariMtr1raQlic:lle Verelnbat\lllgen zu Lohnzuaatzleiatungen, 
aoweit diele In der Zeit vor dem 31. pez. 2008 abgeschlossen worden sind 
Sozlale Abaaben und AufWendungen für Altersversorgung und fQr Unlerl10tzun1 

davon belrlebliche und tmffvertragllche Vereinbarungen zu Vert0rgungslelstungen, 
soweit diese in dar Zelt vor dem 31 . Oaz. 2008 abgeachloasen warden sind 

AltenMll"IOIQUn 

sozlale Abgaben und s0nst1ge Auflllenllungen 
·n 

1n11'11an11W Kosten für 
die Bestimmung d•r 
Aul'wlndlparametar 

[EURJ 

KAdnb 
1 ·Nr. 

diivon lf•tilllmirt iilciit 
bHtnnussbare Kosten 

gemll I 11Abs.2 
ARegV 

Aut'Wand•panuneter 
gemaa t 14AllS. 1 Nr. 1 

u.2ARegV 

Autwandsparamet8r 
gemH 1 14 Abi. 1 Nr. 3 

1.v.m. Abi. 2ARegV 

Sett.1 von 3 




Miau- 5 (Aallwandljleromotel) Bonn-Neti GmbH IJ.: 6116-12/1&58·ll 

PosWon Kostllnartan 

1.4. 
1.5. 
1.5.1. 
1.5.2. . 
1.5.3. IVink:henmgen 
1.5.4 . IBllrobeda1(Drucb8chen und Zeillchrlften 
1.5 .5. 1Postko61en, Fracl\tkOsten undthnlldle Koatan 
1.5.6. !Rechts- und Ben1tun1111koaten 
1.5.7. IS 
1.5.8. 
1.5.9. 
1.5.10 . 
1.5.11. 
1.5.12. 
1.5.13. 
U .14. Im,g_asetztlc:hen Rahmen auagallbte Batliab• und Pe~lratstlltlgkelt 
1.5.15. 

1.5.18. 

2. 
:2.1 . 
2 .1.1. 

2.1.2. 
2 .2. 
2.3. 
2.4. 
3. 
4. 
l.a. 
5. 
6.1. 
u . 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 
S.4. 

fOr Berutsausblldung u_nd Weiterblldu11g im Untemehmen 
für BlllriebsklndenagesltAtten ftlr Kinder der Im Netzbereich beschaftlgten 
Batliabsangehörlgen 
Absc:llt91bu-naen 
Ablchrelbung11n'lmmaterlellea Anlagevermögen 
Konzessionen, gewarbllche Schutzrechta und ähnliche Rechte und Werte 80Wle Lizanzan an 
solchen Rechten und werten 
Sonlllaes 
Kalk. Abachrelb1 

1iere des Umlaufvermoaan1 

5.4.a. 1davon aus verbundenen Untamahmen 

5.5. Ervtge aus anderen Wertpapieren und Auslelhungen des Flnanziml11gBYannOgen1 

,5.5.a. davon aus verbundenen Untemehmao 

anarkanm. Kosten fQr 
die BHllmmung dar 
Autwand1P1111m•ter 

(EUR] 

KAdllb 
1 •Nr. 

davon dauerhaftnicht 
beelnflunbare KOltM1 

geml& 111Abs. 2 
ARegV 

· Autwandaparameter 
gaml&§14Abs.1 Nr.1 

u.2ARagV 
[EUR] 

Autwandsparamater 
gamll § 14 Abi. 1 Nr. 3 

1.V.m. Abi. 2 ARagV 

p 

W.2-3 



Anlage 5 (AutWanclap11'811\e10f) 

Bonn-Netz GmbH 

A1.: BKS-12/1858-11 

davon dauerhaft nicht 

baalnlluubare Kosten 
 Aul\nndsparamatar Aurw1ndaparameterKAdnb gaml&§ 14Abs.1 Nr.1geml& § 11 Abs. 2 gemll § 14 Abs. 1 Nr. 3-Nr.. 

u.2ARagVARegV 1.V.m. Abs. 2 ARagV 
u 

Pa.IUon 

6.8. 

Kostenarten 
•nel'tlannte Kosten fQr 
die Bestimmung der 
Aufwand•P1rametar 

[EURJ 

5.6.1. 
5.6.1.a. 
5.6.1.b. 
5.8.2. 
5.8.2.1. 
5.6.2.2. 

5.6.2.3. 

füA. 
5.6.3. 
5.6.4. 
5.6.5. 
6.7. 
5.7.1. 
6.7.2. 
5.7.2.a. 
5.7.3. 

Zusltzllche Zln1en gam. § 14 Abll. 2 ARegV 

1nulQltl1che Kosten 

Mahrkoaten fQr die Errichtung, den Betrieb und die Anderung von Erdkabeln 
lnvestftlonsmaßnahme 
Aufwands11arameter 

~ite3'on3 



8oM-l'<letiGmbH AZ: llO-lZ/1858-11 

.., 

Kabel 
KabeJ220kV 

Abechrelbungediluer 
Unttrgi-.na 
StromNEV 

(J«hre) 

Annultltlache Kosten 
IEURJ 

nnun snetz 

Leichtrahrze 

s • 

Sole1 wn2 



Bonn-NetJ GmbH A1.: BICl-12/1858-U 

Bentehnung d•zueltzllchen ZIMan 

Poeillon 

s. Sonstige• 

1. lmmatemtlle Vem111gens stande dH AnlagevennOgan1 

2. Galolstebt Anzahlungen und Anlaa•n Im Sau 
4. Grundsllli:M 2U AK/HK 

5. Sonstiges 
4. Biianzwerte derFin111Unl 

Summ• 

Hertellllng dnZln...tzn fUr die •nnullltl8dlen Ko8t.I (f1~Abs.. 2 ARegV) 

Bezefcllnung 

Ne!!ozlns der lelzhm Peilode tarN....inleg„ llilzljl. der Z.hnjl/n1dLl'Ch1chn1111inftallan 

Fremdkapltalzln• der letzlen Periode abzgl. derZ.hn]ahrucllrchldlnillslnftlllian 

Sonstige Zinsen 

1 

1 

1 

1 

Soll• 2 van 2 



8ann-.Netz GmbH AZ: BIC&-li/1858-11 

Gemeldete Stn.ikturparameter 

Bezaicl1nung HllS HllMIS HS HS/MS MS MSINS NS 

Beb1abena NelZ- oder Umsparmebene 
BetriobsmlllaJ In Umspa"'iel>ene ohne Traro 
Bele...,he~derNetz- oder Umspamebene 

Nein 

Blt!e wlhlen 

NM! 

Bille wlhlen 

Nein 

Bille wihlon 

Ja 
Nein 
West 

Ja 
~~~...i;.•~:~~~:·q: 

\!\Mt" 

Ja 
Naln 
'Nest 

Ja 
~· ~:..:;;:~.:rr:$~'~iE.~ 

wm 

Alloem-Ang1ben 

Unllllrjlhrlgar 
NetzQ"'911ng 

Nein 

Nutzung eines 
119011nlli9chen 

·~-........ 
Ja 

Belnllbet 
MU$dellmn­

betrieb 

Ja 

-Mauung 

Ja 

Betriebene N-des Nmbelnibers (ohM lmNnnsjz) 

OurMtz 1 ~.;.her- 1 ~ 1 1 ,,....._.munl-1-••m-1Was....,. Ablna•llllllz laltionanelz tunosrieR An-.. Nolzio 

Ja 1 Nein 1 Nein 1 Nein 1 Nein 1 Ja 1 Nein J Nafn. 

Hetzgabial 

G1agmlhlcr.~ch9 Oeogrd•­ V.......,

KORlllH.1-..Elowoh111r1 fllCfle Fllc/19 Fllc:tle Fllcr.

geblatNSBevOlkllnlng HllS HS MS NS[AnzahQ pun'J[km'J [km'] [km']lkm".I 
180.492 76,08 78,08 33,69- -

stromknlisllnge 

11onNS:Haua- Slnllen-
HllS HS MS NSBezeichnung lleleuoht\mganachHlual,lll'n][km] (kmJlkmJ (km]llanl 

209,„..,Kabel 691,­ 1.854,89!-
F19Ueilunoan 0,000 0,000 0,590 0,590 o.ooo.-

Trusenllnge 

H6S HS MS
-lclmllllll (km][kmJ lk!llJ 

Kabel 422,IIll 
cltMm ml l.eitunoon n ,_ Namt 422,000-
Frdei!unaen 0,000- -
davon mfl l.ellunaen nachaafagerter NelZe 0,000--

~a11111non 

-nuna HllS NSHS MS 
leilunlllllllslen IAn>.llh~ 0 13--
d1von Fl'em'*umunnsantall~! 0 0- -
Dachständer IAnZBllll 1 

NelzkomplUillt 

StnhlellmU Rlngmlz M„channelz
-lllne (km] (kmJ [kmJ 

MS 12,<IUI. 678,rlA -
NS 1.403,ZliC252.223 

Zlhlpu­

llenichnung HllS H6SIHS HS HSllllS 
[ArmhlJ (AllZllllJ [AllZllllJ [Anzahl] 

Summe 
.,~~~ ~~.~ili 

- 1 o45 
davon pnmmtua1erAntell darZlhlpunkla . ~- :~,·t~ ·../:~'.~~ ;·mit l.eeJ'Slancl 
vom NelZDetrel!er betrlabanan - - - o45 
vom Nelzbeb'elbar abgeles„ 45 
von Difllan batriebenan - - - 0 
von Oritmn abaeJesen - - - 0 
auBethtilb des Venorgungsgallilltes 

0 
- vom Netzbelreiberbelrie.ben 
außerhalb des Versorgungsgeblales - - - 0 
- vom Netzbelreibarabg-

MS llSINS 
IArmlll.l [AnzahlJ 

339 28 

0,00% )_~J:d!i':7.--._. . ........ 
337 27 
337 'Zl 

2 1 
2 1 

0 0 

0 0 

NS 
(AllDlllJ 

11"4.72! 

tl,OO'llo 

114 ...... 
114...... 

59 
59 

0 

0 

~„ 

S-.lchnung !MS HOSIH5 HS HSIMS MS 
[Anrahl] [AnuhlJ [AllDlllJ (Armhi] [ArmlllJ 

u~nnstationen . - - 5 1 
davon Fnimdnutzunasan1811 

~ 
- 0 0 

Schallstalionen - ~~1..1J§'t~~ 
2 

davon Fremdnummassntail - - 0 

MSINS NS 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß 

§§ 5 Abs..4, 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem 

Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. 

Die Zu- und Abschläge sind gemäß§ 5 Abs. 4 S. 3 und Abs. 2 S. 3 ARegV zu ver­

zinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31.12.2012 ermittelt. Dieser wird 

sodann um .ein Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Re­

gulierungskontosaldos erst am 01.01 .2014 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2012 erfolgt in 5 gleichmäßigen 

jährlichen Raten ab dem 01.01.2014. Zusätzlich erfolgt eine Ve~insung des im je­

weiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. 

Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2013 und den gesamten Auflösungszeitraum 

entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank veröffentlichten· 

Umlaufsrenditen ''festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" der Kalen­

derjahre 2003 bis 2012 in Höhe von 3,f5 %. 

2.· Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. 

Für den Strombereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen MengenentWicklungen 

erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2.. 	die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach§ 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 bjs 6, 8 und 15 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. m. V. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV) sowie 

3. 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösober­

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch An-
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

derung.en der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder. 

Messung durch den Netzbe~reiber durchgeführt wird; oder durch Maßnahmen 

nach ·§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b .StromNZV verursacht 

wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 

Abs. 4 ARegV für die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermitt~lt. Die 

jeweils in den Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind An­

lage A2 zu entnehmen. 

2.1„ Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 


Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielba­


~en Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. 


2.1.1. Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 

Abs. 1 und 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 

ARegV jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres VOfl'.l Netzbetreiber anzupassen. 

Dies umfasst die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösober­

grenze in Folge von: 

• Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 

S. 	1 Nr. 1 ARegV), 

• 	 Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bi~ 8, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 

2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 


34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 


sowie einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 Strom­


NEV in analoger Anwendung erfolgen. 


Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers _g~mäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 


und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen An-. 


trägen 


• 	 nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 
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• einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gewährt werden. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs, 5 ARegV er­

folgt entsprechend des im Jahr 2012 bestimmten Qualitätselementes. 

·2.1 .1.1. Zulässige Erlöse 2009 

Die Beschlusskammer hat mit Festiegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m; § 29· 

Abs. 1 EnWG vom 12.01 .2009 (BKS-0811858..,11) eine kalenderjährliche Erfösober­

grenze für das Jahr 2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufglie~erung der Erlösober­

grenze findet sich . in ·Anlage A 1 der genannten Erlösobergren~enfestlegung. In der 

Anlage A3 zu diesem Dokument wird die festgelegte Erlösobergrenze des Jahres 

2009 den diesbezüglichen Angaben des Netzbetreibers gegenübergestellt. Eine An­
) 

passung der Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 ARegV erfolgte in der ersten Regu­

lierungsperiode nach § 4 Abs. 3 S. 3 ARegV i. V. m. § 34 Abs. 4 S. 2 ARegV erstma­

lig zum 01.01.2010 (§ 4 Abs. 2 S. 2 ARegV). 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 11 StromNEV der Jahre .?006 

und 2007 wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen der ersten RegulierUngsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausgewie­

senen festgelegten Erlösobergrenzen enthalten. 

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst 

ab dem Jahr 2010 relevant. 
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Eine Anpassung der festgelegten kalend.erjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV (Härtefall) erfolgte nicht. 
. . 

Damit ist hinsjchtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Be­

schlusskammer festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2009 ab­

zustellen. 

2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 

Die gemäß§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgE!legte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2010 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenüberge$tellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der ErJösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls ~us Anlage A3. Etwaige 

Differenzen werden nachfolgend erläutert: 

2.1.1.2.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes · nach § 8 ARegV 


(§ 4 Abs. 3 S. 1 "r. 1 ARegV) 


Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergre.nze für. das Kalenderjahr 2010 ist die 


Anderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 


HiE!rfür ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 106,60 zu verwenden 


2.1.1.2.2. 	 Änderungen.von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

.nach§ 11Abs.2 S.1 Nr.1bis8, Sb bis 15ARegV sowie§ 11Abs.2 

S. 2 ARegV'(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren ·Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte ka­

lenderjährliche ~rlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 

01.01. eines Kalenderjahres anzupassen. 
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Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach§ 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber 

der Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2010 Angaben hinsichtlich der Anpas­

sung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach§ 4 Abs. 3 ARegV sowie der den 

jeweiligen Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteilen nach §4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 

In Anlage A3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Ne~betreiber vorgenom­

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV anerkennung_sfähigen Anpassungen. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01.01.2010 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht an~rkennungsfähig: 

Erforderliche Inanspruchnahme vomelagerter Netzebenen 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Kosten für die erforderliche Inan­

spruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV) eine aus 

singulär genutzten Betriebsmitteln resultierende Kostenerhöhung i. H. 

berücksichtigt. Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten 

V.­
für Leis­

tung, Arbeit, Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwen­

dungen: 

• Aufwendungen für Netzreservekapazität, 

• Aufwendung~n gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV, 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung und 

• Aufwendungen für· Blindstrom. 

Die vom.Netzbetreiber geltend gemachten Kosten stellen keine Kosten aus erforder­

licher Inanspruchnahme vorgelagerter Netzeben~n dar. Gemäß der Vorgehensweise 

d~r Beschlusskammer. in der ersten Regulierungsperiode zählen die Kosten für sin­

gulär genutzte Betriebsmittel weder zu den anpassungsfähigen vorgelagerten Neti­

kosten noch sind sie von dem Katalog der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten 

erfasst. Im Rahmen der Bestimmung der Erlösobergrenzen für das Kalenderjahr 

2009 wurden diese Kosten gemäß Beschluss BKB-08/1858-11 vo~ 12.01.2009 aus 

den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten in die beinflussbaren Kosten überführt. 

Da es sich nach der Praxis der Beschlusskammer in der ersten Regulierungsperiode 
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nicht um dauerhaft n;cht beeinflussbare Kosten handelt; ist eine Berücksichtigung 

von etwaigen Kostenerhöhungen für singulär genutzte Betriebsmittel im Rahmen der 

Erlösobergrenzef!anpassung nicht möglich. 

2.1.1.2.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV {Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage A 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

2.1.1.2.4. Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 


Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 


Sofern eine Anpassung aufgrund einer MehrerlösabschöpfLing nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu.· df.m Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.2.5. Anpassung. nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) ge­

mäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Ertösobergrenze nach Maßgab~ des § 10 ARegV {Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweic~mn­

gen d~s von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe­

treibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 201 O hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe 
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eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

2.1.1.2.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht 

2.1.1.2.7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags 

gemäß § 25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährfichen Erlösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV er­

folgte nicht. 

2.1 :1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2011 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf; ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

) 	 über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige 

Abweichungen werden nachfolgend erläutert. 

2.1.1.3.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist die 

Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 107,00 zu verwenden. 
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2.1.1.3.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach§ 11Abs.2 S. 1Nr.1 bis 8, Sb bie 15 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 

S. 2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 .Nr. 2 ARegV) 

~ei einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 · Nr. 1 bis 8, Sb . bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte ka­

lend~rjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 

01 .01. eines Kalenderjahres anz1:.1passen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 · ARegV hat der Netzbetreiber 

der Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2011 Angaben hinsichtlich der Anpas­

sung der k~lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § ·4 Abs. 3 ARegV sowie der den 

jeweiligen Anpassungen zugrunde liegenden Anderungen von dauerhaft nicht beein­
\ 
-1 flussbaren Kostenanteilen nach .§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 AReg~ übermittelt. 

. 	 . . 

In Anlage A3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom­

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 · 

Nr. 2 ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

Folgende· Anpassungen des Netzbetreibers zum 01.01.2011 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

Erforderliche Inanspruchnahme voraelagerter Netzebenen 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Kosten für die erforderliche Inan­

spruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV) eine aus ) 
singulär genutzten Betriebsmitteln resultierende. Kostenerhöhung i. H. v . ._ 

berücksichtigt. Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leis­

tung, Arbeit, Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwen­

dungen: 

• Aufwendungen für Netzreservekapazität, 

• Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV, 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung und 

• Aufwendungen für Blindstrom. 

Die vom Netzbetreiber geltend gemachten Kosten stellen keine Kosten aus erforder­

licher Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen dar. Gemäß der Vorgehensweise 
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der Beschlusskammer in der ersten Regulierungsperiode zählen die Kosten für sin­

gulär genützte Betriebsmittel weder zu den anpassungsfähigen vorgelagerten Netz­

kosten noch sind .sie von dem Katalog der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten 

erfasst. Im Rahmen der Bestimmung der Erlösobergrenzen für das Kalenderjahr 

2009 wurden diese Kosten gemäß Beschluss BKS-08/1858-11 vom 12.01.2009 aus 

den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten in die beinflussbaren Kosten überführt. · 

Da es sich nach der Praxis der Beschlusskammer in der ersten Regulierungsperiode 

nicht um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten handelt,· ist eine Berücksichtigung 

von etwaigen Kostenerhöhungen für singulär genutzte Betriebsmittel im Rahmen der 

Erlösobergrenzenanpassung nicht möglich. 

2.1.1.3.3. 	Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. in.§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008). ist der · Anlage 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

2.1.1.3.4. Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 


Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 


Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.3.5. 	Anpassung nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) ge­

mäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß§ 4 Abs·. 4 S. 1 Nr. 1 ARegVangepasst wurde, ist diese bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichun-

Seite 10 von 18 



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

gen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe­

treibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe 

eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

Die entstandene Abweichung i. H. v.~rgibt sich daraus, dass der Netzbetreiber 

bei der Anpassu'ng der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweite­

rungsfaktor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV den Anpassungsbetrag i. H. v. 
·l - aus dem Antrag berücksichtigt hat. Die Beschlusskammer hat bei der An­

passung der Erfösobergrenze den Anpassungsbetrag €gemäß Be­

schluss BK8~10/1858-21 zugrunde gelegt: 

2.1.1.3.6. 	Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV . 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 s. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.3.7. 	Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags 

gemäß § 25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV er­

folgte nicht. 

2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr2012 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergtenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 
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ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige 

Abweichun~en werden nachfolgend erläutert: 

2.1.1.4.1. 	Änderungen des Verbrau~herpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV 

(§ 4 ~bs. 3 S. 1 Nr. 1 AReg\() 

Hinsichtlich der Anpassung der E~lösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die 

Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von ~u verwenden. 

2.1.1.4.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beein~ussbaren Kostenanteilen 

nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 81 Sb bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 

S. 2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht b~influssbaren Kostenanteilen ·nach § 11 
' 	 . 

Abs.~ S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 11 und 12a bis 15, S. ·2 ARegVist die· festgelegte ka­

lenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 

01.01_. eines Kalenderjahres anzupassen. 

Im Rahmen seiner .Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber 

der Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2012 Angaben hinsichtlich der Anpas­

sung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach§ 4 
' 	

Abs. 3 ARegV 
' 

sowie der den 


jeweiligen Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beein­


flussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 


2.1.1.4.3. 	Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV· 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 
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.2.1.1 .4.4. 	Anpassungen aufgrund von Mehr- oder ~indererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. v. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine .Anpassung · aufgrund einer Mehrerlösabschopfung nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, i$t diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abwei~ 

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.4.5. 	Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) ge­

mäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrer:ize nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung 

der zulässigen Erfösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichun­

gen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe:­

treibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu ·entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterüng$faktoran­

trags für das Jahr. 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen· Verbraucher­

preisgesamtind_ex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags. mithilfe 

eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

2.1.1.4.S. 	Anpassung aufgrund einer nict:at zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß 


§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 


. Eine Anpassu.ng der f~stgelegten kalenderjährlichen Ertösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 s. 1 Nr. 2 ARegV (;!rfolgte nicht. 

2.1.1.4.7. 	Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags 

gemäß § 25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV er­

folgte nicht 
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2.1.1.4.8 Anpassung aufgrund des Qualitätselementes gemäß §§ 19 und 20 

ARegV 

Die mit BescJ:iluss vom 23.01 .2012 {BK8-11/1858-81) festgelegten Zu- oder ·Ab­

schläge wurden bei der Bestimmung der zulässigen Erlöse 2012 berücksichtigt. 

2.1.2. Erzielbare Erlöse 

Ge~äß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und ·den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächli­

chen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Die 

erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jewe11igen Jahr 

durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten und · den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Die erzielbaren 

Erlöse ergeben sich aus dem Produkt der tatsächlich physikalisch durchgeleiteten 

Mengen und den in Anspruch genommen Leistungen und den vom Netzbetreiber 

jeweils angesetzten Preis, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren. 

Mit Festlegung vom 14.12.2011 (Aktenzeichen: BKS-11/024) hat die Beschlusskam­

mer entschieden, dass die Erlösausfälle des Netzbetreibers, die auf im Jahr 2011 

erteilten Netzentgeltbefreiungen_ beruhen, nicht in die Umlage nach§ 19 Abs. 2 S. 6 

und 7 StromNEV einzubeziehen sind. Erlösausfälle des Netzbetreibers, die auf im 

Jahr 2011 erteilten Netzentgeltbefreiungen beruhen, konnten stattdessen im Regulie­

rungskonto verbucht werden. Bei der Verprobungsrechnung für das J~hr 2011 dürf­

ten Erlösausfälle, die auf im Jahr 2011 erteilten Netzentgeltbefreiungen . beruhen, 

nicht berücksichtigt worden sein. Bei der Bestimmung der erzielbaren Erlöse des Ka­

lenderjahres 2011 waren etwaige Erlösausfälle n~ch §. 19 Abs. 2 StromNEV zu be­

rücksichtigen. 
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Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen 

tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen 

seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2009 bis 2012 die in Anlage A3 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

2.2. Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Er­

lösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalend~rjahres bei einer Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 

und 15 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen­

dung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthalte­

nen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten ge­

genüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist ini Regulierungskontosaldo gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netz.betreiber für die 

Kalenderjahre 2009 bis 2012 die tatsächlich entstandenen Kosten gemäß § 11 Abs. 
) 

2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV übermittelt. 

In der Anlage A2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten 

Werten gegenübergestellt. 

2.3. Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Für die Jahre 2009 bis 2012 sind keine volatilen Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 

ARegV gegeben. Eine Differenz i. S. d. § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV kann diesbezüglich 

somit nicht vorliegen. 
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2.4. 	 Differenz zwischen den für das Kal~nderjahr entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze 

diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstel­

lenbetriebs oder der Messung und den in der Erlöso.bergrenze diesbezüglich enthal­

tenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch 

, Anderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Mes­

sung durch den. Netzbetreiber durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach § 21b 

Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b StromNZV verursacht wird. 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für 

die Kalenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveränderung für di~ Messung bzw. den 

Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage A3 den von der Beschlusskammer geprüften Werten 

gegenübergestellt. 

3. 	 Ausgleich des Regulierungskontoaaldos der ersten Regulierungsperio­

de 

3.1. 	 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012 

Dei- Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 wird durch die kalender­

jährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. ·1 S .. 1 ARegV, 

• 	 der Abweic.hung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 

4 bis 6, 8 und 15 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie 

!' 	 der veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage A2 sind die unverzinsten o'ifferenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu ent

nehmen; 
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Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2. ARegV auf Grundlage des jeweils jä~rlich 

durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jah­

r~sanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von 

der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wert­

papiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz ·4,09 %, für 

das Jahr 2010 3,80 %, für das Jahr 2011 3,58 % und für das Jahr 2012 3,25 %. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergibt sich· aus den Diffe.: 

renzen der Jahre 2009, 2010, 201.1 und 2012, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu ver­
~ 

zinsen sind. Der 
' 	
Anlage A2 ist für die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo, der 

Gesamtsaldo vor V~rzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge­

) 	 samtsaldo nach Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entriehmen. 

Der Gesamtsaldo des R~gulierungskontos zum 31.12.2012 kann ebenfalls der Anla­

ge A2 entnommen werden. 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und 

Abschläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und, Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 

zweiten Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2012 {vgl. 

Anlage A2). Dieser ist für das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulie­

rungskontosaldos erst im Jahre 2014 beginnt. 

) 	 Bei einem Zinssatz von 3,?5 % ergibt sich die in Anlage AS dargestellte Verzinsung 

für das Jahr 2013. 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu~ und Abschläge auf die Erlös­

obergrenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Re­

gulierungskonto nach Verzinsung, der in der Anlage A2 dargestellt ist. 
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3.3. Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 

2018 erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung .d.er jewei­

ligen durchschnittlichen Kapitalbindung. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,25 %, was dem 10-jährigen 

Durchschnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emitten­

ten" der Jahre 2003 bis 2012 entspricht. Eine Fixierung des Zinssatzes für zukünftige 

Jahre ist erforderlich, da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus während 

des Auflösungszeitraums vorgesehen ist 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben· sich die· in . Anlage A5 

aufgeführten Zu- oder Abschläge für das Regulierungskonto für die Jahre 2014 bis 

2018. Z1,Jschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden 

hierbei mit einem positiven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit einem negati­

ven Vorzeichen versehen. 
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Anlllgll\J. Bo~Neto.GmbH Al:. BK8-09h958-ll1 

Strom • Raqulteruna•konto 

• 1. Regulierungsperiode 
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llltllrlellenUmmer 10001868 
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Verzlftaung des s.1­

G•Hmtsalda Rogu111111119•k0nto n1ch Verzlneung 

E~ (nach14Afl.a9V Mllealga Eno..) 

Gtllrnte J11'ft14111TMenl (u11Y8rzlnlt) 

Anteil der Dllferenz an dar teatgelegle Ert0&11111rg19nze In % 

~, ...., 



.··- · 

AntageA3 Bol\n-Nc GmbH IJ.:. BK8--091185S-01 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2009 

1 


Ka\kulatlonsperlode 2009 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV · 
nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

2 1
enorder1iche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß tatsächllch entstandene Kosten 
§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze· 

3 1vermiedene Netzentge~ im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrleti 

· inkl. M11ßnahmen gem. § 21b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Angaben des 
Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
Bundeaitetz­

a11entur 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten· 
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AnlageA1 Bonn~etzGmbH AZ: BK&-0911858-01 

Strom - Regullerungskonto 2010 
- Obersicht Ober alle Teilnetze ­

Bonn-Netz GmbH 

BK8-09/1858-01 

10001858 

An 

p...... ........ 
IUWÜ ••„„......._ 

Keine Anpassung! 

) 
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Anlage~ Bann-NetiGmbH 1'z:. 81Ql..09/1ase..G1 

·.._. 

Strom • Reaul!erungskonto 


- 1. Regullerungspertode 


BoM-Net:tGmbHFlnlla des lllntmnetzWnlbers 

Recht1ronn GmbH-
ln'lebanummer 10001858 

Nl!Qnummer 1 

nach S4 AAegV zulAsalge ErlOse 
El10eobergrena {EOG) gemlß § 4 ARegV s6 Abs. 1 Satt 1 ARegV 

1b erzielbare EtlOse · 

1a-1b Clifferercz 11.1t 1a und 1b 

2 2a lalllehlicll enlatandene Kosten 
Erfordelflc:he lnanspRJclmahm• V01119lagerter Netzebenen gernall § 11 />bs. 2 SllZ 1. Nr. 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 2 ARiigV 

2b In EOG enhlllBne Ansatz. 

2a- 2b OH!erenz aus 2a ood2b 

3 38 

3b 
Vermiedene NettentQeftb Im Sinne von 518 StromNEV, § 36 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

talsOC:hlictl enlltartdene Koeten 

In EOO enthaltene Anlatze 

3e - 3b Ditlerercz8111 3aund 3b 

KciatanverandeRJng MU11.119 / Me11ta~enbatr1at> bei alll:r:ientar Leistungs1rtl~ngung 4 4 § 5 Abi. 1 Satt 3 ARegVInkl. Maßnanmen gern. § 21b En'l'>G entalllhende Kostenverllnderung 

S&ldo·1111 Elnzaldllfef911Hf1 

Vorl•hre...ldo (J1h,..•nf•n11111eU&ndl 

GelamtHklo Regullerunpl!Onto vor Verz1n.1ung (Jül'H8fldbeltllnd) 

Anzuwendender Zinssatz gemlll § 5 Abi. 2 ARegV 

Mittelwert8111 Jahttlsanf11nga- und Jahreaendbeatend 

Verzln11111g dea Slldoa 

a...mtMldo Reg11llen1ng1konto nach Verzln1111111 

ilttllaollergf9nze (nKht 4 ARegV ZllllAlll• Er1011I 

GeHllbJ•llrud"'-12 (unverzlna) 

Anteil der Dlfferan:i •n derfeltgelegte EttOIOll1rgraim In 'II. 

S.llt 1 von 1 



..__. 
AnlageA3 Bonn-Netz GmbH AZ: BKB-09/1858-01 

Daten zur Berechnuna des Differenzbetraaes gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2010 

t<illddll~•Dll'lcMM.2010 

nach § 4 AAegV zulässige Erlöse 
1 1Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV · 

erzielbare ErlOse 

2 1Ertorderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß§ 11.Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

3 1vermledene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 ~s. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 de& KWK-G 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

4 1KostenverAnderung Messung I Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

bei effizienter ~istungserbringung entstellende 
Kostenveränderung 

Seite 1von 1 



-- - - -----

Verglaeh VPI unlfdlullhaft lllehtbeelnll11llba'9 Kosten 

f~~,~~J?10·::--1-~\~~,J1~~~ '~~I;~-:, · •..;,~ 
~1y.:~~~~~iti~:~~\!~~·~i~~1~~~~-:-~Ff..j~:~~·:.~-*t~,-~~;'-~ 
-------~----~~~~~~~ 

vom~- 8undlterrCv.r6fl'lh11chtet 

-·~Mll----doljllo„ ' vor dem JIN', f'Or dHd• EriOloltel'Wlftlt' gll lt eMett/V 

. 

Konz•--bgllMin 

2-3 

2 - 4 ......rt: 
ErtmMrloht 'n1n19ruchn11hrM wrglfflgldw Netzebl 

Pllnw9rt: 
NKhfa1tur11 wn W1ehHlt1ctrtlm nmch f 10 Abi. 1 

2-7 

·-· 
2 - 1 

2-10 

2 - 11 

2 -12 

2-14 

2 - 15 

K.plillkostan .u1 g1~ lrweslllionsbudgit. 
23~ 

"'*°""OW• BKZ/ Notz-"'aGmnl>tlrleon In 
'/«bhdYng ml dersttomN6V 

,,_hnzlolon AlllGMlclo nochf 17d Aboatz 4dH 
e-..-..~·Um1.t1un9 del Oft!Mo„. 
~9enimR1Jwnend11 

- 2 11<. 1 ~-.--3--­. 122 

..... 

) -

„„twn1 

---



Sonn-Netz GmbH Al: BKS-09/18~1AnlageA3b 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

) 


Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VP~ I VP10 ­ PF1 

Anpassung der ErtOsobergrenze gern. EWF-Beschl 

Q-Element 

HartefaU 

Sonstiges 

POS 2006 

POS 2007 

PÜS2008 

MEA 

Netzveränderungen gemaß § 2~ARegV 

Sonstiges 

Seite 1von1 



AnlageA1 Bonn-Netz: GmbH AZ.; BK8-091185S-01 

Strom - Regullerunaskonto 2011 
• Oba1'91cht Ober alle T811netze ­

Bonn-Netz GmbH 

BK8-09/1858.01 

10001858 

) 


Seite 1 ·von 1 



NUllQ8"2 Ban-Grmtl ~ Bl<l-Olt/1858-01 

....._. -- · 

Strom - Regulierungskonto 

-1. Regullerungaperlod• 

\~~----- ~=- ----~
\ 

Ko&tenvetilndarung Masaung I Meutellenbetrieb bei .tllzienterLellh!ngaelbrtngung4 4 § 5 Aba. 1 Salz 3 AAagV Inkl. Maßnahmen gern. § 21b En'l>G entstehende Kostenveranclafwlg 

2 

3 

,. 
Er\Osobergrenze (EOO) gemlB S4 ARegV 

1b 

1a -1b Oit'fereni. au11a und 1b 

21 

211 · 
Erforde~iehe lnanspruclmahme VOllJ8lagerter Netzabenen gemlB § 11 Aba. 2 Salz 1 Nr. 4 ARegV 

21 -2b Dltfereni. aus 2a und 2b • 

3a 

3b 
Ve!ll'ledane Nettentgatte Im Sinne 11011 §18StromNEV, § 35 Abi. 2 des EEG und§ 4 Abi. 3des KWK-0 

§ 5Abs. 1Salz 1 ARagV 

3a : 3b 011f11renz aus 3a und 3b 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 AAegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

nacih § 4 ARegV ZUl618ige ErlOM 

•12ielbare EllilM 

18\aachllcl\ enlS1andlne Kosten 

in EOG enthaltene Ansatte 

llllS&c:Hlc:h entstandene Koaten 

In EOG enthaltene Ansatze 

S.ldo au• l!lnaldllhrennn 

Vorjah~D ~Jlhret.1111f1Qpbfftand) 

Gea1ml811do ft8gullltungskon1D vwVenllleung (J111re„ndb111:1111111 

Ani.~Zinllllll gllnlß § II~- 2 AAegV 

Millelwelt u Jahrelimlangt- IMid JltnMOll>ISland 

V1rirll11wnri daa S.lda. 

OeMnltm„do."'9gullerunpkDnlD n1chVerzllllung 

El10ao~ (n1C11i4 A"'911V Zllll11lge EMae) 

GHlm„~(URV8rzlnlltJ 

Amell dirDllfl..- u der~Este.obervrena In% 

Selle1von1 



--· AnlageA3 Bonn-Netz GmbH AZ: BKS-09/1858-01 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages qem. § 5 Abs.1 ARegV des Jahres 2011 


Kll~~~~,, 

·1 IErlösobergrenze gemäß§ 4 ARagV 

2 1Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1Kos1enveränderung Messung f Messtellenbetrleb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

In EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansatze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Seite 1 von l 



V8111lelcll VPI und ...uemllftnicht lleelnßullNlre l(O.Un 

) 


t~~-~~\.:-~~t:~" .. - i~·N.ih~f~·~it':.·:}?'.1 ii-1Ji="· ,~ 
~~ r~~.:~;l;f_,,::r„;·~qE$i~~r~~!'J:<:'.""~~-:71~~~~~~·r.~....~':';'~;.;~ 

vom stdllilchen eunde..-mt V'9l'lJllentllchttr .i---- ­
.,,..dMn Jahr, fbr •• d'lil E"61obtrJilrtria gft rs 8 AReJil---„--h 1_________________ -­

-oft•lchl--n"°"f11.._.2Ab(/'/ 

2-1 GnetzrictMt Abn•flme- und Vergotungsptllchtan 

2-2 

2-3 

31 

l'lanwort: 

Erfarderli::tia l1111115pn1i;:ti11"'"111 ~-·N 


2-4 Pl­2-5 N8chflstung von Wec:hHfrfctrtem nlldl § 10 Abs. 1 

2-8 

2-ea 

Mebrtcoah!ln ftlr dll Errichtung. dito letrieb Lind dB2-T 
Andenmg von ErdklbRI 

PI..-: 
2-8 Vermieden. Netzefl\1•W snnevon §18stron'f.IEV, 

35.lbl. 2 EEGI und .4 Abi. 3 dmKWJ<.G 

Z1hlmg1n an stldte.oder GemeNlan nach Maßgabe 

§ 6 - 4 SlromNEV 

Batrllblcb& tNI tarfl'Werlr.,ildl• Veteinbaranpn zu 
2-9 Ldlnzusatz.. und Versargunpleilitungen j'.Ablchllm vor 

2-10 

B•rufuu11Jil<ftmg 111111 W.lll"*lung Im UrUmoltrnon u 
2-11 vion Bllrlllb11dndwtaottstlbn fllr Knllr" der Im 

NMzbllrtklh bes n Betr1ebsa eha en 

2-12 pouochaliorter lrwo.-..ZUS<llla!j noch § 25 llWdV 

AuMsura von BKZ I Nelzanactilu11koatenbllrlg1n rn2-13 
'li/arbnd""fll mlder SlnlmNEV 

dem11nanDIUtn Ausglllctl n11dl § 17dAbaatz: 4dn 
2 • 15 	 EnOlgiewll1achoftlll.......• UmHlzlmg des Ol!Ollont­
N~ • lllM 
~nszatdungen Im Rlhm1n des 

Satz 2 Nt. 1 Aull•ldllm80hmillmia nadl Artiml 3 der Verwdnun111 

' 

Dlffwenzzwfachen genehm~ Verlu.tenergiekDlt.rl u 
den anslltdlhig11n KmtBn 

) 



Anlage A3b Bonn-Netz GmbH AZ.: BKS-0911858-01 

Vergleich E~lösobergrenzenbestandteile. 

) 


Erlösobergnmze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

l<Ab 

Anpassung VP~ I VPlo - PF1 

AnpasSIXlg der Erlösobergrenze gem. El/\IF-Beschlus~ 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS2006 

PÜS2007 

PÜS200B 

MEA 

Netzveränderungen gemaß § 26 AAegV 

Sonstiges 

Seite 1 von1 



AnlageA1 Boo~NetzGmbH AZ; BK8-0Q/1858-01 

Strom • Regulierungskonto 2012 

- Oberllcht Ober alle Teilnetze 

Bonn-Netz GmbH 

BKS-09/1858-01 

100011!58 

Keine Anpassung! 

Seite 1 VOii 1 
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Anilg• A2 Bon-GmbH ~ llKMlt/11151-41 

··- -· 
Strom •Requ!lerungskonto 

• 1. Regullerungapertode 

Fimta des 84ramnelzbllalbers Bom .ffetz GmbH 

Rec~nn GmbH 

Belrlebenumm•r 10001858 

Netznumm•r 1 

1a 

1b 
El1611<>bergranza (EOG) gtmAll § 4 'AR•rf/ § 5 Abt. 1 Satz 1 ARegV 

nach § <I ARegV :cullulge Ellötle 

et.i.lbara E~O•• 

1a.1b Dilfereriuus1aUl'ld1b 

2 2a 

2b 
Elforderlldl• lnanspNCINhm• -lagecterN-enen g•mlB 111 Abo. 2 Salz 1 Ni. 4 AAegV § 5 Abs. 1 SlllZ2 ARegV 

ta191chllch en....,ndane l<o8ten 

In EOG enlhallene Ansitze 

2• - 2b Dil!Menz aus 2a und 2b 

3 311 

3b 

Verml.clene Nelmnlgella im Sinne von §18 SlromNEV, 535 Abs. 2 des EEG Und § 4 Abc. 3 dN KINK· 
G 

§ 5 Abo. 1 S.ti2 ARerf/ 
tatllldllk:n omlstanden• Koslln 

In EOG enlhaltene Anllltzit 

Sa - 3b Differenz 11111 31 und 3b 

Ko1tenverlnderung Meseung / Messtellanbatrlab beief!1%1enter L.elllUngNlbllngung 
4 4 15Abs. 1 Satz3ARe;V

inkl. MaAnatvnen gem. f 21 b Enll\G anlstehllode Koflenvertndenmg 

S.lda aus Elnnldl"811111Z11n 

IV~(JahreH.~lnd) 

GeelllnlS.ido A9gulteNnQ-.ftovorVenlnaung ~d) 

AnzuMndende r Zlnt uli gemlll S6 AbS. 2 ~ 
1 

Mittelwert aus JahreaanfUgs- Ull!I JM!rasendbeltand 

Verzln.ung \In S.ldoa 

GeaamlHldo RegullerungskonlO nach Verzlneung 

~(nachf4AR.egVzullMl9eEtlöu) 

O••na JahrNdltlwenz (unv•Riftlll 


,Anllllll dmr Dllfe!WAI anderfeatgelegla Ertlls~nza In% 
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_, 
AnlageA3 Bonn-Netz GmbH AZ: 8K6-09/185&-01 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs.1 ARegV dee Jahres 2012 

·· . !-; ·, 

Kl~ulationa~~'1012 

E"ösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 1Ertorderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1venniedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK·G 

4 _1Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb 
Inkl. Maßnahmen gem. § 21 b EnWG 

nach.§ 4 ARegV zulässige E"öse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansatze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveranderung 

' 
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Varglelch VPI und d•nrMft nicht bealnftqll~ Ko91en 

YOm si.tlltisdl11t18Wldnamtventf1Bn1fictder 
~,_-„--doof·h... 
--Jahr, lllrdaadleEltllooborllronze91tl§BAR09 

2-2 

2-3 Btlrf1bsst.uern 

2-4 ­Ertanr-1nan1p1uol1111~me-1oQl!t8rN -
2-5 -.r011u'lll"""w.dlselrlthtlmnachi10Abo. 1 

Kapltalk:oslen llu1 gen11hrristn .lrwestliansblldgeb n 
23ARqV 

2-8 

2-e. 

Mehrbstlln fOr d'll Errictming, den Betrieb und die 
AmltfUrig \flln Erdli41bett

2-7 

p­
2 -8 Venniedefl• Netzefttgette Im 8*1ne'VOll 111 stramNEV, 

2dmEEGbnd 4Abs. dmKWK-G 

Zaflkmgan • 6~dle oderGenlnden naeh ~1be 

Bebiebllche und t.IJVertrag~Vereinbarungen zu 
2-9 Lohqzu..tz-. und Vanargmigsleillt.ln51en (Abachlus1 VDI 

2-lb 

··-·•-rnNEV 
31.12. 

2-10 

2-11 

2-12 

Au1!0oqW11BKZINo1zenscl!--i..m...,;,,2- 13 
Vertllndung mlder SWmNEV 

2 -14 Amgleichunechanlllmus nacb§ 2 Abs. 4 EnLAG 

lllm lfnlfllidenA,u591eictri nm:h f 17d Abaatz 4 dH 
':l - 16 Ene~lbgesltzel -Um1etzung das Oftsbora­

-1 

Sotz4 

) 

s... tV'Dl'll 

_



AnlageA3b Bonn-Netz GmbH AZ.: BKB-09/1858-01 

Vergleich Erlösobergr.enzenbestandteile 

') 

Ert6sobergrenze 

Fonnelbe&Ulndtelle 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VP~ I VPl0 ­ PF1 

Anpassung der Erlosobergrenze gern. EWF-Beschluss 

0-Element 

Hartefaß 

Sonstiges 

PÜS2006 

PÜS2007 

PÜS2008 

MEA 

Netzveränderungen gemaß § 26 ARegV 

Sonstiges 
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Anlage As ·­ .._,,,.
Bonn-Netz GmbH 

AZ: BKS-09/1858-01 

Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2012: 
Zinssatz 2013: 
Zinsen 2013: 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2013: 

.+. . li<>B 
- .._,,~ 

1 ,.G.111ssa.12 JI Zinsen 
„,_ : 

-! - 1 1 
2014-2015-
-2016 
2017-
2018 

Seite 1 von1 
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